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Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs der Zivi lverwaltung 
für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

Jahrgang 1943 

Der Jahrgang umfaßt 
H einzelne Verordnungsblätter, 103 Geschäftsnummern und 5 Berichtigungen 

auf 78 Seiten. 
Von den bei den Schlagwörtern angeführten Zahlen bedeute* die erste die 
Nummer, die zweite die Seite, unter welcher die Verlautbarung enthalten ist. 
D\e i» diesem Verordnungs- und Amtsblatt aufscheinenden Veröffentlichungen 
beziehen sich ausschließlich auf die besetzten Gebiete Kärntens und Krains. Daher 
wurde im Inhaltsverzeichnis bei den einzelnen Schlagzeilen die wiederholt vor
kommende Bezeichnung: „in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains" aus 

ökonomischen Gründen weggelassen. 
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A 

B e r i c h t i g u n g e n : 
Einführung arbeitsrechtlicher Vorschriften für die Privatwirtschaft im Mießtal 

(Ausg. A, Seite 2 8 1 / 1 9 4 2 , Ausg. B, S. 181 , 1942) , . Berichtigung Seite 4 
Kinderbeihilfen-Gewährung (Ausg. A, S. 360 , Ausg. B, S. 2 2 8 / 1 9 4 2 ) , Berichti

gung Seite 6 

Abgrenzung, bezirksweise, des Rauchfangkehrergewerbes in Stein 5 5 4 2 
Ablieferung der Obligationen der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft . . . 7 4 
— der * Schuldverschreibungen der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft 52 37 
Alpen-Donauland-Getreidewirtschaftsverband; Bekanntmachung 67 51 

79 • 6 4 
Amtsbezirke mit Amtskommissären; Bildung im Landkreis Krainburg ' 43 32 
— mit gemeinsamen Gemeindekommissären im Landkreis Stein; Bestimmung 

solcher , . 18 16 
Anrechnung pflichtwidrig versäumter Arbeitszeit auf den Urlaub . . . . . . 2 4 19 
Arbeitskräfte, fremdvölkische, Besuch von Gaststätten im Gemefhdegebiet Unter-

drauburg . , , , 22 18 
— für kriegswijxhigen Einsatz; Freimachung 15 15 
Arbeitsplatzwechsel — Beschränkung 33 25 
Arbeitsrechtliche Fragen bei Heranziehung von Gefolgschaftsmitgliedern zu Lade
arbeiten und zum Bereitschaftsdienst für das Be- und Entladen von Güterwagen 

und Fahrzeugen . . ' 6 0 45 
Arbeitsverhältnisse im Baugewerbe bei.ungünstiger Witterung . 9 9 75 
—, Fortbestehen in der privaten Wirtschaft bei Einberufung zum Wehrdienst und 

Reichsarbeitsdienst 10 9 
Arbeitsvertragsbruch und Abwerbung sowie fordern hoher Arbeitsentgelte in der 

privaten Wirtschaft 23 18 
Aerztliche Versorgung der Zivilbevölkerung; Sicheistellung 31 2 4 
Aßling, Berufsschule; Schulsprengelvergrößerung 29 22 
—, Stadt; Eingliederung der Katastralgemeinde Hart, Gmeinde Göriach . . . . 85 68 
Aufbau der Organisation der gewerblichen Wirtschaft . . . . 82 67 
Auflösung des besonderen Pensionsfonds der A r b e i t e r s c h a f t der Krain. In

dustriegesellschaft 80 65 
Ausfallvergütung; Einführung der t Verordnung 46 3 3 
Ausfuhr von Lebensmitteln . 38 30 

B 

Bankausschüsse ausländische; Kreditabkommen (Stillhaflteverordnung) . . . . 16 15 
7 7 6 4 

Baugewerbe; Arbeitsverhältnisse bei ungünstiger Witterung 9 9 75 
Baustab Luftschutz, Errichtung 74 6 0 
Bauverbot, Einführung . . . 11 9 

61 4 6 
Bauvorhaben, Tunnelbau Loiblpaß 26 21 
Bebaute Grundstücke, Bewertung (steuerrechtl. Vorschriften) • . 14 14 
Beilage — Oberkrainer, zum Wochenblatt-der Landesbauernschaft Kärnten . . 81 65 
Bereitschaftsdienst von Gefolgschaftsmitgliedern für das Be- und Entladen von 

Güterwagen und Fahrzeugen; Regelung arbeitsrechtlicher Fragen . . . . 6 0 45 
Bergaufsicht — Regelung derselben 2 2 

Bergwanderungen durch Bergunerfahrene; Verbot 8 7 69 
Berichtigungen, siehe am Schlüsse des Leitbuchstaben B . . . . . . . . 
Berufsschuleneröffnung in Radmannsdorf. Veldes und Wocheiner-Feistritz. . . 2 9 22 
Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels 33 25 
Betriebe — Beschädigung durch Luftangriffe; Regelung der Lohnausfälle . . 89 7 0 
—, Sicherung der Ordnung in selchen 2 4 19 
Bodendenkmalpfleger; Bestellung eines solchen . 39 30 
Bresnitz, Gemeinde, Namensänderung in Scheraunitz • • 75 6 0 

Nr. SEITE 
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NR. SEITE 

D 

Dienst- und Lohnverhältnisse, der nichtbeamteten Straßenwärter und Straßenhilfs
arbeiter 58 43 

Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft; Ablieferung von Obligationen . . . 7 4 -
—; Verlautbarung der Ablieferung von Schuldverschreibungen - 5 2 37 
D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g zur Einführung des Reichsjagdrechtes . 42 32 

Einberufung der männl. u. weibl. Jugend zum Wehrdienst und zum Reichsarbeits
dienst; Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses in der privaten Wirtschaft , . 10 9 

Einführung <der Verordnung über Ausfallvergütung . . . 46 33 
— des Luftschutzrechtes . 4 0 31 
— von Ortsklassen 1 2 

Einführung von Vorschriften auf dem Gebiete des Jagdrechtes 21 17 
Einheits- und Gruppenpreise 7 6 ' 6 0 
Einlaßstellen für das eingehende ausländische Fleisch; Errichtung . . . . . 68 51 
Eisenbahngesellschaft Donau-Save-Adria; Ablieferung von Obligationen * . . . 7 ' 4 
—; Verlautbarung der Ablieferung von Schuldverschreibungen » 52 37 
Eisenbahnvorschriften, reichsrechtliche, E i n f ü h r u n g 62 4 7 
Eisen, Preisbildung 6 3 
—, Reichsvereinigung . , 9 0 7 0 
Eisernes Sparen, Einführung . . . . , 36 29 
Enteignungsverordnung 30 23 
Enteneier, Verbraucherhöchstpreise 78 64 
Entschädigung deutschen Eigentums von Schuldverschreibungen des ehemaligen 

p o l n i s c h e n Staates • , 7 0 52 
— der männlichen Jugend, Jahrg. 1927 für den Reichsarbeitsdienst 93 73 

' Erfassung für den Wehrdienst und dem Reichsarbeisdienst \ 9 8 
— von Heimarbeitern . . . . . . ' 12 9 
— von Nichteisenmetallen; Durchführung der Anordnung des Vierjahresplanes 65 49 

66 4 9 
— und Musterung des weibl. Geburtsjahrganges 1926 für den Reichsarbeitsdienst 72 59 
Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form . . . . . . . 97 74 
Eröffnung von Berufsschulen in Radmannsdorf, Veldes und Wocheiner Feistritz . 29 22 
Errichtung einer Volkspartei; Einführung der reichtsrechtl. Bestimmungen . . . 54 41 
Erziehungsanstalt, nationalpolitische in St. Veit an der Save; Ankündigung . . 71 • 58 

'Erziehungsbeihilfen an Lehrlinge und Anlehrlinge in der privaten Wirtschaft . . 34 76 

F 

Fernmelderecht, deutsches; Einführung 63 48 
Fleisch, ausländisches, Errichtung von Einlaßstellen _ 6 8 51 
Fliegeralarm —, Erstattung von Lohnausfällen bei solchen 59 7 0 
Frauen —, Meldung für Aufgaben der Reichsverteidigung 8 8 
Freimachung von Arbeitskräften für kriegswichtigen Einsatz . . . . . . . 15 15 

25 2 0 
Fremdvölkische Arbeitskräfte —, Besuch von Gaststätten im Gemeindegebiete 

Unterdrauburg 22 18 

I 

Landbevölkerung, Förderung derselben {Ausg. A, S. 365 , Ausg. B, S. 2 3 3 / 1 9 4 2 ) , 
Berichtigung Seite 6 

Sozialversicherung, Neuregelung (St. 2 6 / 1 9 4 2 ) , Berichtigung Seite 14 
—, —, (zur 4 . , 5. und 6. Durchführungsbestimmung, Stück 12, 1 9 4 3 , Berichtigung 

Seite 7 8 , 
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G 

Gamswild, Schußzeit 9 6 73 
Gartenbauwirtschaftsverband Kärnten; Bekanntmachung des Vorsitzenden . . . 95 7 ? 
Gaststätten im Gemeindegebiet .Unterdrauburg; Besuch durch fremdvölkische 

Arbeitskräfte 22 18 
Gaujägermeister —, Schußzeit für Gamswild 96 73 
Gefolgschaftsmitglieder —, Heranziehung zu Ladearbeiten und zum Bereitschafts

dienst für das Be- und Entladen von Güterwagen und Fahrzeugen; arbeits
rechtliche Fragen 60 45 

Gemeindegebietsänderungen: 
Gemeinde Reifen, Eingliederung in die Gemeinde Veldes 3 3 
— Lees, Eingliederung in Stadt Radmannsdorf 4 3 
— Zell bei Stein in die Gemeinde St. Martin in Tuchein, Landkreis Stein . . 2 0 16 
Katastralgemeinde Hart, Gemeinde Göriach, Eingliederung in die Stadt Aßling 85 68 

Gemeindekommissare, gemeinsame; Bestimmung von Amtsbezirken im Land
kreis Stein. 18 16 

Gemeindeordnung, deutsche; Verleihung des Rechtes derselben an die Gemeinde 
Unterdrauburg . 19 16 

—, Verleihung des Rechtes an die Gemeinden Gutenstein, Privali, Mieß und 
Schwarzenbach . 28 21 

Generatorbetrieb; Umstellung von Verbrennungsmotoren jeder Art auf solchen . 37 29 
•T-'F ncratorzulage. Gewährung 59 4 4 
Getreidewirtschaftsverband Alpen-Donauland 67 51 
Gewerbliche Wirtschaft, Aufbau der Organisation 82 67 
Gewerbesteuer, Erhebung in vereinfachter Form 9 7 74 
Grundstücke, bebaute*, Bewertung (steuerrechtl, Vorschriften) 14 14 
Grundstückverkehr 73 59 

7 9 64 
Gruppen- und Einheitspreise .- . . . 76 6 0 
Gutenstein, Gemeinde; Verleihung des Rechtes der deutschen Gemeindeordnung . 28 21 
Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen . . .* . . . 48 34 

H 

Hart, Katastralgemeinde, Gemeinde Göriach, Eingliederung in die Stadt Aßling 
Hausbrandversorgung I < 
Hebammenwesen 
Heimarbeiter —, Erfassung • • • • 
Holz (Rohholz und Schnittholz), Höchstpreise 
Höchstpreise für Rohholz; Regelung 
Höchsturlaub in der Privatwirtschaft für das Urlaubsjahr 1943 

I 

Jagdrecht; Einführung von Vorschriften auf diesem Gebiete . . . . . . . 21 27 
— (Reichs)- aus 1 9 4 2 ; Durchführungsverordnung 42 32 
Jugend, männl. u. weibl. Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses in der privaten 

Wirtschaft bei Einberufung zum Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst . 1 0 9 
—, männl. Jahrg. 1 9 2 7 ; Erfassung für den Reichsarbeitsdienst . 93 73 
—, weibl. Jahrg. 1 9 2 6 ; Erfassung für den Reichsarbeitsdienst 72 59 
Julische Alpen, Bereich Radmannsdorf; Schutz von Landschaftsstellen und Land

schaftsbestandteilen (Naturschutz) 32 24 

K 

Kleinpflanzentabak; Versteuerung . . . . . . . . . . . . . 53 38 
Kohlenwirtschaftsjahr 1 9 4 3 / 1 9 4 4 ; Regelung der Hausbrandordnung . . . . 5 1 3 7 

85 68 
51 31 
64 4 9 
12 9 
91 7 0 
50 35 
56 42 

Nr. Seite 
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Krainburg, Landkreis; Bildung von Amtsbezirken mit Amtskommissären . . . 43 32 
—; Neuordnung des Postdienstes 5 > 3 
Krainische Industriegesellschaft; Auflösung des besonderen Pensionsfonds der 

Arbeiterschaft 80 65 
Kraftfahrzeuge; Güterfernverkehr mit solchen 48 34 
Kreditabkommen mit ausländischen Bankausschüssen (Stillhalteverordnung) 16 f5 

77 64 
Kriegswichtiger Einsatz; Freimachung von Arbeitskräften ' . 15 15 

25 2 0 

L 

Ladearbeiten; Heranziehung von Gefolgschaftsmitgliedern zu solchen. Regelung 
arbeitsrechtlicher Fragen 6 0 45 

Landbewirtschaftung, Sicherung derselben 4 4 ' 33 
Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile im Bereich der Julischen Alpen, Land

kreis Radmannsdorf; Naturschutz 32 24 
Lebensmittelausfuhr 38 30 
Lee?, Gemeinde, Eingliederung in die Stadt Radmannsdorf 7 4' 
Lehrlinge und Anlehrlinge in der privaten Wirtschaft; Vereinheitlichung der Er

ziehungsbeihilfen und sonstigen Leistungen an solchen ' S 34 26 
Lohnausfälle; Erstattung infolge Fliegeralarms und Beschädigung von Betrieben 

durch Luftangriffe 89 7 0 
Loiblpaß-Tunnelbau; Bauvorhaben 26 21 
Luftangriffe; Beschädigung von Betrieben; Lohnausfälleerstattung 89 7 0 
Luftschutz; Errichtung eines Baustabes 74 6 0 

Männer und Frauen; Meldung für Aufgaben der Reichsverteidigung 8 8 
Männliche Jugend, Jahrg. 1 9 2 7 , Erfassung für den Reichsarbeitsdienst . 93 73 
St. Martin in Tuchein, Eingliederung der Gemeinde Zell bei Stein 2 0 16 
Maßnahmen, wirtschaftliche; Verordnung 35 29 
Mieß, Gemeinde, Verleihung des Rechtes der deutschen Gemeindeordnung . 28 21 
Mietzinsregelung 84 68 
Musterung des weibl. Geburtsjahrg. 1926 für den Reichsarbeitsdienst . . . . 72 59 

N 

Nationalpolitische Erziehungsanstalt in St. Veit a. d. Save 71 58 
Naturschutz im Bereich der Julischen Alpen, Radmannsdorf 32 2 4 
Neuordnung des Postdienstes in Krainburg . . 5 3 
Neuordnung der Preise für Rohholz 50 35 
Nichteisenmetalle, Erfassung; Durchführungsanordnung des Vierjahresplanes 65 49 

66 49 
Normalzeit, Wiedereinführung im Winter 1 9 4 3 / 1 9 4 4 86 69 

O 

Oberkrainer Beilage zum Wochenblatt der Landesbauernschaft Kärnten . . . 81 65 
Obligationen der Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft; Ablieferung . . . . 7 .4 
Organisation der gewerblichen Wirtschaft; Aufbau . 82 67 
Organisationen; Bestellung eines Stillhaltekommissärs 41 32 
Ordnungssicherung in den Betrieben 2 4 19 
Ortsklassen-Einführung 1 2 

Nr. Seite 

/ 



P 

Pensionsfond der Arbeiterschaft der Krainischen Industriegesellschaft; Auflösung 8 0 65 
Polnischer Staat, ehem.; Entschädigung deutscher Eigentümer von Schuldver

schreibungen , . , . 7 0 52 
Postdienst in Krainburgr Neuordnung „ . 5 3 
Post- und Fernmelderechte, deutsches, — Einführung 63 48 
Prämien für Verbesserungsvorschläge im Betriebe 57 43 
Prävali, Verleihung des Rechtes der deutschen Gemeindeordnung . . . . . 28 21 

P r e i s a n g e l e g e n h e i t e n : 

Preisbildung für Eisen und Stahl 6 3 
Preise für Rohholz, Neuregelung . . . . 50 35 
Verbraucherhöchstpreise für Hühner- und Enteneier 78 6 4 
Rohholz und Schnittholz; Höchstpreise 91 7 0 
Private Wirts<§iaft; Arbeitsvertragsbruch und Abwerbung in derselben, sowie For

dern hoher Arbeitsentgelte 23 18 
— ; Fortbestehen der Arbeitsverhältnisse bei Einberufung zum Wehrdienst und 

zum Reichsarbeitsdienst 10 9 
•—; Vereinheitlichung der Erziehungsbeihilfen und sonstigen Leistungen an Lehr-' 

linge und Anlehrlinge 34 26 

Radmannsdorf; Eingliederung der Gemeinde Lees 4 3 
—, Eröffnung einer Berufsschule 29 22 
R a u c h f a n g k e h r e r g e w e r b e in Stein; bezirksweise Abgrenzung . . . 5,5 4 2 
—; Einberufung der mänrd. u. weibl. Jugend. Fortbestehen der Arbeitsverhält

nisse in der privaten Wirtschaft 10 9 
Reichsarbeitsdienst; Erfassung für denselben ° s 
—; Erfassung und Musterung des weibl. Geburtsjahrg. 1926 72 59 
— ; Erfassung des Jahrg. 1927 der männlichen Jugend 93 ' 73 
Reichshoma, Einführung; (Ausformung, Messung und Sortenbildung von Rohholz) 49 34 
Reichsjagdrecht, Einführung aus 1 9 4 2 ; Durchführungsverordnung * 42 32 
Reichsrechtliche Bestimmungen; Einführung zur Errichtung einer Volkspartei . . 54 41 
—, Eisenbahnvorschriften, Einführung 62 47 
—, Vorschriften über das Veterinärwesen t- 17 15 
Reichsverteidigung; Meldung von Männern u. Frauen für Aufgaben derselben . *. • 8 8 
Reichsvereinigung Eisen 9 0 7 0 

Reifen, Gemeinde, Eingliederung in die Gemeinde Veldes 3 3 
Rohholz, Ausformung, Messung und Sortenbildung 49 34 . 
—, Neuregelung der Höchstpreise , 5 0 3 5 

91 7 0 
Ruhen der Versorgungsbezüge 9 4 73 

5 . " 

S i t h e r u n g der Landbewirtschaftung ». . . . 44 33 
Sozialversicherung; 4. , 5. u. 6. Durchführungsbestimmung . 92 71 

Berichtigung hiezu — 78 
—, Sektion Knappschaft 100 75 
—. Sektion Landwirtschaft, t 101 76 
—, Rentenversicherung, Meldung der Beschäftigu'ngszeiten und Gesamtarbeits-

entgelte 1 0 2 - 7 7 
—; Festsetzung der Beiträge zur Unfallversicherung für landw. Unternehmer, 

deren Ehegatten und sonstigen Familienangehörigen . . . . . . . . . . 103 7 7 
Sparen, eisernes; Einführung 36 , , 29 
Süßwarenwirtschaft 9 8 7 4 

NR. Stite 
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NR. SEIT« 

S c h e r a u n i t z ; neuer Name für die Gemeinde Bresnitz . . . . . . .' ".' 75 6 0 
^ Schmierstoffverbrauch, Regelung 13 . II 

Schnittholz, Höchstpreise 91 7 0 
Schuldverschreibungen-des ehem. polnischen Staates; Entschädigung der deutschen 

Eigentümer 7 0 «R 52 
— der österr. Südbahngesellschaft (Donau-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft) Ab

lieferung 52 37 
Schuldsprengelvergrößerung der Berufsschulen in Aßling 29 22 
Schußzeit für Gamswild 96 73 
Schwarzenbach, Verleihung des Rechtes der deutschen Gemeindeordnung- . . ,. 28. 21 

S T 

Stahl, — Preisbildung - ' . 6 3 
Stein, Landkreis; Bestimmung von Amtsbezirken mit gemeinsamen Gemeinde

kommissären 18 16 
—, bezirksweise Abgrenzung des RauchfangkehrérgeWerbes ; . 55 42 
Steuerrechtliche Vorschriften, Einführung (Bewertung bebauter Grundstücke) . . 14 14 

• ^ 27 21 

Stillhalteabkommen; Kreditabkommen mit ausländischen Bankausschüssen . . . le 15 
77 6 4 

Stillhaltekommissär; Bestellung für Vereine, Verbände und Organisationen . . • 41 32 
—, Frnennung (Gustav Strutz) 69 51 
Straßenwärter und nichtbeamtete Straßenhilisarbeiter; Dienst- u Lohnverhältnisse ' 58 43 
Streiteben, Georg Graf Thurnsche S t a h l w e r k e ; Hauptversammlung . . . — 38 
Strutz Gustav, Ernennung zum Stillhaltekommissär ,ß 69 51 

T 

T h u m , Georg Grafsehe Stahlwerke in Streiteben; Hauptversammlung . . . — 38 
T u n n e l b a u Lojblpaß,\Bauvorhaben . .' 26 2 0 

U 

Umstellung von Verbrennungsmotoren jeder Art auf Betrieb mit Generator sowie 
Hoch- und Niederdruckgas 37 29 

Unterdrauburg; Verleihung des Rechtes det deutschen Gemeindeordnung . . . 19 16 
— ; Besuch der Gaststätten durch fremdvölkische Arbeitskräfte im Gemeindegebict 22 18 
Urlaub; Anrechnung pflichtwidrig versäumter Arbeitszeit auf solchem . . . 2 4 19 
—, Höchst-, in der Privatwirtschaft im Jahre 1943 . . . . . . . 56 42 
Ursprungszeugnisse, Beibringung. Viehseuchenpolizeiliche Anordnung . 45 3 3 

, . . . . . . » 

V 

St. Veit an der Save; Ankündigung der nationalpolitischen Erziehungsanstalt . . ' 71 58 
Veldes, Eingliederung der Gemeinde Reifen 3 3 
—; Eröffnung einer Berufsschule 29 22 
Verbesserungsvorschläge im Betriebe; Prämien 57 43 
Verbot der Bergwanderungen durch Berufsunerfahrene 87 69 
Verbrennungsmotoren, Umstellung auf Betrieb mit Generator sowie Hoch- und 

Niederdruckgas 37 29 
Vereine, Verbände und Organisationen; Bestellung eines Stillhaltekommissärs 41 32 
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Nr. Seite 
Vereinfachung der Wirtschaftsstatistik 4 7 34 
Vergrößerung des Berufssprengeis in Aßling 2 9 2 2 
Verleihung der Rechte der deutschen Gemeindeordnung an die Gemeinden Unter -

drauburg, Gutenstein, Prävali, Mieß und Schwarzenbach 19 16 
28 21 

Vermessungswesen . . . , , , . 88 7 0 
Versäumte Arbeitszeit (Pflichtwidrig versäumte) auf dem Urlaub; Anrechnung . 2 4 2 9 
Versorgungsbezüge; Ruhen solcher 9 4 73 
Versteuerung von Kleinpflanzertabak 53 38 
Veterinärwesen; Einführung reichsrechtlicher Vorschriften 17 15 
Viehseuchenpolizeiliche Anordnung; Beibringung von Ursprungszeugnissen . . . 4 5 33 
Volkspartei, Errichtung; Einführung reichsrechtlicher Bestimmungen hiezu . . . 5 4 41 
Vorschriften, steuerrechtliche, Einführung 14 14 

2 7 21 

W 

W a r e n v e r k e h r s r e g e l u n g . 83 67 
Weiblicher Geburtsjahrgang 1 9 2 6 ; Erfassung und Musterung für den Reichs

arbeitsdienst . . . . . 72 5 9 
Wehrdienst; Einberufung der männlichen und weibl. Jugend zu demselben; Fort

bestehen des Arbeitsverhältnisses in der privaten Wirtschaft . . . . 10 9 
— ; Erfassung für denselben , 9 8 
Wirtschaftliche Maßnahmen ( 1 9 4 1 ) , Verordnung 35 2 9 
Wirtschaftsstatistik; Vereinfachung 4 7 3 4 
Wirtschaft, gewerbliche; Aufbau der Organisation 82 6 7 
Witterung,.ungünstige; Arbeitsverhältnisse im Baugewerbe bei solcher . . . . 9 9 75 
Wocheiner Feistritz, Eröffnung einer Berufsschule 2 9 2 2 
Wochenblatt der Landesbauernschaft Kärnten; Oberkrainer Beilage 81 6 5 

Z 

Zell bei Stein, Eingliederung in die Gemeinde St. Martin bei Tuchein . . . . 2 0 16 
Zivilbevölkerung; Sicherstellung der ärztlichen Versorgung . . . . . . . . . 31 2 4 
Zuckerwirtschaft, Regelung 98 7 4 

) 

J 

I • ' 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetrten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellunlen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplau 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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FREI DURCH ABT;:; 

Verordnungs-und Amtsblatt 
D E S C H E F S D E R Z O L L V E R W A L T U N G I N D E N B E S E T Z T E N G E B I E T E N 

K Ä R N T E N S U N D K R A I N S J X - . 

J A H R G A N G 1 9 4 3 KLAGENFURT, A M 2 3 . J Ä N N E R 1 9 4 3 S T Ü C K 1 

MITTEILUNG. Das V e r o r d n u n g s - und Amtsb la t t des Chefs de r Z o l l v e r w a l t u n g in den 
bese t z t en Geb ie t en K ä r n t e n s und Kra ins e rsche in t a b 1. J ä n n e r 1943 nicht m e h r in den 

A u s g a b e n A u n d B, s o n d e r n n u r m e h r in deu t sche r Sprache . 
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Ì. • Verordnung 
über die Einführung von Ortsklassen in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

§ 1. 

Für die Einteilung der Orte in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains wird unter 
sinngemäßier Anwendung der. im Reichsgau 
Kärnten geltenden Bestimmungen ein Orts
klassenverzeichnis aufgestellt. Darnach wer
den die Gemeinden dieser besetzten Gebiete 
wie folgt eingereiht: 

In d i e O r t s k l a s s e B: 

K r e i s K r a i n b u r g : 

Krainburg 
Laak a. d. Zaier 

K r e i s R a d m a n n s d o r f : 

Aßling 
Neumarktl 
Radmannsdorf 
Veldes 

K r e i s - S t e i n : 

Stein 
Littai 

I n d i e O r t s k l a s s e C: 

K r e i s K r a i n b u r g : 

Gallenfels, 
Sairach 
St. Veit/Sawe 
St. Georgen 
Zirklach 
Zwischenwässern 

K r e i s R a d m a n n s d o r f : 

Cöriach 
Kronau 
Lengenfeld-Meistern 
Ratschach-Matten % 

Wocheiner-Feistritz 
Wocheiner-Mitterdorf 

K r e i s S t e i n : 

Aich 
Domschale 
Holm I 
Komenda 
Lustthal 
Mannsburg-Tersain 
Moräutsch 
Podgori tz 
Schwarzendorf 
St. Martin b. Littai 
Trebgleu 

K r e i s V ö l k e r m a r k t : • 

Gutenstein 
Mieß 
Prävali 
Schwarzenbach 

K r e i s W o l f s b e r g : 

Unterdrauburg 

In d i e O r t s k l a s s e D: 

Alle übrigen Gemeinden. 

§ 2 . 

An Stelle der im § 3 der Verordnung vom 
15. 9. 1941 über die Regelung der Dienst
und Lohnverhältnisse für nichtbeamtete Ge
folgschaftsmitglieder des öffentlichen Dien
stes <Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ. 
vom 20. 10. 1941) für die Berechnung des 
Wohnungsgeldzuschusses vorläufig bestimm
ten Einreihung der Orte im Gau Kärnten 
gilt nunmehr das Ortsklassenverzeichnis g t -
mäß § 1. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
1. Jänner 1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 9. Jänner 1943. 

-Der Chef der-Zivilverwaltung:-

R a i n e r . 

2 . Verordnung 
zur Regelung der Bergaufsicht In den besetz

ten Gebieten Kärntens und Krains. 

, § 1. 

Die Berghoheit (das Bergregal) steht dem 
Chef der Zivilverwaltung für die besetzte» 
Gebiete Kärntens und Krains zu. Er übt sie 
durch seinen Beauftragten für die Bergauf
sicht aus. 

§ 2 . 

a) Mit Wirksamkeit vom 6. April 1941 
wird in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains das Bergrecht in der im Reichsg.ni  
Kärnten gültigen Fassung eingeführt; 

b) Die Bergbehörde (Beauftragter des 
Chefs der Zivilverwaltung für die Bergauf
sicht) ist an Verfahrungsvorschriften nacht 
gebunden. Sie hat das Verfahren unter R>o-
dachtnahme auf Zweckmäßigkeit und Ver
einfachung nach freiem Ermessen durchzu
führen; 
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c) Das in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains vor dem 6. April 1941 geltende 
Bergrecht ist nicht mehr- anzuwenden. Der 
Beauftragte des CdZ. für die Bergaufsicht 
kann jedoch Rechtsverhältnisse, welche mit 
dem neu eingeführten Bergrecht nicht über
einstimmen, jedoch in der bis zum 6. April 
1941 in Geltung bestandenen Rechtsordnung 
begründet sind, über Ansuchen der Beteilig
ten anerkennen. 

§ 3. 

Das Bergbuch für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains wird durch den Beauf
tragten des Chefs der Zivilverwaltung für die 
Führung des Bergbuches beim Amtsgericht 
Klagenfurt geführt. 

§ 4. 

Die Massen- und Freischurfgebühren wer
den vom Beauftragten des Chefs der Zivil
verwaltung für die Bergaufsicht nach den im 
Reichsgau Kärnten bestehenden Bestimmun-, 
gen eingehoben. 

K l a g e n f u r t , den 15. Jänner 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

. R a i n e r . 

3. BEKANNTMACHUNG >. . . . . 
DES CHEFS DER ZIVILVERWALTUNG FÜR DIE BESETZ
TEN GEBIETE KÄRNTENS UND KRAINS, BETREFFEND 

GEMEINDEGEBIETSÄNDERUNG. 

Auf Grund des § 15 DGO. hat der Chef der 
Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains mit Entscheidung vom 
31. Dezember 1942, ZI. I Gem. 2883 die Ein
gliederung der Gemeinde Reifen (Landkreis 

\ Radmannsdorf) in die Gemeinde Veldes 
(Landkreis Radmannsdorf) mit Wirkung vom 
1. 4. 1943 ausgesprochen. 

K l a g e n f u r t , den 31 . Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

I. A. H I E rze . g g e R. 

4 . BEKANNTMACHUNG 
DES CHEFS DER ZIVILVERWALTUNG FÜR DIE BESETZ
TEN GEBIETE KÄRNTENS UND KRAINS, BETREFFEND 

GEMEINDEGEBIETSÄNDERUNG. 

Auf Grund des § 15 DGO. hat der Chef 
der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains mit Entscheidung vom 

31. Dezember 1942, ZI. I Gem. 2942 die Ein
gliederung der Gemeinde Lees in die Stadt 
Radmannsdorf mit Wirkung vom 1. 4. 1943 
ausgesprochen. 

K l a g e n f u r t , den 31. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

I. A. H i e r z e g g e r . 

5. BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DIE NEUORDNUNG DES POSTDIENSTES FÜR DIE 

STADT KRAINBURG IN OBERKRAIN. 

Auf Grund der Verordnung vom 20. 10. 
1941 über die Verwaltungsgliederung in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
wurde die Gemeinde Wart aufgelöst und in 
das Gebiet der Stadt Krainburg eingegliedert. 

Dementsprechend wird mit Wirkung vom 
1. Jänner 1943 

1. der gesamte Abgabedienst für das Stadt
gebiet beim Postamt Krainburg vereinigt. 
Das bisherige Zwischenpostamt Wart bleibt 
als reines Annahmeamt bestehen; 

2. die Bezeichnung der Postämter des' 
neuen Stadtgebietes wird wie folgt abgeän
dert: Krainburg (Kärnten) in Krainburg 
(Oberkrain) 1, Wart (Kärnten) in Krainburg 
(Oberkrain) 3. 

K L A G E N F U R T , den 22. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 
H I E R Z E G G E R . 

6 . ANORDNUNG 
ÜBER DIE Preisbildung FÜR ELSEN UND STAHL. 

Im Zuge der weiteren wirtschaftlichen An-
gleichüng odne (ich zur Durchführung desi 
§ 3 der sechsten Verordnung vom 2. Mai 
.1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs 
der Zivilverwaltung in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains, 1941, Seite 6) an: 

§ 1 . 

„ (1) Für die Erzeugungsbetriebe der be
setzten Gebiete Kärntens und Krains sind 
die in den Alpen- und Donaugauen zulässi
gen Preise und Lieferungsbedingungen ver
bindlich: •. 

a) Für Eisen- und Stahlmaterial nach der 
Materialliste der Bekanntmachung zur ersten 



Durchführungsanordnung zur Anordnung 1 
der Reichsstelle für Eisen und Stahl vom 
13. Juni 1942 (Deutscher Reichsanzeiger 
Nr. 146 vom 25. Juni 1942) ab 1. Jänner 
1943, 

b) für alle übrigen Erzeugnisse aus Eisen 
und Stahl ab 1. März 1943. 

(2) Unmittelbare Lieferungen an öffent
liche Auftraggeber werden bis auf weiteres 
von der Regelung der Ziffer la ausgenom
men. 

§ 2 . 

(1) Für den Handel sind im Strecken
geschäft die in den Alpen- und Donaugauen 
zulässigen Preise und Lieferungsbedingungen 
verbindlich: 

a) Für Eisen- und Stahlmaterial gemäß 
§ 1, Ziffer la, ab 1. Jänner 1943, 

b) für alle übrigen Erzeugnisse aus Eisen 
und Stahl gemäß § 1, Ziffer lb, ab 1. März 
1943. 

(2) Der Zeitpunkt der Preisangleichung 
für Eisen und Stahl-Material und -Erzeug
nisse für den Handel im Lagergeschäft wird 
im Erlaßwege bekanntgegeben. 

§ 3 . 

Diese Anordnung tri t t mit 1. Jähner 1943 
in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 24. Dezember 1942. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

V 7 . BEKANNTMACHUNG 
UBER - DIE ABLIEFERUNG DER OBLIGATIONEN DER 

DONAU—SAWE—ADRIA—EISENBAHN-
GESELLSCHAFT. 

Die ' zu 3.6% bis 4.5%. (variabel) verzins
lichen Inhaber-Obligationen der Donau— 
Sawe—Adria—Eisenbahngesellschaft (vorm. 
Südbahngesellschaft), die gemäß Runderlaß 
des Reichswirtschaftsministers Nr. 105/40 
D. St./R. St. vom 5. Dezember 1940 auslän
dische Wertpapiere im Sinne des ' Gesetzes 
über die Devisenbewirtschaftung vom 
12. Dezember 1938 (RGBl. I, S. 1733) sind 
und somit der Anbietungspflicht unterliegen, 
werden, soweit sie 

a ) 'E igentum von Personen sind, die nach 
den devisenrechtlichen Bestimmungen Inlän-

. der sind, 

b) durch Inländer unmittelbar oder mittel
bar verwahrt werden und Eigentum von Per
sonen sind, die nach den devisenrechtlichen 
Bestimmungen Auswanderer sind, 

hiermit auf Grund der 2. Durchführungs
verordnung zum Gesetz über die Devisen
bewirtschaftung vom 16. März 1939 (RGBl. I, 
S. 502) und der §§ 51 und 60, des Gesetzes 
über die Devisenbewirtschaftung zur Ein--
lieferung bei der Deutschen Reichsbank ab
gefordert. 

Die Stücke sind mit Zinsscheinen Nr. 16, 
Erg. /Nr. 17 ff., bei der Deutschen Reichsbank, 
Wertpapierabteilung, Berlin C 111, oder, so
weit sich die Stücke im Depot bei Wiener 
Creditinstituten befinden, bei der Reichs-
bankhauptstelle Wien einzuliefern. 

Die Einlieferung hat bis spätestens 31. Jän
ner 1943 zu erfolgen. Soweit die Schuldver
schreibungen bei einem Kreditinstitut im be
setzten Gebiet verwahrt sind, hat dieses die 
Einlieferung vorzunehmen; die Eigentümer 
haben in diesem FaLle nichts zu veranlassen. 
Stücke, die sich im Eigenverwahr der Eigen
tümer befinden oder von diesen in einem 
Schließfach verwahrt werden, sind entweder 
durch Vermittlung einer Devisenbank oder 
unmittelbar der zuständigen Reichsbank
anstalt einzuliefern. 

K l a g e n f u r t , den 13. Jänner 1943. 

Der. Chef..der^Zivilverwaltun&L_ 

I. A. 

H i e r z e g g e r . 

BERICHTIGUNG 
DER ANLAGE ZUR VERORDNUNG ZUR EINFÜHRUNG 
ARBEITSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN FÜR DIE PRI
VATWIRTSCHAFT IM MIEßTAL VOM 1 3 . OKTO
BER 1 9 4 2 (VERORDNUNGS- UND AMTSBLATT VOM 
2 4 . OKTOBER 1 9 4 2 , STÜCK 2 1 , AUSGABE A , 

SEITE 2 8 1 FF., AUSGABE B, SEITE 181 FF.). 

A) In der Anlage zur Verordnung vom 
13. Oktober 1942 ist der an der entsprechen
den Stelle veröffentlichte Text zu ersetzen 
durch: 

Ortski assen-
eiilreihung 

1. B e r G b a u : , 

a) T. O. für die kaufmännischen 
u. technischen Angestellten in 
d. Bergbaubetrieben des Wirt
schaftsgebietes Steiermark— 
Kärnten v. 1. 12. 1940 (Tarif
register Nr. 3358/1) nebst T. 
O. zur Ergänzung vom 17. 9, 
1941 (Tarifregister Nr. 3358/2) II 

4 



Ortsklassen-
einreihung 

3. E i s e n u n d M e t a l l : 

a ) T. O. f. d. Eisen-, Metall- und 
"Elektroindustrie vom 24. 10. 
1939 (Tar.-Reg. Nr. 2925/1) • 
nebst T. O. zur Ergänzung 
und Berichtigung vom 24. 11. 
1939 (Tar.-Reg. Nr. 2925/2) III 

7. L e d e r - u. L i n o l e u m I n d u s t r i e : 

b ) T. O. für die Lederwaren-, 
Reise-, Sportartikel-, Koffer-
und Ausrüstungsindustrie im 
Wirtschaftsgebiet Ostmark v. 
1. 8. 1939 (T.-R. Nr. 803/13) 
(Lohnbestimmungjen). Reichs-
T. O. f. d. Lederwaren-, Reise-, 
Sportartikel-, Koffer- u. Aus
rüstungsindustrie i. Deutschen 
Reich v. 15. 9. 1942 (Tar.-Reg. 
Nr. 3808/1) (Mantetbestim-
mungen) II 

S . H o l z - u n d S c h n i t z s t o f f 
g e w e r b e : 

a ) T. O. f. d. Sägewerkindustrie 
und verwandte Industrien im 
Wirtschaftsgebiet Steiermark-
Kärnten v. 26. 6. 1941 (Tar.-
Reg: Nr. 3517/1) • J I 

9. " N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l -
g e w e r b e : 

b) T. O. f. d. gewerbl. Gefolg-
schaftsmitgl. d. Malkereigew. 
v. 18. 3. 1941 >T.-R. 3462/1) 
nebst T. O. zur Ergänzung v. 
16. 5. 1942 (T.-R. Nr. 3462/2) II 

10. B e k Le i d u n g s g e w e r b e : 

b) T. O. f. d. Uniformindustrie 
I M Deutschen Reich v. 15. 12. 
1941 (Tar.-Reg. Nr. 278/40) 
nebst Aenderung vom 3'. 3. 
1942 (Tar.-Reg. Nr. 278/41) 
und vom 10. 6. 1942 (Tar.-Reg. 
Nr. 278/42) V 

-d) T. O. f. d. Herrenoberbeklei
dungsindustrie vom 10. 10. 
1941 (Tar.-Reg. Nr. 3631/1) 
nebst T. O. zur Ergänzung v. 
10. 3. 1942 (T.-R. Nr. 3631/2) 
und vom 12. 8 . 1942 (Tar.-Reg. 
Mr. 3631/3) . IV 

Ortsklassen 
einreihung 

e) T. O. f. d. Damenoberbeklei
dungsindustrie im Deutschen 
Reich vom 10. 1. 1942 (Tar.-
Reg. Nr. 2663/4) nebst Aende
rung v. 1. 6. 1942 (Tar.-Reg. 
Nr. 2663/5) IV 

g) T. O. f. d. Berufsbekleidungs
industrie vom 25. 9. 1940 
(Tar.-Reg. Nr. 3303/1) nebst 
Aenderung vom 8. 7. 1942 
(Tar.-Reg. Nr. 3303/3) IV 

11. B a u g e w e r b e : 

b) Berichtigung vom 12. 2. 1942 
der Reichstarifordnung f. d. , 
Baugewerbe vom 1. 11. 1941 
(Tar.-Reg. Nr. 95/56) nebst 
Ergänzung vom 5. 8. 1942 
(Tar.-Reg. Nr. 95/57) 

13. G r o ß h a n d e l : 

a) T. O. f. d. Groß- und Einzel
handel sowie das Hilfsge
werbe des Handels im Wirt
schaftsgebiet Steiermark— 
Kärnten v. 11. 4. 1941 (Tar.-
Reg. Nr. 3459/1) nebst Aen
derung vom 14. 8. 1941 (Tar.-
Reg. Nr. 3459/2) - II 

14. E i n z e 1 h a n d e 1 : 

a) T. O. f. d. Groß- und Einzel
handel sowie d. Hilfsgewerbe 
d. Handels i. Wirtschaftsgebiet 
Steiermark—Kärnten vom 11. . 
4. 1941 (Tar.-Reg. Nr. 3459/1) 
nebst Aenderung vom 14. 8. 

. 1941 (Tar.-Reg. Nr. 3459/2) II 

15. V e r I a g s g e w e r b e, H a n d e l s 
v e r m i t t l u n g u. s o n s t . H i l f s 
g e w e r b e d e s H a n d e l s : 

a) T. O. f. d. Groß- und Einzel
handel sowie das Hülfsgewerbe 
des Handels im Wirtschaftsge
biet Steiermark—Kärnten v. 
11. 4. 1941 (T.-R. Nr. 3459/1) 
nebst Aenderung vom 14. 8. 
1941 (Tar.-Reg. Nr. 3459/2) II 

c) T. O. sämtlicher im Wach
dienst beschäftigten gewerbl. 
Gefolgschaftsmitgi. d. Unter
nehmungen des Bewachungs
gewerbes v. 4. 10. 1938 (Tar.-
Reg. Nr. 2552/1) nebst Aen
derung vom 8. 12. 1938 (Tar.-

' Reg. Nr. 2552/2) 1>I 



Ortsklassen-
einreihung 

16. G e l d - , B a n k - , B ö r s e n - u n d 
V e r s i c h e r u n g s w e s e n : 

a) T. O. f. d. private Versiche
rungsgewerbe in der Ostmark 
vom 6. 6. 1940 (Tar.-Reg. 
Nr. 3240/1) mit den Aende-
rungen und Ergänzungen vom 
29. 3. 1941 (T.-R. Nr. 3240/2) 
und vom 5. 3. 1942 (Tar.-Reg. 
Nr. 3240/3) II 

b) T. O. f. d. Arbeitsverhältnisse 
aller männlichen und weib
lichen Gefolgschaftsmitglieder 
in allen privaten Unterneh
mungen und Betrieben, die ge
schäftsmäßig Bank- und Ban
kiergeschäfte betreiben v. 25. 
10. 1939 (Tar.-R. Nr. 2977/1) -

' nebst Aenderung ü. Ergänzung 
vom 24. 3. 1941 (Tar.-Reg. 
Nr. 2977/4) II 

17. V e r k e h r s w e s e n : 

a) T. O. f. d. Fuhr- und Spedi
tionsgewerbe im "Wirtschafts
gebiet Ostmark (gewerbl. Ge
folgschaftsmitglieder) v. 20. 
11.1939 (Tar.-Reg. Nr. 2966/1 ) V 
nebst Ergänzung vom 15. 12. 
1941 (Tar.-Reg, Nr, 2966/2) ... II.. . 

b) Für die Angestellten des Fuhr-
u. Speditionsgewerbes gilt die 
T. O. f. d. Groß- und Einzel
handel sowie das Hilfsgewerbe 
des Handels vom 11. 4. 1941 
(Tar.-Reg. Nr. 3459/1) nebst 
Aenderung vom 14. 8. 1941 , 

• (Tar.-Reg. Nr. 3459/2) II 

c) T. O. zur Lohnregelung im 
Güterverkehr und im privaten 
Omnibusverkehr im Wirt
schaftsgebiet Ostmark v. 12. 
11. 1939 (Tar.-R. Nr. 2955/1) 
nebst Aenderung vom 29. 1. 
1940 (Tar.-Reg. Nr. 2955/2) III 

18. G a s t s t ä t t e n w e s e n : 

a) T. O. für das Hotel-, Gast-, 
Schänk- u. Kaffeehausgewerbe 
im Wirtschaftsgebiet Ostmark 
vom 19. 4. 1939 (Tar.-Reg. 
Nr. 2488/2) nebst Aenderung enthält 
vom 18. 7. 1941 (Tar.-Reg. nur eine 
Nr. 2488/5) . Ortsklasse 

Ortsklassen-
einreihung 

22. H a u s w i r t s c h a f t 

Anordnung des Reichstreuhän
ders der Arbeit für das Wirt
schaftsgebiet Steiermark— 
Kärnten über Höchstlöhne für 
Hausgehilfinnen;. Pflicht jahr»-
mädchen, Aufwartungen und 
Waschfrauen vom 26. 8. 1941 
(„Kameradschaft der Arbeit", 
Heft 19, vom 1. 10. 1941, 
Seite 697)- II 

B) In der Anlage zur Verordnung von* 
13. Oktober 1942 ist unter Abschnitt 1» 
nachzutragen: 

1) T. O. f. d. Damenšchnelder-
handwerk v. 1. 9. 1941 (Tar.-
Reg. Nr. 3568/1) V 

K 1 a g e n f u r t, den 23. Dezember 194?. 

Der Chef der Zivilverwaltung:: 
Der Beauftragte für Arbeits

einsatz und Lohnregeilung'. 

Dr. K o h 1 h a a s e. 

, Berichtigung ,•; 
zur 137. Verordnung über die Gewährung" 

von Kinderbeihilfen. 

Im § 8" (Verordnungs- und Amtsblatt* des 
Chefs der Zivilverwaltung, Ausgabe A, Seite 
360, Ausgabe B, Seite 228) hat es anstat t : 
„erstmalig für den Monat Oktober 1942 
gewährt" richtig: „erstmalig für den Monat 
Jänner 1943 gewährt" zu heißen. 

Berichtigung 
zur 140. Verordnung zur Förderung , d e r 
Landbevölkerung in den besetzten Gebieterr 

Kärntens und Krains. 

Im § 12, Absatz 2 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung, Aus
gabe A, Seite 365, Ausgabe B, Seite 233) 
hat es anstatt; „Der Chef der Zivilverwal
tung ist ermächtigt, die Vergünstigungen 
dieser Verordnung a u s n a h m s l o s zu 
gewähren . . ." richtig: „Der Chef der Zivil
verwaltung ist ermächtigt, die Vergünstigun
gen dieser Verordnung a u s n a h m s w e i s e 
zu gewähren . . ." zu heißen. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains In Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zi vil Verwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplau 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. « 
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<. ' • • ' V. * *• • ' 
8. ' Verordnung 
über die Meldung von Männern und Frauen 

für Aufgaben der Reichsverteidigung. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich folgendes: „ 

§ 1. 

... (1) Alle Männer vom vollendeten 16. bis-
zum vollendeten 65. Lebensjahr und alle 
Frauen vom vollendeten 17. bis zum vollende
ten 45. Lebensjahr, die in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains wohnen und die 
nicht zu dem im § 2 genannten Personen
kreis, gehören, haben sich bei dem für ihren 
Wohnort zuständigen Arbeitsamt nach Maß
gabe eines besonderen Aufrufs des Arbeits
amts zu melden. " 

(2) Die Meldepflicht erstreckt sich auf 
deutsche Staatsangehörige, deutsche Staats
angehörige auf Widerruf, Schutzangehörige 
und Staatenlose. Es GENÜGT, daß die Melde
pflichtigen in "den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains eine Wohnstätte (Schlaf
stätte) haben. 

(3) Die Meldung erfolgt auf einem beson
deren Formblatt,: das beim Arbeitsamt er
hältlich ist. ' 

(4) Das Arbeitsamt hat die Meldepflich
tigen bis zum 31. März 1943 aufzurufen. 

•,-v.- > ,• . . V ^ § 2. . . > ; . '. .. „.T., >.,. . 
(1) Von der Meldung sind befreit: 

1. Ausländer, 
2. Männer und Frauen, die in einem öffent

lich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, sowie 
die zur Wehrmacht u n d W a f f e n - ^ , - z u r Po
lizei und zum Reichsarbeitsdienst (männlich 
und weiblich) Einberufenen, ,, 

' 3 . MÄNNEV und , Frauen, die mindestens 
•[ seit dem 1. Jänner 1943 in einem Beschäfti-
', gungsverhältnis stehen, dessen Arbeitszeit 
• 48 Stunden oder mehr in der Woche beträgt, 

, 4, selbständige Berufstätige, die am 1. Jän
ner 1943 mehr als fünf Personen beschäftigt 

- haben,, ' , 
5. Männer und Frauen, die in der Land

wirtschaft voll tätig sind, 
: 6. Männer und Frauen, die hauptberuflich 

1 selbständig im Gesundheitswesen tätig sind, 
7. Geistliche, V ' : 
8. Schüler, und Schülerinnen, die eine öf

fentliche oder anerkannte private allgeméin-
, bildende Schule (Mittel- ODER Höhere Schule) 
, besuchen, 

9. Anstaltspfleglinge, die" erwerbsunfähig. 
sind.\ • 

(2) Von -der Meldung sind befreit wer
dende Mütter sowie Frauen mit einem noch 
nicht schulpflichtigen Kind oder mindestens 
zwei Kindern untep 14 Jahren, die im gemein
samen Haushalt leben'. 

§ 3. 
Die Meldepflichtigen haben das Recht, auf 

dem Formblatt zu erklären, für welche Be
schäftigung sie sich besonders befähigt hal
ten und — gegebenenfalls auch außerhalb 
ihres Wohnortes •— zur Verfügung stellen. 

§ 4. % 

Die Meldepflichtigen haben dem Arbeits
amt auf Verlangen alle notwendigen Unter
lagen vorzulegen, sowie alle erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Das Arbeitsamt kann 
auch das persönliche Erscheinen anordnen. 

§ 5. ; . 
(1) Das Arbeitsamt kann von den Melde

pflichtigen die Meldung und das persönliche. 
Erscheinen durch Zwangsgeld bis zu 1000 RM 
erzwingen.. Die Zwangsgelder fließen den 
Mitteln für Aufgaben des Arbeitseinsatzes 
und der Arbeitslosenhilfe zu. ' :•...-,.' x .. 

(2) Meldepflichtige, die gegen die Vor
schrif ten dieser Verordnung verstoßen, wer
den auf Antrag des Leiters des Arbeitsamts 
mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 

v •' " ' . . ' " ' ' 4 ' ' * \ ' -

Diese Verordnung tritt am Tage der Ver
kündung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. Februar 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

9. Bekanntmachung 
über die Erfassung für den Wehrdienst und 
den Reichsarbeitsdienst in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund von § 2, Abs. 1 der Verordnung 
über die Einführung des Wehrrechts und des 
Arbeitsdienstrechts in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains ; vom 7. Juli 1942 
(Verordnungs- u. Amtsblatt Nr. 16, S. 146) 
bestimme ich im Benehmen mit dem OKW 
und dem Reichsminister des Innern: 

in der Zeit'vom 1. Feber bis 27. Feber 1943 
werden In den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains die männlichen Jahrgänge 1916; 
1917, 1918, 1919 für die Wehrmacht erfaßt. 

K l a g e n f u r t , den 1. Februar 1943. \ 

•' . ; •• • • • • • • 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
1 ; v ' R a i n e r , ."' \ ••8 , ; , • ' . • 



ló . Verordnung . , 
über das Fortbestehen des .Arbeitsverhältnis
ses in der privaten Wirtschaft im Falle der 
Einberufung zum Wehrdienst oder zum 
Reichsarbeitsdienst für die männliche und 

weibliche Jugend. 

§ L . 

Durch die Einberufung zu einer Dienstlei
stung im Wehrdienst wird ein bestehendes 
Beschäftigungsverhältnis (Arbeits-, Lehrver
hältnis) nicht gelöst. Die beiderseitigen 
Rechte und Pflichten ruhen für die Dauer 
der Einberufung. Die Abmachungen über, die 
Gewährung einer Werkswohnung, die von 
dem Dienstverpflichteten oder seinen Fami
lienangehörigen weiter benötigt wird, blei
ben bestehen. 

: / : ' § 2 . _ . ; \ T 

Das Recht des Gefolgschaftsmitgliedes auf 
Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses 
bleibt im Falle der Einberufung zu einer 
Dienstleistung im Wehrdienst unberührt. Der 
Unternehmer kann das Beschäftigungsver
hältnis nicht kündigen; der Chef der Zivil
verwaltung kann Ausnahmen zulassen. 

' § 3 . . , . ; 
"Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 über 

das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses im 
Falle der Einberufung zum Wehrdienst fin
den auch bei der Einberufung zum Reichs-
arbeitsdienst für die männliche.und weibliche,. 
Jugend sinngemäß Anwendung. : 

Diese Verordnung tritt am 7. Juli 1942 in 
Kraft. . . ' ' 

K 1 a g e n f u r t, den 13. Februar 1943. 

Der Chef der Zi vil Verwal tung: 

' V R a i n e r . 

11. / Verordnung 
über die Einführung der 31. Anordnung, be
treffend Bauverbot in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
•verordne ich: . ' - • 

; • ' ' . . § v . ' • • ' ' / ' H ' J ' - ; 
Die 31. Anordnung über das Bauverbot des 

Generalbevollmächtigten für die Regelung 
der Bauwirtschaft, Reichsminister Speer vom 
15. Jänner 1943, veröffentlicht im Deutschen 
Reichsanzeiger u. Preußischen Staatsanzeiger 
vom 18. Jänner 1943, Nr. 13, tritt mit l .März 
1943 auch in den besetzten,Gebieten'Kärn
tens und Krains in Kraft. • ' , , 

§ 2 . 

Die in der 31. Anordnung dem Baubevoll
mächtigten zufallenden Aufgaben nimmt in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
der Bevollmächtigte des Generalbevollmäch
tigten für die Regelung der Bauwirtschaft in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
wahr. 

§ 3. 

Die 83. Verordnung des Chefs der, Zivil
verwaltung über die Sicherstellung der Ar
beitskräfte und des Bedarfes an Baustoffen 
für Staats- und wirtschaftspolitisch bedeut
same'Bauvorhaben vom 7. August 1941 tritt 
außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. Februar 1943. 

• Der Chef der Zivilverwaltung: 
• R a i n e r . 1 . 

12. ' t Anordnung 
über die Erfassung von Heimarbeitern. 

Um einen Ueberblick über die in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains tati-» ' 
gen Heimarbeiter, Hausgewerbetreibenden, 
Zwischenmeister und deren mithelfende Fa
milienangehörige zu erhalten, ordne ich auf 
Grund.der mir erteilten Ermächtigung fol
gendes an: ! " 

§ 1. 
' ^ J e d e r * Auftraggeber,- der Heimarbeit <• aus-

. gibt oder weitergibt,. hat v die Personen, . die 
er mit Heimarbeit beschäftigt oder deren er 
sich zur Weitergabe von - Heimarbeit bedient, 
nach dem Stand vom 26. Februar 1943 zu 
melden. • • • •:' 

' § 2 . ' - • ' ] , 

In Heimarbeit Beschäftigte sind ; 
.. 1. die Heimarbeiter (§ 3, Absatz 1), 

2. Hausgewerbetreibende (§ 3, Absatz 2), 
die in der Regel allein oder mit ihren Fami
lienangehörigen (§ 3, Absatz 5) oder mit 
nicht. mehr als zwei fremden Hilfsarbeitern 
(Betriebsarbeitern) arbeiten. .- ,-. ' 

Ihnen werden gleichgestellt. 1 

1. Personen, die in eigener Wohnung oder 
.selbst gewählter Betriebsstätte eine sich in 

regelmäßigen Arbeitsgängen. wiederholende 
Arbeit im Auftrag und für Rechnung eines 
anderen gegen Entgelt ausüben, ohne daß 

y ihre Tätigkeit als Gewerbe anzusehen oder 
der 1 Auftraggeber ein Gewerbetreibender, 
oder Zwischenmeister ist, • ' 
' 2. Hausgewerbetreibende, die mit mehr als 

zwei fremden Hilfskräften arbeiten, 
' 3 . Zwischenmeister (§ 3, Absatz 3). ^ 



o An lage z u r A n o r d n u n g ü b e r die E r f a s s u n g von He imarbe i t e rn . 

An den . • 

Chef der Zivilverwaltung, 
Beauftragten für Arbeitseinsatz und Lohnregelung — 
K l a g e n f ü r t ' 
Funderstraße 7 ' 

L i s t e 
der am 26. Februar 1943 beschäftigten 

Heimarbeiter, Zwischenmeister, Hausgewerbetreibenden und deren mithelfenden Familienangehörigen. 

(Auszufer t igen von dem Auf t r aggebe r . ) 

1. Vor- und Zuname des Auftraggebers oder Name der Firma: 3. Art des Betriebes oder Gewerbezweiges: 

2. Gewerbetreibender oder Zwischenmeister: 4. Sitz des Betriebes oder der Ausgabestelle 
(Ort, Ortsteil, Straße, Hausnummer, Fernruf): 

Nur einseitig beschreiben! 
Möglichst Maschinenschrift! 
Einsenden bis 6. März 1943! 

Lfa. 
Nr. 

Zu- and 
Vorname 

Angabe, ob 
Heimarbeiter (HA) 
Zwischenmeister (Z) 
Hausgewerbetr. (HG) 
Mithelf. Fam.-Angeb. 
(MF) 

Geburtstag, 
Geburtsjahr 

Geburtsmonat, 

- Nummer 
des 

• Arbeits
buches 

Wohnung 
(Ort, 

Ortsteil, 
Straße 

Hausnr.) 

Betriebs
stätte 
(Ort, 

Ortsteil, 
Straße, 

Hausnr.) 

Beschäftigt 
seit 

Genaue Art der über
tragenen Arbeit und der 

Teilarbeiten, x. B. 
Schürzen nähen, Nähen 

von Rundstuhlware 

Zuletzt gezahlter Entgelt 
je Stück 

• 

- -

Eigenhändige Unterschrift und Firmenstempel. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit 
: der Angaben bestätigt 

den . . . . März 1943. 



§ 3. 

.Als... F , . a m i l i e n , a n g e . h ö . r i g ^ , . s e l t e i L w ^ _ . . . . 
Mitglieder des Familienhaushaltes, die mit;, Schmierstoffe 
dem Heimarbeiter, 'dem Hausgewerbetreiben
den oder dessen Ehegatten bis zum dritten 
Grad verwandt oder von ihnen an Kindes 
Statt angenommen sind, ferner Mündel, Pfle
gekinder oder. Fürsorgezöglinge, die in haus
eigener Gemeinschaft mit dem Hausgewerbe
treibenden leben. 

13. Anordnung 1/43 
über die Regelung des Schmierstoffver
brauchs in den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
wird verfügt: 

§ 1. 
Grundsatz. 

Schmierstoffe dürfen nur zu kriegs- und 
lebenswichtigen Zwecken und nur in den 
Mengen und Qualitäten beantragt, bezogen, 
verarbeitet und verbraucht werden, die für 
diese Zwecke bei sparsamster Verwendung 
und bej Beachtung der Vorschriften über die 
Altölsammlung und -WIEDERVERWENDUNG er
forderlich sind. 

§ 2. 

Schmieröl für Verbrennungskraftmaschinen. 
Schmieröl darf zum Verbrauch in Verbren

nungskraftmaschinen nur gegen Motoren
ölscheine der Reichsstelle für Mineralöl ge
liefert und bezogen werden. 

§ 3. • • . 
Aüslandslief erungen. 

An Abnehmer im Ausland dürfen Schmier
stoffe nur mit meiner Genehmigung geliefert 
werden. 

§ 4. 
Begriffsbestimmung. 

im Sinne der § § 1 — 3 sind 
alle in der Anlage verzeichneten Waren ohne 
Rücksicht auf den Ausg"angsstoff und ohne 
Rücksicht darauf, 'ob sie für Schmierstoff-
zwecke verwendet werden. 

§ 5. 

Die Meldung hat nach dem aus der Anlage 
zu dieser Anordnung ersichtlichen Muster in 
dreifacher Ausfertigung zu erfolgen und ist. 
bis spätestens 6. März 1943 ari den Chef der 
Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains, Beauftragter für Ar
beitseinsatz und Lohnregelung, einzusenden. 

§ 5. 

Unterlassen der Meldung, unrichtige An
gaben in der Meldung, sowie verspätete Ein
sendung 4ER Meldung werden bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 13. Februar 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Allgemeine Regelung für Verbraucher von 
Schmieröl, ausgenommen Schmieröl zum 
Verbrauch in Verbrennungskraftmaschinen. 

1. Verbraucher, die im Jahre 1942 keine 
Schmierstoffe bezogen haben, dürfen im 
Jahre 1943 insgesamt 20 kg genehmigungs
frei beziehen. 

Verbraucher, die im Jahre 1942 nicht mehr 
als insgesamt 600 kg Schmierstoffe .bezogen 
haben, dürfen im Jahre 1943 genehmigungs
frei die gleiche Menge wie im Vorjahre be
ziehen. 

Zum Bezüge darüber h inaus ' gehender 
Mengen bedarf es meiner Genehmigung. 

2. Alle anderen Verbraucher dürfen 
Schmierstoffe nur mit meiner Genehmigung 
beziehen. Im 1. Vierteljahr 1943 sind diese 
Verbraucher, soweit sie noch keine Geneh
migung erhalten haben, berechtigt, 20 Pro
zent der im Jahre 1942 insgesamt bezogenen 

1 1 

H e i m a r b e i t e r im Sinne dieser Anord
nung ist, wer, ohne Gewerbetreibender zu 
sein, in eigener Wohnung oder selbst gewähl
ter Betriebsstätte allein oder unter Mithilfe 
von Familienangehörigen (Absatz 5) im Auf
trag und für Rechnung von Gewerbetreiben
den oder Zwischenmeistern gewerblich ar
beitet. 

H a u s g e w e r b e t r e i b e n d e r ist, wer 
als Gewerbetreibender in eigener Wohnung 
oder Betriebsstätte im Auftrag und für Rech
nung von Gewerbetreibenden oder Zwischen
meistern Waren herstellt oder . bearbeitet, 
wobei er selbst wesentlich am Stück arbeitet. 
Dies gilt auch dann, wenn der Gewerbetrei
bende die Roh- und Hilfsstoffe sich selbst be
schafft oder vorübergehend unmittelbar für 
den Absatzmarkt arbeitet. 

Z w i s c h e n m e i s t e r ist, wer die ihm 
vom Gewerbetreibenden übertragene Arbeit 
an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende 
weitergibt. . 

Die Eigenschaft als Heimarbeiter, Hausge
werbetreibender und Zwischenmeister ist 
auch dann gegeben, wenn Auftraggeber Per
sonen, Personenvereinigungen oder Körper
schaften des privaten oder öffentlichen 
Rechts sind, welche die Warenherstellung 
oder Bearbeitung nicht zum Zweck der Ge-
winnerzielung betreiben. 



Schmierstoffmenge, in Anrechnung auf die 
zu beantragende Bezugsgenehmigung, zu 
beziehen. 

Die Bezugsgenehmigungen sind von den 
Verbrauchern bei jeder Bestellung ihren Lie
feranten zwecks Abschreibung der geliefer
ten Mengen einzusenden 1 und von den Liefe
ranten sodann den Verbrauchern zurückzu
geben, bei denen sie für allfällige Ueberprü-
fungen als Bezugsberechtigungsbeleg aufzu
bewahren sind. 

3. H ö c h s t b e s t a n d s v o r s c h r i f t . 

a) Bezugsrechte für Schmierstoffe dürfen 
nicht ausgenutzt werden, wenn und «soweit 
sie zusammen mit den zur Zeit der Bestellung. 
vorhandenen Vorräten und bereits gekauf
ten, aber noch nicht eingetroffenen Mengen 
des Verbrauchers in der gewünschten Sorte 
und in anderen, zu dem gleichen Verwen
dungszweck geeigneten Sorten, die Menge 
übersteigen, die der Verbraucher im letzten 
Kalendervierteljahr hiefür tatsächlich ver
braucht hat. Dies gilt nicht für die Bezugs
rechte von Verbrauchern, die in der benötig
ten und einer für den gleichen Verwendungs
zweck geeigneten Sorte überhaupt noch kei
nen Verbrauch gehabt haben. 

b) Spitzenmengen, die sich aus den Bezugs
beschränkungen in Absatz a) ergeben, dür
fen auf die für die Lieferung eines vollen 
Fasses erforderliche Menge aufgerundet 
werden, wenn die bestellte Menge auch dann 
noch im Rahmen des dem Verbraucher auf 
Grund dieser Anordnung zustehenden oder 
eingeräumten Bezugsrechts verbleibt. 

4. V e r b r a u c h e r e r k l ä r u n g . 

a) Schmierstoffe dürfen an Verbraucher 
nur geliefert werden, wenn der Verbraucher 
dem Verkäufer schriftlich versichert, 

„daß der Auftrag in voller Kenntnis und 
Beachtung der Verordnung des Führers 
zum Schutze der Rüstungswirtschaft vom 
21. März 1942 und der Anordnung 1/43 
des Beauftragten für die Schmierstoffbe
wirtschaftung in den CdZ-Gebieten" 

erteilt ist und daß der Auftrag entweder 

„im Rahmen der 20 kg, bzw. 600 kg Frei
grenze" 

oder 

„im Rahmen der beiliegenden Genehmi
gung des Beauftragten für die Schmier
stoffbewirtschaftung in den CdZ-Gebieten 
unter Berücksichtigung etwa erteilter 
Auflagen" 

liegt. Im 1." Vierteljahr 1943 genügt an Stelle 
der Bezugnahme auf eine bereits erteilte Ge

nehmigung die Versicherung, daß der Auf
trag 

„im Rahmen des Vorgriffsrechts (20% 
der Schmierstoffbezüge 1942)" 

liegt. 

b) Schmierstoffe dürfen auch beim Vor
liegen einer Verbrauchererkläfung nicht ge
liefert werden, wenn der Lieferer weiß, daß 
der Auftrag unter Verletzung dieser Anord
nung oder einer Auflage erteilt ist. 

5. A u s n a h m e n . 

Die Bestimmungen'dieser Anordnung gel
ten nicht: 

a) für den Bezug von Schmierstoffen 
durch die Wehrmacht, 

b) für die Lieferung und den Bezug von 
Wehrmachtsschmiermitteln (Motorenöl der 
Wehrmacht, Getriebeöl der Wehrmacht, Ein
heitsabschmierfett), 

•c) für den Bezug von Schmierstoffen zum 
Befüllen oder Konservieren von an die Wehr
macht abzuliefernden Geräten, wenn der für 
den Betrieb des Beziehers zuständige Wehr
machtsabnahmebeamte diesen Schmierstoff
bezug nach Qualität und Menge für erfor
derlich erachtet und eine entsprechende Be
scheinigung ausgestellt hat. 

. § 6. 
Regelung für Wiederverkäufer ohne Händ
lerschein, ausgenommen Schmieröl zum Ver

brauch in Verbrennungskraftmaschinen. 

Wiederverkäufer ohne Händlerschein, das 
sind Reparatur-Werkstätten, Garagen, Tank
stellen, Landmaschinenhändler, Gemischt-
warenhändler u. dgl., dürfen im Jahre 1943 
bei ihren bisherigen Lieferanten 80 Prozent 
der im Vorjahre insgesamt bezogenen 
Schmierstoffmenge genehmigungsfrei be
ziehen. 

Zum Bezüge darüber hinausgehender Men-
.gen und für Neubedarf ist meine Genehmi
gung erforderlich. 

§ 7 -
Regelung für Schmieröl für Verbrennungs

kraftmaschinen: 

A. Motorenölscheine. 

Die Motorenölscheine sind nur gültig, wenn 
sie den eingedruckten Dienststempel der 
Reichsstelle für Mineralöl tragen und mit 
Wasserzeichen versehen sind. Die Reichs
stelle und die Ausgabestellen können die im 
Verkehr befindlichen Motorenölscheine je
derzeit wieder einziehen oder vorübergehend 
außer Kraft setzen. 

1 2 



B. Ausgabestellen. 

Die Motorenölscheine werden von den 
Wirtschaftsämtern aus ausgegeben: Zuständig 
sind 

1. für Kraftfahrzeuge: Das Wirtschaftsamt 
des Einsatzortes (Ort, von dem aus das 
Kraftfahrzeug ständig oder für gewisse 
Dauer betrieben wird), in dringenden Fällen 
das Wirtschaftsamt des Aufenthaltsortes, 

2. für ortsfeste und ortsbewegliche Moto
ren: Das für den Einsatzort zuständige Wirt
schaftsamt. 

Der Chef der .Zivilverwaltung kann auch, 
andere Stellen mit der Ausgabe der- Motoren
ölscheine beauftragen. 

C. Warenverteilung. 

Kann ein Verteiler den Bezugsberechtigten 
nicht in Höhe der vorgelegten Motorenöl
scheine aus vorhandenen Beständen belie
fern, so. darf er die Scheine nicht entgegen
nehmen, es sei denn, daß sich der Bezugsbe
rechtigte mit einer späteren - Belieferung in
nerhalb der Gültigkeitsdauer der Motoren
ölscheine einverstanden erklärt. Auf Verlan
gen des Bezugsberechtigten hat der bisherige 
Lieferer schriftlich zu bestätigen, daß die 
Lieferung zur Zeit nicht möglich ist. Auf An
trag vermitteln die Bevollmächtigten für 
Schmierstoffe in den CdZ-Gebieten nach Vor
lage solcher Bestätigungen die Lieferung, 
dem mirdièsef Bestätigung auch" die e n t s p r e ^ T ^ ^ ^ - T ? ^ ' 
chende Menge an Motorenölscheinen zu 
übermitteln ist. 

E. Ausnahmen. 

1. Abweichend von den §§ 2 und 7, Abs. D, 
dürfen gegen Ablieferung von Ablauföl aus 
Verbrennungskraftmaschinen 50 Prozent der 
abgelieferten Ablaufölmengen in Form von 
Frischöl oder Regenerat ohne Vorlage von 
Motorenölscheinen zum Verbrauch in Ver
brennungskraftmaschinen geliefert und be
zogen werden. 

2. Die Vorschriften des § 2 dieser Anord
nung und des § 7, Absatz A bis D gelten nicht 

1. für Getriebeöl und Abschmierfette, 

2. für die Lieferung und den Bezug von 
Schmieröl zum Verbrauch in Großgas
maschinen (Verbrennungskraftmaschi
nen mit Zylinderleistung über 500 PS), 

3. für die-Verwendung eigener Schmieröl
bestände der Erzeuger, Einführer und 
Schmierstoffhändler zum Verbrauch in 
Verbrennungskraftmaschinen. In diesen 
Fällen ist es den Erzeugern, Einführen! 
und Schmierstoffhändlern untersagt, bei 
den Ausgabestellen für diese Verbren
nungskraftmaschinen Motorenölscheine 
zu beantragen oder zu beziehen. 

3. In den Fällen der Ziffer 1 und 2 des 
Abs. 2 gelten für den Schmierstoffbezug die 
Vorschriften des § 5 für Verbraucher und 
des § 6 für Wiederverkäufer ohne Händler
schein. 

§ 8. 

Strafvorschriften. 

Die Verteiler von Schmierstoffen sind ver
pflichtet, die ihnen von den Bevollmächtig
ten für Schmierstoffe in den CdZ-Gebieten 
aufgegebenen Geschäfte mit Inhabern von 
Motorenölscheinen abzuschließen, wobei 
ihnen der Bevollmächtigte außer der Liefer
anweisung auch die entsprechende Menge an 
Motorenölscheinen übermitteln wird. Sie 
sind weiters verpflichtet, die von den Bevoll
mächtigten geforderten Auskünfte über ihre, 
in den CdZ-Gebieten vorhandenen und nach 
dort unterwegs befindlichen Motorenölmen
gen zu erteilen. 

D. Verwendungsverbot. 

1. Zur Schmierung von Verbrennungs
kraftmaschinen dürfen nur Schmieröle ver
wendet werden, DIE gegen Motorenölscheine 
oder vor dem 1. Februar 1942 bezogen wor
den sind. 

2. Die zum Verbrauch in Verbrennungs
kraftmaschinen bezogenen Schmieröle dür
fen nur für die Zwecke und für die Maschi
nen verwendet werden, i für die sie zugeteilt 
worden sind. 

. Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung werden mit Geldbußen oder Freiheits
entzug bestraft. Diese Strafarten können 
auch nebeneinander verhängt werden. Außer
dem kann die Schließung von Betrieben, die 
Untersagung des Handels und Gewerbes, 
sowie die Einziehung von Waren und Ge
genständen verfügt werden. Schwere Ueber-
tretungen können auch mit dem Tode be
straft werden. 

* 

S a l z b u r g , den 7. Jänner 1943. 

Der Beauftragte für die Schmierstoff
bewirtschaftung 

P i s t a u e r. 

A n l a g e 
zur Anordnung 1/43 des Beauftragten für die 
Schmierstoffbewirtschaftung vom 7. Jänner 

1943. 

S c h m i e r s t o f f e - . 

Spindelöle, 
Maschinenöle, 
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Zylinderöle, 
Motorenöle, einschl. Brighstock, 
Turbinenöle, 
Reichsbahnachsenöle, 
dunkle Schmieröle, 
wasserlösliche Oele und Fette, 
nicht wasserlösliche Metallbearbeitungsöle, 
schmierstoffhaltige Produkte für die Be

arbeitung von Metallen und anderen Werk
stoffen, 

Paraffinum liquidum, Vaseliriöl und tech
nisches Weißöl, 

Transformatoren- und Schalteröle, 
Kabelisolieröle, 
sonstige schmierfähige Mineralöle, 
Seilschmiere 
Wagenschmiere, 

. sonstige schmierölhaltige Schmier- und 
Schutzfette mit Ausnahme von Vaseline, Va
selinaustauschstoffen und Heißwalzfetten. 

14. Anordnung 
zur Durchführung der Verordnung über die 
Einführung steuerrechtlicher Vorschriften in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

(Bewertung bebauter Grundstücke in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains.) 

Auf Grund des § 3 der Verordnung' über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. Jänner 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt, S. 4) und auf Grund der §§ 35 
und 36 der Durchführungsverordnung zum 
Reichsbewertungsgesetz in der Fassung der 
Verordnung v. 22. November 1939 (RGBl. I, 
S. 2271) ordne ich an: 

§ 1. 
Bezirkseinteilung. 

Die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
werden in die folgenden Bewertungsbezirke 
eingeteilt: 

• Bewertungsbezirk I 

Krainburg und Veldes. 

Bewertungsbezirk II 
Alle übrigen Gemeinden. 

§ 2. 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetiten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfuri 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulf platz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 

R 

Regelmäßige Bewertung. 

( 1 ) Die Jahresrohmiete der Mietwohnungs
grundstücke und der gemischtgenutzten 
Grundstücke ist mit den folgenden Zahlen 
(Vervielfältiger) zu vervielfachen: 

im Bewertungsbezirk 1: 14, 
im Bewertungsbezirk II: 16. 

(2) Jahresrohmiete ist das Gesamtentgelt, 
das die Mieter für die Benutzung des Grund
stücks nach dem Stand vom 1. Jänner 1942, 
umgerechnet auf ein Jahr, auf Grund ver
traglicher oder gesetzlicher Bestimmungen 
(Anordnung des Chefs der Zivilverwaltung 
für die besetzten Gebiete Kärntens und 
Krains vom 18. November 1941, Verord-
nungs- und Amtsblatt S. 175 und vom 26. No
vember 1941, Verordnungs- und Amtsblatt 
S. 362) zu entrichten haben. 

§ 3. 
Anwendungsgebiet. 

Die Bestimmungen finden Anwendung auf 
die Hauptfeststellung nach dem Stand vom 
Beginn des 1. Jänner 1942. Sie gelten auch 
für solche Wertfortschreibungen und Nach
feststellungen, die nach dem Stand vom 
1. Jänner 1943 oder von einem späteren Zeit
punkt vorzunehmen sind. -

K l a g e n f u r t , den 1.3. Februar, 1943. 
Der Chef der Zivilverwaltung. 

R a i n e r . 

„ B e r i c h t i g u n g ' 
zur 141. Verordnung des Chefs der Zivilver
waltung über die Neuregelung der Sozialver
sicherung vom 6. 12. 1942 (V.- u A.-Bl. des 
Chefs der Zivilverwaltung vom 18. 12. 1942, 

Stück 26). 

In § 16, Abs. 3 hat an die Stelle der Zahl 
1,80 die Zahl 1,50, in § 17, Abs. 2 an die 
Stelle der Zahl 120 die Zahl 150 zu treten." 

K l a g e n f u r t , den 12. Jänner 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
im Auftrag 

gez. Anton T r o p p e r. 
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15. VERORDNUNG 
ZUR FREIMACHUNG VON ARBEITSKRÄFTEN FÜR 

KRIEGSWICHTIGEN EINSATZ. 

Auf Grund der mir .erteilter!1 Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 
(1) Zum Zwecke der Freimachung von Ar

beitskräften für den kriegswichtigen Einsatz 
können Betriebe in der gewerblichen Wirt
schaft stillgelegt, zusammengelegt oder auf 
bestimmte Tätigkeiten beschränkt werden. 

(2) Die für die Durchführung dieser Maß
nahmen erforderlichen Anordnungen erläßt 
der Chef der Zivilverwaltung. 

§'2. 
Wer den zum Zweck der Stillegung oder 

Zusammenlegung von Betrieben oder zur Ein-
• STELLUNG bestimmter Tätigkeiten ergangenen 

Anordnungen oder einer im Zusammenhang 
hiemit erlassenen Anordnung vorsätzlich oder 
fahrlässig zuwiderhandelt, sie umgeht oder 
ihre "Wirkung auf andere Weise beeinträch
tigt, wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft, sofern die 
Tat nicht nach einer anderen Vorschrift mit 
einer schwereren Strafe bedroht ist. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 5. März 1943. 
Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

16 . VERORDNUNG 
ÜBER KREDITABKOMMEN MIT AUSLÄNDISCHEN 

BANKENAUSSCHUSSEN (STILLHALTEABKOMMEN). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains ist die Durchführungsverordnung 
über Kreditabkommen mit ausländischen 
Bankenausschüssen (Stillhalteabkommen) v. 
30. Juni 1942 (RGBl. I, S. 482) anzuwenden. 

§ 2. 
Sowei t .d ie in .Kraft getretenen. Bestim

mungen . nicht unmittelbar angewandt wer
den können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K1 A g E n f u r t, den 5. März 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

' R a i n e r . 

17. VERORDNUNG 
ÜBER DIE EINFÜHRUNG REICHSRECHTLICHER VOR

SCHRIFTEN ÜBER DAS VETERINÄRWESEN. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1 . 
(1) In den besetzten Gebieten Kärntens 

und Krains sind anzuwenden: 

Die Verordnung über die Einführung der 
Tierseuchenvorschriften in der Ostmark vom 
25. Juli 1939 (RGBl. I, S. 1321) mit der Maß
gabe, daß die Entschädigungen nach § 66 
des Viehseuchengesetzes bis auf weiteres 
aus den mir zur Verfügung stehenden Mit
teln getragen werden; 

die 2. Verordnung zur Einführung der 
Tierseuchenvorschriften in den Reichsgauen 
der Ostmark vom 26. Juni 1941 (RGBl. I, 

• S. 336); 
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1 
die Verordnung zur Aenderung des Vieh

seuchengesetzes vom 2. April 1940 (RGBl. I, 
S. 606); 

die Verordnung über die Kosten der Vieh
seuchenbekämpfung in der Ostmark vom 
21. Oktober 1939 (GBl. f. d. L. Oe. ( Nr. 1417/ 
39); 

das Fleischbeschaugesetž vom 29. Oktober 
1940 (RGBl. I, S. 1463) mit der Maßgabe, 
daß die Vorschriften über die Trichinenschau 
bis auf weiteres nicht anzuwenden sind. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der 
vorstehenden Bestimmungen treten alle zu, 
ihrer Aasführung ergangenen Durchfüh
rungsbestimmungen in Kraft. Spätere Aende- , 
rungen der Bestimmungen treten in den be- ' 
setzten Gebieten Kärntens und Krains gleich
falls in Kraft, .soferne nicht etwas anderes 
ausdrücklich bestimmt wird. 

§ 2. 
Die Bestimmungen der Verordnung über 

die Kosten der Schlachttier- und Fleischbe
schau sowie der Trichinenschau und die Ent
lohnung der Fleischbeschauer, Verordnung 
vom 10. April 1942, V.- u. A.-Bl. 5/42, S. 2, 
werden durch diese Verordnung nicht be
rührt. 

§ 3. 
Soweit die angeführten Bestimmungen 

nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. Sind 
Behörden oder sonstige öffentliche Einrich
tungen, die In den eingeführten Rechtsvor
schriften genannt werden, in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains nicht vorhan
den, so werden diese Befugnisse vom Chef 
der Zivilverwaltung wahrgenommen. 

§ 4. 
Die Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

lautbarung in Kraft. An dem gleichen Tage 
treten meine Verordnungen vom 6. Juni 
1941 (V.- u. A.-Bl. Nr. 42/41, Nicht gültig 
für den Bereich des politischen Kommissars 
in Unterdrauburg, S. 123) und vom 16. Juni 
1941 (V.- u. A.-Bl. Nr. 35/41, Nur gültig für 
dep Bereich des politischen Kommissars in 
Unterdrauburg, S. 58) außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 5. März 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

18 . BEKANNTMACHUNG, 
BETREFFEND DIE BESTIMMUNG VON AMTSBEZIR
KEN MIT GEMEINSAMEN GEMEINDEKOMMISSAREN 

IM LANDKREIS STEIN. 

Der Chef der Zivilverwaltung für die be
setzten Gebiete Kärntens und Krains hat auf 

Grund des Artikels II, § 2 der Durchführungs
verordnung zur Verordnung über die Ein
führung der Deutschen Gemeindeordnung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
vom 26. Oktober 1942, Verordnungs- und 
Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
Nr. 128, S. 316, folgenden Gemeinden des 
Landkreises Stein zu Amtsbezirken mit einem 
gemeinsamen Gemeindekommissar bestimmt: 

1. Die Gemeinden Lustthal und Podgoritz 
zum Amtsbezirk Podgoritz, 

2. die Gemeinden Kraxen und Lukowitz zum 
Amtsbezirk Lukowitz, 

3. die Gemeinden Stein und Steinerfeistritz 
zum Amtsbezirk Stein. 

K1 a g e n f u r t, den 26. Februar r943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
I. A. 

H i e r z e g g e r . 

19 . BEKANNTMACHUNG, 
BETREFFEND DIE VERLEIHUNG DES RECHTES DER 
DEUTSCHEN GEMEINDEORDNUNG AN DIE GEMEINDE 

UNTERDRAUBURG. 

Der Chef der Zivilverwaltung für die be
setzten Gebiete Kärntens und Krains hat auf 
Grund des § 2 der Verordnung über die Ein
führung'der DGO. in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 26. Oktober 1942, 
V.- u. A.-Bl. d..C.d.Z. Nr. 127, S. 316, der Ge
meinde Unterdrauburg das Recht der Deut
schen Gemeindeordnung mit Wirkung vom 
1. März 1943 verliehen. 

K l a g e n f ü r t, iderf 10. Februar 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
I. A. 

H i e r z e g g e r . 

2 0 . BEKANNTMACHUNG, 
BETREFFEND GEMEINDEGEBIETSÄNDERUNG. 

Auf Grund des § 15 DGO. hat der Chef der 
Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains mit Entscheidung vom 
18. Feber, ZI. I, Gem-351-1943, die Einglie
derung der Gemeinde Zell bei Stein (Land
kreis Stein) in die Gemeinde St. Martin in 
Tuchein (Landkreis Stein) mit Wirkung vom 
1. April 1943 .ausgesprochen. 

K l a g e n f u r t , den 18. Februar 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
I. A. 

H i e r z e g g e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains In Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zi vil Verwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplati 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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2 1 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE EINFÜHRUNG VON VORSCHRIFTEN AUF 
DEM GEBIETE DES JUGENDRECHTS IN DEN BE

SETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Artikel I. 

§ 1 . 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten folgende Bestimmungen der 
Gesetzgebung über die Hitler-Jugend: 

1. Das Gesetz über die Hitler-Jugend vom 
1. 12. 1936 (RGBl. I, S. 993). 

2. Die erste Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die. Hitler-Jugencf* (Allge
meine Bestimmungen) vom 25. 3. 1939 
(RGBl. I, S. 709). 

3. Die zweite Durchführungsverordnung zum 
Gesetz über die Hitler-Jugend (Jugend
dienstverordnung) v. 25. 3. 1939 (RGBl. I, 
S. 710). 

4. Das Gesetz zur Förderung der Hitler-
Jugend-Heimbeschaffung vpm 30. 1. 1939 
(RGBl. I, S. 215). 

§ 2. - , ' 

Alle reichsangehörigen Jugendlichen und 
solche,' die nach der Verordnung vom 14. 10. 
1941^ über den Erwerb der deutschen Staats
angehörigkeit in den befreiten Gebieten Un
tersteiermarks, Kärntens und Krains (RGBl. I, 
S. 648). die deutsche Staatsangehörigkeit, oder 
deutsche Staatsangehörigkeit auf Widerruf 
erworben haben oder erwerben, sind ver
pflichtet, in der Hitler-Jugend Dienst zu ' tun. 

§ 3. ' ••• 

Die nach den reichsrechtlichen Vorschrif
ten dem Jugendführer des Deutschen 'Reichs 
zufallenden Aufgaben werden für die BESETZ
ten Gebiete Kärntens und Krains dem Führer 
des Gebietes Kärnten der Hitler-Juge.nd 
.übertragen. In Abweichung von § 9 der JI.i-
genddienstpflichtverordnung vom 25. 3. 1939 
(RGBl. I, S. 710) kann er Anordnungen dar
über treffen, welche der in § 3 genannten 
Jugendlichen zum Dienst in der Hitler-Ju
gend anzumelden sind und zu welchem Zeit
punkt. . 

• Ar t ike l II. 

Zum Schutze d,er-Jugend gelten in den be
setzten Gebieten^Kärntens und Krains: 

1 7 



• - •§ 4. 

1 8 

22. V e r o r d n u n g 
übe r den Besuch v o n Gas ts tä t ten , im Ge-
me indegeb i e t von U n t e r d r a u b u r g du rch 

f remdvölk i sche Arbe i t sk rä f t e . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 
(1) Fremdvölkische Arbeitskräfte dürfen 

Gaststätten im Gemeindegebiet von Unter
drauburg nach 21 Uhr nicht mehr besuchen. 

(2) Die Gaststätteninhaber haben das Be
treten von Gaststättenbetrieben durch die im 
Absatz 1 genannten Arbeiter nach 21 Uhr zu. 
verhindern. 

§ 2. 
(1) Wer dieser Verordnung zuwide-han-

delt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 RM oder 
mit Haft bis zu sech$ Wochen bestraft. 

(2) Die Bestrafung kann bei Gaststätten
inhabern auch den Entzug der Gewerbebe
rechtigung zur Folge haben. 

• § 3. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkün
dung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 6. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltuns;: 

R a i n e r . 

2 3 . V e r o r d n u n g 
g e g e n A r b e i t s v e r t r a g s b r u c h u n d A b w e r b u n g 
sowie das F o r d e r n unve rhä l t n i smäß ig h o h e r 
Arbe i t sen tge l t e in de r p r iva t en Wi r t scha f t . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
bestimme ich folgendes: 

§ L 

Ein Gefolgschaftsmitglied (Angestellte«-, 
Arbeiter,- Lehrling, Anlernling) hat eine Ar
beit, zu' deren Aufnahme es nach den beste
henden Vorschriften verpflichtet ist, anzu
treten. 

§ 2. 

Ein Gefolgschaftsmitglied darf nicht 

a) pflichtwidrig eine ihm vom Betriebsfü'.i-
rer oder dessen Beauftragten zugewie
sene Arbeit (einschließlich Kehr-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit) verweigern 
oder mit ihr zurückhalten, 

b) der Arbeit pflichtwidrig fernbleiben, das 
heißt insbesondere ohne hinreichende 
Entschuldigung fehlen, wiederholt ohne 
ausreichenden Grund verspätet zur Ar-

" beit erscheinen oder die Arbeit pflicht
widrig verlassen; 

V 

1. Die Polizeiverordnung zum Schutze der 
Jugend vom 9. 3. 1940 (RGBl. I, S. 499). 

2. Die Polizeiverordnung über die Fernhak 
tung Jugendlicher von öffentlichen Tanz
lustbarkeiten vom 29. 11. 1939 (RGBL. 1, 
S. 2374). 

3. Die Polizeiverordnung über die Fernhal
tung Jugendlicher von öffentlichen Schiert-
und Spieleinrichtungen vom 24. 10. 1939 
(RGBl. I, S. 2116). 

Artikel III. 

§ 5 . 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains gilt die. Verordnung über die. Jugend
wohlfahrt in der Ostmark vom 20. 3. 1940.. 

Artikel IV. 

< " § 6. 
(1) Die zur Durchführung der in §§ 1, 4 

und 5 eingeführten Gesetze und Verordnun
gen erlassenen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften finden in den besetzten Gebiet n 
Kärntens und Krains ebenfalls Anwendung 

(2) Künftige Ergänzungen und Abände
rungen sowie künftige Durchführungsvor
schriften der nach dieser Verordnung einge
führten Rechtsvorschriften treten in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains zum 
selben Zeitpunkt wie im Reichsgau Kärnten 
in Kraft, soferne nichts anderes ausdrück
LICH bestimmt wird. 

§ 7. 
(1) Bestimmungen, die nicht unmitte'bar 

angewandt werden können, sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Verweisen die eingeführten Rechts
vorschriften auf Bestimmungen, die in' den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
noch keine GELTUNG haben, so sind diese be
zogenen Vorschriften sinngemäß anzuwen
den. 

(3) Die auf Grund der eingeführten RECHTS
vorschriften von einer obersten und einer 
höheren Verwaltungsbehörde oder vom 
Reichsgau (Gauselbstverwaltung) zu erfül
lenden Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse 
wefden vom Chef der Zivilverwaltung in d»n 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains" 
wahrgenommen. 

§ 8. 

Diese Verordnung tritt am 20. Aoril 1943 
in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 9. April 1943. 
• • -

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 



c) durch disziplinwidriges Verhalten, zum 
Beispiel Tätlichkeiten oder g r o b 1 Be
schimpfungen, den ordnungsgemäßen Ar
beitsverlauf stören. / . 

§ 3. 

Ein Beschäftigungsverhältnis (Arbeits-, 
Lehr-, Anlernverhältnis) darf von beiden 
Teilen nicht unberechtigt vorzeitig beendet 
werden. Sind in zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften, in der Tarifordnung, der Be
triebsordnung oder dem Einzelarbeitsver
t rag verschieden lange Fristen für die Lö
sung des Beschäftigungsverhältnisses vorge
sehen, so ist die. für den lösenden Vertrags
teil jeweils längste Frist maßgebend. 

§ 4. 

Der Unternehmer — in der Hauswirtschaft 
der Haushaltungsvorstand — oder sein Be
auftragter dürfen ein Gefolgschaftsmitglied 
nicht einstellen, von dem sie wissen oder den 
Umständen nach annehmen müssen, daß es 
anderweitig zur Arbeit verpflichtet ist.. Das 
gilt für eine zusätzliche Tätigkeit insoweit 
nicht, als die zur Einstellung erforderliche 
Zustimmung des Arbeitsamts vorliegt oder, 
falls eine solche Zustimmung nicht erforder
lich ist, die Hauptbeschäftigung nicht beein
trächtigt wird;, eine Beeinträchtigung ist 
nicht anzunehmen, wenn dem Gefolgschaft^-
mitglied von seinem Betrieb die Aufnahme 
der zusätzlichen Tätigkeit gestattet ist. Der 
Unternehmer oder sein Beauftragter hat die 
Frage einer anderweitigen Verpflichtung des 
Einzustellenden sorgfältig und gewissenhaft 
zu prüfen. 

§ 5. 

Untersagt ist jede Handlung, die darauf 
abzielt,- ein in ungekündigtem Besc^äfti-
gungsverhältnis stehendes Gefolgschaflsm\t-
glied durch Anbieten eines höheren Arbeits
entgelts oder sonstiger günstigerer Arbeits' 
bedingungen von seinem Arbeitsplatz- abzu
werben. 

§ 6. 

Das Gefolgschaftsmitglied darf kein Ar
beitsentgelt (Erziehungsbeihilfe) fordern, 
von dem es weiß oder den Umständen nach 
annehmen muß, daß es die im Betriebe oder 
Gewerbe üblichen Sätze für vergleichbare 
Arbeiten überschreitet. Bei dem Vergleich 
sind Art und Leistung der Arbeiten sowie 
Alter, Berufszugehörigkeit und Geschlecht 
zu berücksichtigen. ' 

§ 7. 

Die Betriebsführer oder die von ihnen be
auftragten Gefolgschaftsmitglieder sind ver
pflichtet, den für den Betrieb zuständigen 
Leiter des Arbeitsamtes und durchschrift
lich den für den Betrieb zuständigen Kreis

obmann der Deutschen Arbeitsfront von Zu
widerhandlungen gegen diese Verordnung 
zu unterrichten, sofern ihre Ahndung durch 
zugelassene innerbetriebliche Mittel nicht 
möglich oder erfolglos geblieben ist. 

§ 8. 

Ein Abdruck dieser Verordnung ist in allen 
Betrieben und Betriebsabteilungen an geeig
neter, den Gefolgschaftsmitgliedern zugäng
licher Stelle auszuhängen. Diese Verpflich
tung zum Aushang gilt nicht für die Haus
wirtschaft. 

§ 9 . 

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt 
oder sie umgeht, wird auf Verlangen des 
Beauftragten für Arbeitseinsatz und Lohn
regelung beim Chef der Zivilverwaltung für 
die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
mit Gefängnis und Geldstrafe, letztere in 
unbegrenzter Höhe, oder mit einer dieser 
Strafen oder vom Beauftragten für Arbeits
einsatz und Lohnregelung beim Chef der 
Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains mit einer Ordnungs
strafe in Geld, an deren Stelle, im Nichtbei-
treibungsfalle eine Haft-(Arrest-)Strafe bis 
zu 6 Wochen tritt, bestraft. Strafbar ist auch 
der Teilnehmer (Anstifter, Mittäter und Ge
hilfe). 

Der Beauftragte für Arbeitseinsatz und 
Lohnregelung beim Chef der Zivilverwaltung 
in den "besetzten Gebieten Kärntens - und 
Krains ist ermächtigt, das Verlangen der 
Strafverfolgung und tiie Verhängung von 
Ordnungsstrafen bis zur Höhe von 1000 RM 
den Leitern der Arbeitsämter zu übertragen. 

§ 10. 

Diese Verordnung tritt am 1. April 1943 
in Kraft. 

Mit dem gleichen Zeitpunkt treten entge
genstehende Bestimmungen, insbesondere in 
der Anordnung betreffend Gewährung 
außertariflicher Leistungen und Erhaltung 
des Betriebsfriedens vom 5. August 1941 
(Verordnungs- und Amtsblatt, Stück 21, vom 
12. August 1941, Seite 231) außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 7. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

24. Anordnung 
zur Sicherung der Ordnung in den Betrieben 
und über die Anrechnung pflichtwidrig ver

säumter Arbeitszeit auf den .Urlaub. 

Auf Grund, der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich folgendes an: 

1 9 



§ I. triebes an die für den Betrieb zuständige 
Kasse der NS-Volkswohlfahrt zu überweisen. 

§ 4. 

Ein Abdruck dieser Anordnung ist in allen 
Betrieben und Betriebsabteilungen an geeig
neter, den Gefolgschaftsmitgliedern zugäng
licher Stelle auszuhängen. Diese Vorschrift 
gilt nicht für die Hauswirtschaft. 

§ 5. 

Diese Anordnung tritt am 1. April 1943 in 
Kraft. 

.Gleichzeitig treten entgegenstehende Be
stimmungen außer Kraft. 

Die Anordnung gilt nur -für die private 
Wirtschaft. 

K l a g e n f u r t , den 7. April 1943. 
T 

Der Chef der Zivilverwaltuni*: 

R a i n e r . 

25* Durchführungsverordnung 
zur Verordnung über .die Freimachung von 
Arbeitskräften für kriegswichtigen Einsatz 

vom 5. März 1943. 

Gemäß § 1, Abs. 2 der Verordnung vom 
5. März 1943 ordne ich an: 

§ 1. 

Inhabern von Betrieben der gewerblichen 
Wirtschaft, denen ihr Betrieb gemäß der 
Verordnung des Chefs der Zivilverwaltung 
vom 5. März 1943, Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung, Seite 15 
aus 1943 stillgelegt oder eingeschränkt wor
den ist, kann, soweit sie deutsche Staatsan
gehörige oder deutsche Staatsangehörige 
auf Widerruf sind, eine Stillegungshilfe ge
währt werden, wenn durch die getroffene 
Maßnahme der angemessene Lebensunterhalt 
dieser Personen oder ihrer Angehörigen ge
fährdet erscheint und dieser Unterhalt nicht 
auf andere Weise sichergestellt ist. 

§ 2 . 

Der Antrag . auf eine solche, Stillegungs
hilfe ist vom Bewerber beim örtlich zustän
digen Landrat einzubringen, der über diesen 
Antrag endgültig entscheidet. 

Die Inhaber 'von Betrieben der gewerb
lichen Wirtschaft,, die von den Maßnahmen 
der im § 1 angeführten Verordnung nicht 
betroffen werden, sind verpflichtet, als Ge
meinschaftshilfe zu den Kosten- der Stille
gungshilfe nach § 1 dieser Verordnung im 
Wege einer Umlage beizusteuern. 

20 

Um die Ordnung und Sicherheit in den 
Betrieben in erhöhtem Maße zu gewährlei
sten, dürfen die Führer der Betriebe Ver
stöße der Gefolgschaftsmitglieder gegen die 
Ordnung (Arbeitsdisziplin) oder Sicherheit 
des Betriebes mit Verwarnungen oder Geld
bußen nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen ahnden: 

1. L e i c h t e V e r s t ö ß e , zum Beispiel 
Unpünktlichkeit, mit mündlicher oder 
schriftlicher Verwarnung; 

2. S c h w e r e r e V e r s t ö ß e , zum Beispiel 
unentschuldigtes oder unberechtigtes Feh
len, wiederholte Unpünktlichkeit oder 
eigenmächtiges vorzeitiges Verlassen der 
Arbeitsstelle, sowie Wiederholung leich
ter Verstöße mit einer Geldbuße bis zur 
Hälfte des durchschnittlich >n Tagesarbsit-'-
verdienstes; 

3. E r h e b l i c h e V e r s t ö ß e , zum Beispiel 
wiederholte Verstöße nach Ziffer 2 oder 
bewußte Widerspenstigkeiten gegen An
ordnungen des Führers des Betriebes 
oder seines Beauftragten, mit einer Geld
buße bis zum vollen Betrage eines durch
schnittlichen Tagesarbeitsverdienstes. 

§ 2. 

Bei Gefolgschaftsmifgliedern, die pflicht
widrig der Arbeit fernbleiben oder die Ar
beit verweigern, kann die versäumte Zeit 
auf den Erholungsurlaub angerechnet wer
den. Ein Anspruch auf Zahlung des Lohnes 
oder Gehalts für die auf den Urlaub ange
rechnete versäumte Zeit besteht nicht. 

§ 3. 

Die Erteilung der Verwarnung, die Ver
hängung der Geldbußen sowie die Anrech
nung pflichtwidrig versäumter Arbeitszeit 
auf den Erholungsurlaub erfolgt durch den 
Führer des Betriebes oder eine von ihm be
auftragte leitende Person " nach Anhörung 
des Betriebsobmannes. Eine derartige inner
betriebliche Maßnahme ist dem betroffenen 
Gefolgschaftsmitglied unverzüglich mitzu
teilen. Die Verhängung einer Geldbuße und 
die Anrechnung pflichtwidrig versäumter 
Arbeitszeit auf den Urlaub sind vom Führer 
des Betriebes alsbald dem Leiter des zustän-
gen Arbeitsamtes schriftlich anzuzeigen. Sie 
sind unwirksam, falls der Leiter des Arbeits
amtes binnen einer Woche nach Zugang der 
Anzeige widerspricht. 

Geldbußen können vom* Lohn oder Gehalt 
einbehalten »werden; sie sind ebenso wie die 
im Falle der Anrechnung pflichtwidrig ver
säumter Arbeitszeit auf den Urlaub erspar
ten Urlaubsgeldbeträge vom Führer des Be



§ 4. 

2 6 . VERORDNUNG, 
FÜR DAS BAUVORHABEN „TUNNELBAU LOIBLPAß". 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 

a) R ä u m l i c h e r G e l t u n g s b e r e i c h : 
Bauvorhaben „Tunnelbau ' Loiblpaß'-', 
Strecke Ausweichstraße unterhalb der 
Kirche St. Anna (Kreis RadmannsdorD 
bis Paßhöhe (ehemalige Reichsgrenze auf 
dem Loiblpaß); 

b) p e r s ö n l i c h . G e l t u n g s b e r e i c h : 
alle invalidenversicherungspflichtigen Ge
folgschaftsmitglieder; 

c) f a c h l i c h e r G e l t u n g s b e r e i c h : 
alle bei diesem Bauvorhaben beteiligten 
Betriebe des Baugewerbes. 

§ 2 . 

Die Reichstarifordnung für das Bauge
werbe und die Reichstarifordnung über den 
Leistungslohn im Baugewerbe n^h^t Anhän
gen (Tarifordnungen zur Festsetzung VON 
Bauleistungswerten) finden in ihrer jeweili
gen Fassung auch auf das Bauvorhaben 
„Tunnelbau Loiblpaß" Anwendung. Dasselbe 
eilt für die im Wirtschaftsgebiet Steiermark-
Kämten jeweils geltende Anordnung über 
die Lohnregelung im Baugewerbe (Höchst-
lohnanordnung). 

§ 3. 

Die Entlohnung erfolgt nach den Lohn
sätzen der Ortsklasse I der jeweils für das 
Wirtschaftsgebiet Steiermark-Kärnten gel
tenden Lohntarjfordnung: 

§ 4. 

Die Verordnung tritt rückwirkend ab 
1. März 1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 7. April 1943. V 

Der Chef der Zivilverwaltung. 
R a i n e r . 

2 7 . ANORDNUNG 
ZUR DURCHFÜHRUNG DER VERORDNUNG ÜBER DIE 
EINFÜHRUNG STEUERRECHTLICHER VORSCHRIFTEN 
IN DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND 

KRAINS. 

Auf Grund des § 3 der Verordnung über 
die Einführung steuerrechtlicher Vorschrif
ten in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 29. 1. 1942, Verordnungs- und. 
Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung 
Nr. 18, ordne ich an: 

§ L 

Die Steuern von Grund und Boden und 
von den Gebäuden werden, einschließlich der 
Umlagen, bis zur Einführung der Reichs
grundsteuer nach den bisherigen Vorschrif
ten und den nachfolgenden Bestimmungen 
erhoben. 

• § 2 . 

Die Steuer von Grund und Boden (Grund
steuer) einschließlich der Umlagen wird um 
100 v. H. erhöht. Die Gebäudesteuer wird 
einschließlich der Umlagen in der bisherigen 
Höhe weiter erhoben. 

§ 3. 

Die Grundsteuer und Gebäudesteuer sind 
Gemeindesteuern, welche einschließlich der 
Umlagen (Gemeinde-, Bezirks-, \ Banatsum-
lage) den Gemeinden zufließen. Die Veran
lagung und Einhebung dieser Steuern obliegt 

r den Landkreisen (Kreisabgabenämtern).' 

§ 4. . 
Diese Anordnung tritt mit 1. 4. 1943 in 

Kraft. 

§ 8, Satz 1 der Anordnung zur Durchfüh
rung der Verordnung über die Einführung 
steuerrechtlicher Vorschriften in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains, Verord
nungs- und Amtsblatt des Chefs d°r Zivilver
waltung, Nr. 19/1942 tritt mit dem gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft. 

K 1 a G e N f u R t, den 2. April 1943. -

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

2 8 . BEKANNTMACHUNG, BETREFFEND DIE VERLEI
HUNG DES RECHTES DER DEUTSCHEN GEMEINDE
ORDNUNG AN DIE GEMEINDEN GUTENSTEIN, 

PRÄVALI, MIEß UND SCHWARZENBACH. 

Der Chef der Zivilverwaltung für die be
setzten Gebiete Kärntens und Krains hat auf 
Grund des § 2 der Verordnung über die Ein
führung der Deutschen Gemeindcordnung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
vom 26. 10. 1942, Verordnungs- und Amts-

2 1 

Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Anordnungen, insbesondere 
die Festsetzung der Höhe der Umlage nach 
§ 3, ergehen im Verwaltungswege. 

K l a g e n f u r t , den 1. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



blatt Nr. 127, S. 316, den Gemeinden Guten
stein, Prävali, Mieß und Schwarzenbach das 
Recht der Deutschen Gemeindeordnung mit 
Wirkung vom 1. April 1943 verliehen. 

K l a g e n f u r t , den 25. März 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrag: 

H i e r z e g g e r e. h. 

2 9 . VERLAUTBARUNG DER" ERÖFFNUNG VON BE
RUFSSCHULEN IN RADMANNSDORF, VELDES UND 
WOCHEINER-FEISTRITZ, SOWIE DER VERGRÖßE
RUNG DES SCHULSPRENGELS DER BERUFSSCHULE 

IN AßLING. 

E r ö f f n u n g e i n e r B e r u f s s c h u l e i n 
R a d m a n n s d o r f . 

In Radmannsdorf wurde eine- Berufsschule 
für gewerbliche, kaufmännische und haus
wirtschaftliche Lehrlinge und Lehrmädchen 
errichtet. Der Unterricht begann aii dieser 
am 15. Februar 1943! Zum Leiter der Berufs
schule in Radmannsdorf wurde Hauptlehrer 
Max Petutschnig, Leiter der Volksschule in 
Radmannsdorf, bestellt. Der Sprengel der 
Berufsschule in Radmannsdorf umfaßt das 
Gebiet der Gemeinden Radmannsdorf, Ha
bern, Kropp, Lees, Steinbichl und Vigaun. 

E r ö f f n u n g e i n e r B e r u f s s c h u l e i n 
V e l d e s . 

In Veldes wurde eine Berufsschule für ge
werbliche, kaufmännische und hauswirt
schaftliche Lehrlinge und Lehrmädchen er
richtet. Der Unterricht begann an dieser am 

15. Februar 1943. Zum Leiter der Berufs
schule Veldes wurde Hauptlehrer Sebastian 
Jerolitsch, Leiter der Volksschule in Veldes, 
bestellt. Der Sprengel der Berufsschule in 
Veldes umfaßt das Gebiet der Gemeinde 
Veldes (einschließlich Reifen) und der Ge
meinde Göriach. 

E r ö f f n u n g e i n e r B e r u f s s c h u l e i n 
W o c h e i n e r - F e i s t r i t z . 

In Wocheiner-Feistritz wurde eine Berufs
schule für gewerbliche, kaufmännische und 
hauswirtschaftliche Lehrlinge und Lehrmäd
chen errichtet. ''Der Unterricht begann an 
dieser am 15. Februar 1943. Zum Leiter der 
Berufsschule Wocheiner-Feistfitz wurde 
Hauptlehrer Max Weißenbach, Leiter der 
Volksschule in Wocheiner-Feistritz, besteilt. 
Der Sprengel der Berufsschule in Wocheiner-
Feistritz umfaßt das Gebiet der Gemeinde 
Wocheiner-Feistritz und der Gemeinde Wo
cheiner-Mitterdorf. 

V e r g r ö ß e r u n g d e s S c h u l s p r e n 
g e l s d e r B e r u f s s c h u l e i n A ß l i n g . 

Der Schulsprengel der Berufsschule für ge
werbliche, kaufmännische und hauswirt
schaftliche Lehrlinge und Lehrmädchen in 
Aßling wurde vergrößert und umfaßt dem
nach das Gebiet der Gemeinden AßUn<\ 
Kronau, Lengenfeld-Meistern rnd Ratschach-
Matten. , -, 

K l a g e n f u r t , den 26. Febr-uar 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
Irrt Auftrag: 

Dr. R a t z e r e. h.-

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

In Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck-. Jon. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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30. Enteignungsverordnung. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

. • §. 

Aus Gründen des öffentlichen Wohles kön
nen das Eigentum oder sonstige Rechte an 
unbeweglichem Vermögen enteignet Werden. 
Durch Enteignung können auch Bestandver
hältnisse begründet oder aufgelöst, ding
liche Rechte eingeräumt oder aufgehoben 
und alle Verpflichtungen auferlegt werden, 
welche die Ausübung dinglicher Rechte ein
schränken. 

§ 2. 
Die...Enteignung wird vom Landrat CEnt-

eignungsbehörde) ausgesprochen, in .dessen 
Kreis das betroffene Grundstück liegt. Das 
Enteignungsverfahren wird von Amts wegen 
oder über Antrag desjenigen eingeleitet, zu 
dessen Gunsten die Enteignung erfolgen 
soll. 

§ 3. . 
Die Enteignungsbehörde hat den Betrof

fenen von der Einleitung des Enteignungs-
VERFAHRENS schriftlich gegen Zustellungs
nachweis oder durch öffentliche Bekannt
machung zu verständigen.* 

§ 4. 
Die Enteignungsbehörde kann dem An

tragsteller nach Einleitung des Enteignungs
verfahrens die von ihm beanspruchten Rechte 
ganz! oder teilweise vorläufig einräumen, 
wenn der rechtskräftige Abschluß des Ent

eignungsverfahrens nicht abgewartet Wer 
den kann. 

§ 5. • : 

Dem Betroffenen ist eine angemessene. 
""Entschädigung für DIE durch die Enteignung 

entstandenen vermögensrechtlichen Nachteile 
zu gewähren. Die Entschädigung ist in Geld 
zu leisten, sie kann jedoch auch durch die 
Beistellung geeigneter Ersatzgrundstücke 
oder Rechte erfolgen. 

§ 6.. 

1. Ueber die Art und den Umfang der Ent
eignung und über die den Betroffenen zu 
gewährende Entschädigung erläßt die Ent-

_I eignungsbehörde einen schriftlichen Bescheid. 
Die Entscheidung über die Art und Höhe 
der Entschädigung kann auch in einem ab
gesonderten Bescheid getroffen werden. 

2. Diese Bescheide sind den Betroffenen 
gegen Zustellungsnachweis zu übermitteln. 

' Soweit die Zustellung nicht möglich ist, sind 
sie öffentlich bekanntzumachen. 

§ 7. 

Gegen die Bescheide_de_r_.Enteignungshe-_. 
hörde kann innerhalb 14_JTag_en__nach_der 
Zustellung oder der öffentlichen Bekannt
machung bei der Enteignungsbehörde DTE 
Beschwerde an den "Chief der Zollverwaltung "• 
eingebracht werden. 

§•8. 

1. Ueber Antrag der Enteignungsbehörde 
ist die Einleitung des Enteignungsverfahrens 
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im Grundbuch der betroffenen Liegenschaft 
anzumerken. 

2. Rechtskräftige Enteignungsbescheide 
sind öffentliche Urkunden ifn Sinne des 
Grundbuchgesetzes. • 

§ 9. 
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1943 in 

Kraft. Gleichzeitig wird die Verordnung vom 
14. 8. 1941, Verordnungs- und Amtsblatt 
Nr. 87/1941, außer Kraft gesetzt. Soweit in 
anderen Verordnungen auf die aufgehobene 
Verordnung verwiesen wird, tritt diese Ver
ordnung an deren Stelle. 

K l a g e n f u r t , den 29. April 1943. 
Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a li n e n 
• 

3 1 . VERORDNUNG 
ZUR SICHERSTELLUNG DER ÄRZTLICHEN VERSORGUNG 
DER ZIVILBEVÖLKERUNG IN DEN BESETZTEN GE

BIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Zur Sicherstellung der ärztlichen Versor
gung der Zivilbevölkerung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains ordne ich an: 

§ 1. 
, Die hauptberuflich tätigen Aerzte und 

Aerztinnen in den besetzten Gebieten K ä r n 
tens und Kralins bedürfen während des ge
genwärtigen Krieges zur Aufgabe ihrer ärzt
lichen Tätigkeit oder eines Teiles davon so
wie zur Uehernahme einer neuen Tätigkeit 
dieser Art der Genehmigung. 

Für' DIE 'Genehmigung' nach 'Absatz t ist 
der Chef der Zivilverwaltung — der Beauf
tragte für Angelegenheiten der Volksgesund
heit — zuständig. 

§ 2 . 
Die Vorschrift des § 1 gilt auch für Per

sonen, denen vom Chef der Zivilverwaltung 
— der Beauftragte für Angelegenheiten der 
Volksgesundheit — widerruflich gestattet 
wurde, den ärztlichen Beruf in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains auszuüben. 

5 3 . 
Zuwiderhandlungen eeeen § 1 werden mit 

Geldstrafe bis zu 10.000 Reichsmark oder 
mit Gefängnis bestraft. 

§ 4. 
Der Chef der Zivilverwaltung — der Be

auftragte für Angelegenheiten der Volksge
sundheit — wird ermächtigt, die zur Durch
führung dieser Verordnung erforderlichen 
Bestimjnungen zu treffen. 

§ 5. 
Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens die

ser Verordnung bestimmt der Chef der Zivil
verwaltung in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains. 

K l a g e n f u r t , den 29. April 1943. 

3 2 . Verordnung 
Uber den Schutz von Landschaftstellen und 
Landschaftsbestandteilen im Bereich der Jü
tischen Alpen, Landkreis Radmannsdorf. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Im Gebiet der Julischen Alpen, das be
grenzt ist im Westen und Süden durch die 
Reichsgrenze, im Norden durch die Wurze-
ner Sawe und im Osten durch die Wocheiner 
Sawe von ihrer Einmündung bis Lepence 
und von dort über Deutschgereut und die 
darüber befindliche Mulde zum Punkt 1602 
(Mozic) an der Reichsgrenze wird folgendes 
verordnet: 

h Es ist verboten, innerhalb des beschrie
benen Gebietes Veränderungen vorzuneh
men, welche das Landschaftsbild und die Na
tur beeinträchtigen. 

2. Unter das Verbot fallen insbesondere 
à) die Anlage - von Bauwerken aller Art, 

wenn sie durch ihre Lage im Gelände 
oder durch ihre äußere Ausgestaltung 
das Landschaftsbild verunstalten', 

b) das gruppenweise Lagern und Zelten an 
anderen als hiefür etwa ausdrücklich vor
gesehenen Plätzen, 

c) das Ablagern von Abfällen, von Müll und 
Schutt an Orten und in einer Weise, daß' 
hiedurch das Landschaftsbild gestört 
wird, , 

d) das Anbringen von Tafeln, Inschriften. 
Werbeschriften u. dgl., soweit sie sich 
nicht auf den Landschaftsschutz selbst 
beziehen oder unerläßliche Verkehrszei
chen sind. Auch diese dürfen an Bild
stöcken,, Bäumen, Felsen und anderen, 
für das Landschaftsbild bedeutungsvollen 
Gegenständen nicht angebracht werden. 
Dieses Verbot gilt für Tafeln usw. an ge
werblichen Betriebsstätten dann nicht, 
wenn diese in ihrer Form und Farbe das 
Landschaftsbild nicht stören. Bereits an
gebrachte Tafeln usw., die unter dieses 
Verbot fallen, sind zu entfernen; 

e) die Anlage und der Betrieb von Steinbrü
chen, Sand-, Schotter- und Lehmgruben 
oder die Vergrößerung solcher, bereits 
bestehender Betriebe ohne - meine aus-

• drückliche- Zustimmung. 
3. Die Erweiterung (Verbauung) der Im 

Schutzgebiet liegenden Ortschaften und Sied
lungen darf nur auf Grund eines von mir ge
nehmigten Planes erfolgen. Die einzelnen im 
Verbauungsgebiet (Siedlungsgebiet) zu er
richtenden Bauten müssen sich in ihrer Bau
form und in ihrer Ausführung an die orts
gebundene Bauweise halten. Für den Velde-
ser- und Wocheinersee gilt die mit meiner 
Verfügung vom 1. April 1942, ZI. 3556—Va, 
angeordnete Bausperre. 
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4. Sofern sie dem Zweck dieser Verord
nung nicht widersprechen, bleiben die land
wirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen 
Nutzungen unberührt, die letzteren dann, 
wenn sie auf Grund eines genehmigten<Wirt-
schaftsplanes oder einer behördlichen Schlag
bewilligung oder für den eigenen Haus-Guts
bedarf vorgenommen werden. Großkahl
schläge UM Bereich des Veldeser- und des 
Wocheinersees sind unzulässig. 

Maßnahmen, die zu einer dauernden Ent
waldung führen (Rodungen), bedürfen mei
ner ausdrücklichen Zustimmung. 

Bergbauliche und Schürfarbeiten auf vor
behaltene Minerale werden durch die Ver
ordnung nicht betroffen, soferne sie mit Ge
nehmigung der zuständigen Bergbehörden 
durchgeführt werden. Es ist aber auch bei 
diesen Maßnahmen, insbesondere bei den 
hiezu erforderlichen Werks-Gefolgschafts-
und sonstigen Bauten auf das Landschafts
bild Rücksicht zu nehmen. 

K l a g e n f u r t , den 2 9 . April 1 9 4 3 . ^ 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

3 3 . Verordnung 
über die Beschränkung des Arbeitsplatz

wechsels. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Abschnitt I. 
L ö s u n g v o n A r b e i t s v e r h ä l t 

n i s s e n * 
§ L 

( 1 ) Betniebsführer (auch Haushaltungsvor-^ 
stände), .Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Vo
lontäre und Prakt ikanten dürfen eine Kündi
gung des Arbeitsverhältnisses (Lehrverhält
nisses) erst aussprechen, wenn das Arbeits
amt der Lösung des Arbeitsverhältnisses zu
gestimmt hat. 

( 2 ) Eine Kündigung ohne vorherige Zu
stimmung ist rechtsunwirksam, wenn nicht 
in besonderen Ausnahmefällen das Arbeits
amt einer solchen Kündigung nachträglich 
zustimmt. 

(3) Durch die Zustimmung des Arbeitsamts 
wird nicht die Berechtigung der Kündigung 
entschieden. Dies gilt auch für eine Kündi
gung, die ohne Einhaltung einer Kündigungs
frist erfolgt ist. 

§ 2. 
( 1 ) Einer Zustimmung nach § 1, Abs. 1 

und 2 , bedarf es nicht, 
1. wenn sich die Vertragsteile über die 

Lösung des Arbelitsverhältnisses einig sind, 
2. wenn der Betrieb (Baustelle) stillgelegt 

werden muß, 

3. wenn der Arbeiter, Angestellte oder 
Lehrling zur Probe oder Aushilfe eingestellt 
ist und das Arbeitsverhältnis (Lehrverhältnis) 
innerhalb eines Monats beendet wird, 

4. wenn es sich um gelegentliche Dienstlei
stungen oder Beschäftligungen gegen gering
fügiges Entgelt handelt, die der Krankenver
sicherungspflicht nicht unterliegen, 

5. wenn Führer von Dienststellen des Chefs 
der Zivilverwaltung, der Gemeinden (Ge
meindeverbände) oder der Deutschen Reichs
bank ihren Gefolgschaftsmitgliedern kün
digen, 
• 6. wenn es sich um die Lösung von Ar
beitsverhältnissen von Beschäftigten der 
NSDAP, ihrer Gliederungen und ihrer ange
schlossenen Verbände handelt. 

( 2 ) die Ausnahme nach Abs. 1, Zifferl, fin* 
det keine Anwendung' auf die privaten Be
triebe folgender Art: 

Bergbau, 
Eisen- und Stahlgewinnung, / 
Metallhütten und -halbzeugwerke, 
Herstellung von Eisen-, Stahl- und Metall

waren, 
Maschinen-, Stahl- und Fahrzeugbau, 
Elektrotechnik, 
Optik und Feinmechanik, 
Chemische Industrie, 
Nachrichten- und Verkehrswesen. 
In diesen Betrieben ist auch bei Kündigung 

mit Zustimmung des anderen Vertragsteils 
und bei Einigung der Vertragsteile die Zu
stimmung des Arbeitsamtes zur Lösung von 
Arbeitsverhältnissen (Lehrverhältnissen) er
forderlich. 

Abschnitt II. 
M e l d e p f l i c h t . 

§ 3 . 
Wer nach § 2 keiner Zustimmung zur Lö

sung des Arbeitsverhältnisses (Lehrverhält
nisses) bedarf, hat sich nach dem Ausschei
den aus seiner bisherigen Arbeitsstelle un
verzüglich bei dem für seinen letzten Wohn
ort oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zu
ständigen Arbeitsamt zu melden. 

Abschnitt III. 
E i n s t e l l u n g s b e s c h r ä n k u n g e n . 

§ 4 . 
( 1 ) Betriebe (private und öffentliche Be

triebe und Verwaltungen aller Art) und 
Haushaltungen dürfen Arbeiter, Angestellte, 
LEHRLINGE, Volontäre und Praktikanten nur 
einstellen, wenn eine Zustimmung des Ar
beitsamtes vorliegt. 

( 2 ) Eine Zustimmung ist nicht erforder
lich zur Einstellung in Betriebe der Land
wirtschaft und des Bergbaues. Die Aus
nahme hinsichtlich der Betriebe des Berg
baues gilt nicht für die Einstellung von Ar
beitskräften, die zuletzt in der Landwirt
schaft beschäftigt waren. 



Abschnitt IV. 

S o n s t i g e V o r s c h r i f t e n . 

§ 5. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten 

sinngemäß für Familienangehörige, die in 
Betrieben von Ehegatten, Voreltern oder 
Geschwistern regelmäßig mithelfen, auch 
wenn sie nicht als Arbeiter oder Angestellte 
beschäftigt werden. 

§ 6. 

(1) Das Arbeitsamt hat bei seinen Ent
scheidungen über Zustimmungsanträge für 
die Kündigung und Einstellung von Arbeits-' 
kräften 
a) staatspolitìsche und . soziale Gesichts

punkte, 
b) die allgemeinen Richtlinien des Arbeits

einsatzes, der Berufsnachwuchslenkung 
und der Lohnpolitik und 

c) die Gesichtspunkte der beruflichen Ent
wicklung der Arbeiter und Angestellten 
zu berücksichtigen. 

(2) Die Zustimmung kann unter Auflagen 
erteilt werden. 

§ 7. 

(1) Für die Erteilung der Zustimmung 
a) zur Lösung eines Arbeitsverhältnisses 

(Lehrverhältnisses) ist das Arbeitsamt zu
ständig, in dessen Bezirk die letzte Ar-

I.;i.ibe-üS9tätte--4IEGT,"i'' ir,\L'H.u.<.><r..A.^. 

b) zur Einstellung ist das Arbeitsamt zu
ständig, in dessen Bezirk der Betrieb 
(Haushaltung) liegt, der die Einstellung 
beabsichtigt. 

(2) Entstehen lim Einzelfall Zweifel dar
über, ob eine Zustimmung erforderlich ist, 
so entscheidet das Arbeitsamt unter Aus
schluß des Rechtsweges. 

(1) Der Antrag auf Zustimmung nach Ab
schnitt I ist von dem Vertragsteile, der die 
Lösung des Arbeitsverhältnisses beabsich
tigte, bei dem zuständigen Arbeitsamt (§ 7, 
Abs. 1, Buchstabe a) zu stellen. 

(2) Der Antrag auf Zustimmung nach Ab
schnitt III ist von dem Betriebsführer, der 
die Einstellung beabsichtigte, bei dem zustän
digen Arbeitsamt (§ 7, Abs. 1, Buchstabe b) 
zu stellen. 

(3) Die Entscheidung über den Antrag ist 
dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. In 
besonderen Fällen kann von der schriftlichen 
Form abgesehen werden. 

Abschnitt V. 

A u s n a h m e n . 

§ 9. 

Durch den Chef der Zivilverwaltung kön
nen Wirtschaftszweige, Betriebe, Haushal

tungen und Personen von den Vorschriften 
der Abschnitte 1 und II ausgenommen werden. 

Abschnitt VI. 

S c h l u ß b e s t i m m u h g e n . 

§ 10. 

Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt 
oder sie umgeht, oder wer seine Beschäfti
gung vor rechtsmäßiger Lösung des Arbeits
verhältnisses (Lehrverhäjtnisses) aufgibt, .wird 
auf Antrag des Leiters des Arbeitsamtes'iriit 
Gefängnis oder Geldstrafe., oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. • . 

§ 1 1 . 

Der Beauftragte für Arbeitseinsatz und 
Lohnregelung des-Chefs der Zivilverwaltung 
wird ermächtigt, die zur Durchführung und 
Ergänzung dieser Verordnung erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu er
lassen. 

§ 12. 

(1> Diese Verordnung tritt mit der Ver
kündung in Kraff. 

(2) Gleichzeitig trit t die Verordnung über 
den Arbeitseinsatz in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krainst vom 2. Mai 1941 (Ver
ordnungs- und Amtsblatt, Stück 2,. v. 2. Mai 
1941) außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 29. April 1943. 

U'jiii-jiiiKi H >\i Der Chef a d e c i Z i v i l v e w a t t u n g : 

R a li n e r. 

34. VERORDNUNG ' 
ZUR VEREINHEITLICHUNG DER ERZIEHUNGSBEIHILFEN 
UND SONSTIGEN LEISTUNGEN AN LEHRLINGE UND 

ANLERNFINGE IN DER PRIVATEN WIRTSCHAFT. 

' Der Lehrvertrag und der Anlernvertrag-
begründen kein Arbeitsverhältnis, sondern ein 
Berufserziehungsverhältnis, dessen Zweck und 
Inhalt nicht die Leistung produktiver Arbeit 
ist, sondern die-Berufserziehung des Jugend
lichen, d. h. die Weckung seines Leistungs-

' willens und die ^Steigerung seiner Leistungs
fähigkeit. Die dem Lehrling und Anlernling 
vom Unternehmer gewährte Geld- und Sach
leistung ist deshalb kein Arbeitsentgelt (Lohn 
oder Gehalt), sondern eine Erziehungsbei
hilfe, d. h. ein Beitrag zu den Kosten des 
Unterhalts des Lehrlings (Anlernlings) wäh
rend seiner Ausbildung, der die Durchführung 
der Berufserziehung sicherstellen soll. Mit 
diesem Grundsatz sind die erheblichen Unter
schiede in d e r . H ö h e , der Erziehungsbeihilfe 
nicht vereinbar. Die Vereinheitlichung der 
Erziehungsbeihilfen und der sonstigen Lei
stungen im Ausbildungsverhältnis entlastet 

. auch alle beteiligten Stellen und erleichtert 
die Nachwuchslenkung. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
bestimme ich folgendes: 
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• i i . 
G e l t u n g s b e r e i c h . 

(1) Die Verordnung gilt für die in der 
privaten Wirtschaft Oberkrains beschäftig
ten Lehrlinge und Anlernlinge. Im befreiten 
Mießtal gilt die Anordnung des Generalbe
vollmächtigten für den Arbeitseinsatz zur 
Vereinheitlichung der Erziehungsbeihilfen 
und sonstigen Leistungen an Lehrlinge und 
Anlernlinge in der privaten Wirtschaft vom 
25. Februar 1943 (RABI. Nr. 7 v. 5. 3. 1943, 
S. 1/164). ; 

(2) Die Verordnung gilt zunächst nicht ' 
a) im Bergbau für Berglehrlinge, 
b) in der Landwirtschaft, einschl. des Gar-

. tenbaues, des Weinbaues und der Imkerei, 
in der Forst- und Jagdwirtschaft, in der 
Fischerei und Tierzucht, 

c) in der Hauswirtschaft. 
(3) Lehrling ist, wer auf Grund eines Lehr

vertrages ausgebildet wird. Anlernling ist, 
wer in einem anerkannten Anlernberuf auf 
Grund eines Anlernvertrages ausgebildet 
wird. 

. . ' § 2. 
E r z i e h u n g s b e i h i l f e n . 

(1) Lehrlinge und Anlernlinge erhalten eine 
Erziehungsbeihilfe. 

Die Erziehungsbeihilfe für den laufenden 
Kalendermonat ist spätestens am letzten 
Werktage des Monats zu zahlen. Ihre Zah
lung in wöchentlichen Teilbeträgen ist zu
lässig. 

(2) Die Erziehungsbeihilfe beträgt einheit
lich für alleLehrlinge und Anlernlinge monat
lich brut to: 
a) bei Beginn des Berufserziehungsverhält

nisses vor Vollendung des 16. Lebens
jahres 

im 1. Lehrjahr (Anlernjahr) , . RM 25.— 
im 2. Lehrjahr (Anlernjahr) . . RM 35.— 
im 3. Lehrjahr RM 45.— 
im 4. Lehrjahr . . . { . . . RM, 55.— 

b) bei Beginn des Berufserziehungsverhält
nisses nach Vollendung des 16., aber vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres 

im 1. Lehrjahr (Anlernjahr) . . RM-30.—. 
im 2. Lehrjahr (Anlernjahr) . . RM 40.— 
im 3. Uhr j ah r RM 50,— 
im 4. Lehrjahr RM 60.— 

c) bei Beginn des Berufserziehungsverhält
nisses nach Vollendung des" 18., aber vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres 1 

im 1. Lehrjahr (Anlernjähr) . . RM 40.— 
im 2. Lehrjahr (Anlernjahr) . '. RM 50.— 
im 3. Lehrjahr RM 60.— 
im 4. Lehrjahr . . . . . . . RM 70.— 

(3) In den Berufen: 

Formschmied, 
Amboßschmied, 
Gesenkschmied, 
Kettenschmied, 

• Kesselschmied, 
Kernformer, 
Lehmformer, 

- Sandformer, 
Walzengußformer, 
Hochöfner, 
Martin- und Elektrostahlwerker, 
Metallhüttenwerker, 
Thomasstahlwerker, 
Walzwerker, 

, Nieter, 
Bergmaschinenmann, 
Maurer, . 
Zimmerer, 
Dachdecker, 
Pflasterer, 
Betonbauer, 
Steinmetz, 
Glasmacher in der Hohlglasindustrie, 

erhalten Lehrlinge und Anlernlinge zu den 
Erziehungsbeihilfen der Nr. 2a, b und c einen 
Zuschlag von RM 10/—, bzw. 12, bzw. 15.— 
monatlich brutto. 

(4) Gewährt der Unternehmer Kost und 
Wohnung oder ist der Lehrling (Anlernling) 
auf Kosten des Unternehmers in einem Ja
gendwohnheim oder anderswo untergebracht 
oder verpflegt, so erhält der Lehrling (An
lernling) neben Kost und Wohnung das fol
gende monatliche Taschengeld brut to: 

a) bei Beginn des Berufserziehungsverhält
nisses vor Vollendung des 16. Lebensjahres 

im }. Lehrjahr (Anlernjähr) . . RM 4.— 
im 2. Lehrjahr (Anlernjähr) . . RM 6.— 
im 3. Lehrjahr RM 8.— 
im 4. Lehrjahr , . . . . . ' . RM- 10.— 

b) bei Beginn des Berufserziehungsverhält
nisses nach Vollendung des 16., aber vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres 

im 1. Lehrjahr (Anlernjähr) . . RM 6.— 
im 2. Lehrjahr (Anlernjahr) . . RM 8.— 
im 3. Lehrjahr . . . ' . . . . RM 10.— 
im 4. Lehrjahr RM 12.— 

c) bei Beginn des Berufserziehungsverhält
nisses nach.Vollendung des 18., aber vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres 

im 1. Lehrjahr (Anlernjähr) . . RM 8.— 
im 2. Lehrjahr (Anlernjahr) . . RM 10.— 
im 3. Lehrjahr RM 1 2 . - . 
im 4. Lehrjahr RM 14.— 

• (5) Die in § 2 Nr. 3 genannten Lehrlinge 
und Anlernlinge erhalten, wenn der Unter
nehmer Kost und Wohnung oder Unterbrin
gung und Verpflegung in einem Jugendheim 
oder anderswo gewährt, zu-dem Taschengeld 
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nach Nr. 4 einen Zuschlag von RM 5.— mo
natlich brutto. Der Zuschlag ist halbjährlich 
an die Erziehungsberechtigten zu zahlen. 

(6) Gewährt der Unternehmer nur Kost 
oder nur Wohnung, so verringert sich die 
Erziehungsbeihilfe (§ 2, Nr. 2 oder 3) um die 
von der Sozialversicherung für die Bewer
tung dieser Leistungen festgesetzten Beträge. 
Verbleiben dabei geringere Beträge als die 
in Nr. 4 und 5 festgesetzten Taschengelder, 
so sind diese zu zahlen. 

(7) Wird ein erfolgreicher Handelsschul
besuch oder eine andere Vorbildung :>uf 
Grund der Ausbildungsbestimmungen (Berufs
bild usw.) auf die Ausbildungszeit angerech
net (wie z. B. im Beruf der Bürogehilfin), so 
gilt für die Höhe der Erziehungsbeihilfe der 
Zeitraum, um den die Ausbildungszeit ver
kürzt- wird, als abgeleistete Lehr-, bzw. An
lernzeit. 

Wird die regelmäßige Ausbildungszeit aus 
Gründen, die in der Person des Lehrlings 
(Anlernlings) liegen, verlängert, so. ist WAH
rend des Zeitraums der Verlängerung die Er
ziehungsbeihilfe des letzten regelmäßigen 
Ausbildungsabschnitts zu zahlen. 

§ 3. 
V e r g ü t u i t g r e g e l m ä ß i g e r M e h r 

a r b e i t . 
(1) Leistet ein Lehrling oder Anlernling 

. regelmäßig Mehrarbeit; So' ist. jede über die 
48stündige Wochenarbeitszeit hinausgehende 
Arbeitsstunde besonders zu vergüten. 

(2) Die Mehrarbeitsvergütung beträgt je 
Mehrarbeitsstunde 1/100 der in § 2 , Nr. 2 oder 
3 festgesetzten Erziehungsbeihilfe. 

F o r t z a h l u n g d e r E r z i e h u n g s b e i 
h i l f e b e i , A r b e i t s v e r h i n d e r u n g 

• u n d A r b e i t s a u s f a l l . 

(1) Lehrlingen und Anlernlingen ist 
a) ber einer durch Krankheit verursachten 

Arbeitsunfähigkeit, 
b) bei einer unverschuldeten Arbeltsverhin

derung aus sonstigen in ihrer Person He
genden Gründen, 

c) bei einem Arbeitsausfall aus nicht in ihrer 
Person liegenden Gründen, 

die Erziehungsbeihilfe (Barleistungen, Kost 
und Wohnung), bis zur Dauer von sechs Wo
chen — wenn die Krankheit auf einem Be
triebsunfall beruht, bis zur Dauer von zwölf 
Wochen —, jedoch nicht über die Beendigung 
des Berufserziehungsverhältnisses hinaus, wei-

' t e r zu gewähren. 
Können Kost und Wohnung infolge der 

Krankheit nicht weiter gewährt werden, so 
sind sie nach den Bewertungssätzen der So
zialversicherung abzugelten. Die Pflicht zur 
Abgeltung entfällt, wenn der Lehrling (An

lernling) in einem Krankenhaus untergebracht 
ist. Das Taschengeld ist dann als Zuschuß zu 
den Leistungen der Sozialversicherungskasse 
weiter zu gewähren. 

(2) Sind die Voraussetzungen für die Fort
zahlung der Erziehungsbeihilfe nicht gege
ben, so kann für jede ausgefallene Arbeits
stunde 1/200 der monatlichen Erziehungsbei
hilfe abgezogen werden. 

§ 5. 
B e g r e n z u n g d e r L e i s t u n g e n . 

(1) Höhere Erziehungsbeihilfen und Mehr
arbeitsvergütungen dürfen von den Unter
nehmern weder geboten' noch gezahlt und 
von den Lehrlingen, bzw. Anlernlingen, bzw. 
ihren gesetzlichen Vertretern weder gefordert 
noch angenommen werden. 

(2) Neben der Erziehungsbeihilfe und der 
Mehrarbeitsvergütung dürfen Vergütungen 
anderer Art nur gezahlt werden, soweit dies 
in einer Verordnung oder Anordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung ausdrück
lich bestimmt oder vom Chef der Zivilverwal
tung besonders genehmigt ist. 

Die Erstattung der Fahrtkosten zürn Be
such einer auswärtigen Berufsschule ist zu
lässig. 

§ 6. ' 
V e r g ü t u n g b e i v o r z e i t i g e r A b l e -

g u n g - d e r P r ü f u n g . 
(1) Gefolgschaftsmitgliedern, die vor Be

endigung der vereinbarten Ausbildungszeit die 
Abschlußprüfung bestanden haben, ist mit 
Beginn des auf das Bestehen der Prüfung 
folgenden Monats die ihrer Berufs- oder 
Tätigkeitsgruppe entsprechende Vergütung 
(Lohn oder Gehalt) zu zahlen. 

(2) Ist das Gefolgschaftsmitglied wegen 
einer bevorstehenden Einberufung zum Wehr
oder Reichsarbeitsdienst vorzeitig zur Prü
fung zugelassen worden, so ist die Vergü
tung (Nr. 1) erst mit Beginn des auf die Aus
händigung des Gesellen-, bzw. Gehilfenbriefes 
oder des Anlernzeugnisses folgenden Monats 
zu zahlen. 

§ 7. 
V e r f o l g u n g v o n V e r s t ö ß e n g e g e n 

d i e V e r o r d n u n g . 
Wer dieser Verordnung vorsätzlich oder 

fahrlässig zuwiderhandelt oder sie . umgeht, 
wird auf Verlangen des Chefs der Zivilverwal
tung bestraft. • 

§ 8 . 

A u s n a h m e n , E n t s c h e i d u n g v o n 
Z w e i f e l s f r a g e n . 

(1) Der Chef der Zivilverwaltung kann in 
besonderen Fällen Ausnahmen zulassen. 

(2) Soweit erforderlich, werden Zweifels
fragen im Verwaltungswege vom Chef der 
Zivilverwaltung mit bindender Wirkung ent
schieden. 
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§ 9-

I n k r a f t t r e t e n d e r V e r o r d n u n g , 
A u f h e b u n g b e s t e h e n d e r 

B e s t i m m u n gen . 

(1) Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. März 1943 in Kraft. Mi tdem gleichen Tage 
treten entgegenstehende Bestimmungen, ins
besondere in der Verordnung zur weiteren 
Angleichung arbeitsrechtlicher Vorschriften 
fn den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains vom 19. 12. 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt vom 14, 1. 1942, S. 5), außer Kraft: 

(2) Lehr- und Anlernverträge, die vor dem 
1. März 1943 begonnen wurden, werden 
durch die Verordnung nicht berührt; inso
weit- gelten die in Nr. 1 genannten Bestim
mungen noch weiter. . Vom Standpunkt des 
Lohnstopps bestehen jedoch gegen eine Er
höhung der Leistungen auf die in der Ver
ordnung festgesetzten Leistungen keine Be
denken. 

K 1 a g e n f u r t, den .29. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

3 5 . VERORDNUNG 

UBER WIRTSCHAFTLICHE MAßNAHMEN. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Die §§"2i und .3 der 'Verordnung vom 24*. 4-
1941, Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 2, tre
ten außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 29. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

3 6 . VERORDNUNG 

ÜBER DIE EINFÜHRUNG DES EISERNEN SPARENS IN -

DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Der Abschnitt I der Verordnung des Mini
sterrates für die Reichsverteidigung über die 
Lenkung von Kaufkraft (KLV) vom 30. 10. 
1941 (RGBl. I, S. 664) und die hiezu ergan
gene Verordnung vom 10. 12.4942 (RGBl. I, 
S. 691) treten in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains mit 1. Mai in Kraft. 

§ 2. 

P^s_Ejrfojdernis_der_deutschen^_oikszuge-. 
hörigkeit gilt" für _d.ie,_MitgÌieder des Kärnt
ner Volksbundes als erfüllt.. . 

§ 3 . 

Soweit die Bestimmungen der in Kraft ge
setzten reichsrechtlichen Vorschriften nicht 
unmittelbar angewandt werden können, sind 
sie sinngemäß anzuwenden. Wird in den Vor
schriften auf reichsrechtiliche Bestimmungen 
verwiesen, die in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains keine Gültigkeit haben, 
sind diese sinngemäß anzuwenden. 

§ 4. 

1. Dei-Arbeitnehmer_JwrjJi^r^TJNALLG_TEILE_ 
des laufenden Arbeitslohnes (sparfähige 
Festbeträge) eisern sparen, die nach dem 
1. Mai 1943 fällig werden. " .. 

2. Die Sparnachweisung ist erstmalig spä
testens am 10. IQ. 1943 abzugeben. Sie muß 
die Sparbeträge enthalten, die der Arbeit
geber in der Zeit vom 1. 5. bis 30. 9. 1943 
einbehalten hat. 

3. Der Ausgleichsbetrag ist erstmalig am 
10. 10. 1943 zu entrichten. Er ist von der 
Summe der eisernen Sparbeträge zu berech
nen, die der Arbeitgeber in der Zeit vom 
1. 5. bis 30. 9. 1943 vom Arbeitslohn seiner 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
einbehalten hat. 

K ! a G e n f u r t, deh 29. April 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

3 7 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE UMSTELLUNG VON.VERBRENNUNGSMOTO
REN JEDER ART AUF BETRIEB MIT GENERATOR-

SOWIE HOCH- ODER NIEDERDRUCKGAS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

Im Sinne des Abschnittes IV der Anord
nung des Beauftragten für den Vierjahres
plan vom 22. September 1942, betreffend 
Umstellung von Verbrennungsmotoren jeder 
Art auf den Betrieb mit Generator- sowie 
Hoch- oder Niederdruckgas bestimme ich, 
daß die zu dieser Anordnung vom Reichs
verkehrsminister im Einvernehmen mit dem 
Reichswirtschaftsmlinister erlassene Durch
führungsbestimmung Nr. 1 vom 24. Septem
ber 1942 (abgedruckt irrt Reichsverkehrsblatt, 
Ausgabe B: Kraftfahrwesen Nr. 22 v. 30. Sep
tember 1942) sowie die Durchführungsbe
stimmungen des Reichsministers für Ernäh
rung lind Landwirtschaft vom 11. Dezember 
1942 (abgedruckt im deutschen Reichsanzei
ger Nr. 293 vom 14. Dezember 1942) mit so
fortiger Wirksamkeit für das besetzte Ge
biet Kärntens und Krains sinngemäß anzu
wenden sind. 

K1 a g e n f U r t, den ,29. APRIL 1943. 
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38. A n o r d n u n g • ' . 39. B e k a n n t m a c h u n g 
übe r die Ausfuhr von Lebensmi t t e ln aus den ü b d j e B e s t e „ u n g e i n e s ß o d e n d e n k m a l p f l e -

se tz ten Gebie ten K ä r n t e n s und Kra ins . b y 

g e r s in den bese tz t en Geb ie ten K ä r n t e n s und 
Auf Grund des § 2 der 98. Anordnung vom IfraJn« 

13. August 1942 über die Aus-, Ein- und 
Durchfuhr in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains ordne ich an: Der Gaupfleger der Bodenaltertümer im 

Die Ausfuhr von Lebensmitteln'' jeder Art Reichsgau Kärnten, Gauverwaltungsamtmann 
im Post- oder Bahnversand sowie im Reise- , . r\ i J wr- i _ 
verkehr aus den besetzten Gebieten Kärntens J o h a n n D o l e n z ' w u r d e m , t W i r k u n S v o m 

und Krains ins Ausland ist, soweit die 'mitge- 1. Dezember 1942 mit der Pflege der Boden
führten Lebensmittel nicht als Reisepro- a i t e r t ü m e r in den besetzten Gebieten Kärn-
viant anzusehen sind, nur mit Genehmigung . 
.meines Beauftragten für Ernährung . und tens und Krains betraut. 
Landwirtschaft zulässig. 

Eine Uebertretung dieser Anordnung wird ^ K l a g e n f u r t , den 17. März 1943. 
mit Geld- oder mit Freiheitsstrafen in unbe
schränkter Höhe geahndet. . Der Chef der Zivilverwaltung: 

K l a g e n f u r t , den 29. .April 1943. 
Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . H i e r z e g g e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck : Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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Verordnungs- und Amtsblatt 
D E S C H E F S D E R Z I V I L V E R W A L T U N G I N D E N B E S E T Z T E N G E B I E T E N 

K Ä R N T E N S U N D K R A I N S 

JAHRGANG 1 9 4 3 KLAGENFURT, A M 3 . J U N I 1 9 4 3 S T Ü C K 6 

I N H A L T : Seite A « 

4 0 . Verordnung über die Einführung des Luftschutzrechtes in den besetz- 4 
ten Gebieten Kärntens und Krains 3 1 G 

4 1 . Verordnung zur Verordnung über die Bestellung eines Stillhaltekom- y3 ° 
missars für Vereine, Verbände und Organisationen 3 2 M. •* 

4 2 . Durchführungsverordnung zur Verordnung vom 7. Mai 1942 , über die 2 y  

. Einführung des Reichsjagdrechtes in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains • 3 2 O* 

4 3 . Bekanntmachung, betreffend die Bildung von Amtsbezirken mit Amts- C 
"~ kommissaren im Landkreise Krainburg 3 2 
4 4 . Verordnung zur Sicherung der Landbewirtschaftung in den besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains . 3 3 
4 5 . Viehseuchenpolizeiliche Anordnung, betreffend die Beibringung von 

Ursprungszeugnissen *. . . . 3 3 
4 6 . Verordnung über die Einführung der Verordnung über Ausfallver

gütung . . . .• 3 3 
47 . Verordnung zur Vereinfachung der Wirtschaftsstatistik . . . . . 3 4 
4 8 . Verordnung über .den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen in den 

besetzten Gebieten Kärntens und Krains 3 4 
4 9 . Verordnung über die Einführung der Reichshoma (Verordnung über 

die Ausformung, Messung und Sortenbildung von Rohholz) in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains 3 4 

5 0 . Anordnung über die Neuregelung der Höchstpreise für Rohholz in 
den besetzten Gebieten Kärntens und. Krains- ,. 3 5 . . . . . . . _~ 

5 1 . Verordnung zur Regelung der Hausbrandversorgung in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains im Kohlenwirtschaftsjahr 1 9 4 3 / 1 9 4 4 . 3 7 

5 2 . Verlautbarung über die Ablieferung von Schuldverschreibungen der 
österr. Südbahngesellschaft (Donau—Sawe—Adria—Eisenbahngesell
schaft) vom 10. Mai 1 9 4 3 3 7 

5 3 . Bekanntmachung über die Versteuerung von Kleinpflanzertabak . . 3 8 

Bekanntmachung des Georg Graf v. Thurn'schen Stahlwerks Streit
eben, Aktiengesellschaft, Gutenstein im Mießtal, Kärnten . ." . . 3 8 

40. Verordnung gelten, sind diese Reichsbestimmungen eben-
über die Einführung des Luftschutzrechtes falls für diesen Fall sinngemäß anzuwenden, 
in den besetzten Gebieten Kärntens und Die nach den eingeführten Rechtsbestim-

Kralns. mungen den obersten Reichsbehörden zu-
. , „ . . . , „ . . . . . stehenden Befugnisse werden vom Chef der 
Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung Zivilverwaltung wahrgenommen, 

ordne ich im Einvernehmen mit dem Reichs
minister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber § 3 . 
der Luftwaffe an: Luftschutzpflichtig im Sinne des § 2 des 

g . Luftschutzgesetze"s sind die Bewohner der 
^ I - besetzten Gebiete Kärntens und Krains, ein-

" In den besetzten Gebieten Kärntens und schließlich der Ausländer und der Staaten-
Krains ist das im Reichsgau Kärnten jeweils losen, die "in den besetzten Gebieten Kärn-
geltende Luftschutzrecht anzuwenden. tèns und Krains Wohnsitz, Aufenthalt oder 

. „ Vermögen haben, sowie alle juristischen Per-
§ sonen, alle nicht rechtsfähigen Personen, 

Soweit die eingeführten Bestimmungen Vereinigungen, Anstalten und Einrichtun-
nicht unmittelbar angewandt werden können, gen des öffentlichen und privaten Rechts, so-
sind sie sinngemäß anzuwenden. Verweisen weit sie in den besetzten Gebieten Kärntens 
sie auf Reichsbestimmungen, die in den be- und Krains Sitz, Niederlassung oder Ver
setzten Gebieten Kärntens und Krains nicht mögen haben. 

* 
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§ 4. 

4 2 . DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG 
ZUR VERORDNUNG VOM 7. MAI 1 9 4 2 ÜBER DIE 
EINFÜHRUNG DES REICHSJAGDRECHTES IN DEN BE

SETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund § 2 der Verordnung vom 7. Mai 
1942 (Verordnungsblatt des Chefs der Zivil
verwaltung vom 23. 5. 1942, Stück 12) wird 
angeordnet: 

1. Zu § 8 des RJG. Das Ausmaß der Min
destgröße bei Eigen.iagdbezirken richtet sich 
bis zur endgültigen Regelung nach den bis
herigen, in den besetzten Gebieten von Kärn
ten und Krain in Geltung gestandenen ge
setzlichen Vorschriften. 

2. Zu § 11, Abs. 4, und § 67 RJG. Der Er
t rag der Jagdnutzung ist nicht an die Jagd
genossen zu verteilen, wenn er bisher zu
gunsten der Gemeinde oder zu gemeinnützi
gen Zwecken verwendet worden ist. 

3. Zu § 22 RJG. Schutzangehörige im Sinne 
des Gesetzes vom 14. Oktober 1941, RGBl. 1, 
S. 648 sind vom Erwerb eines Jagdscheines 

ausgeschlossen. Der Reichsjagdschein gilt 
auch in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains. 

4. Zu § 27, Abs. 6 der Ausführungsverord
nung zum RJG. Von der Jagdscheingebühr 
erhalten V-> die Deutsche Jägerschaft, y.> der 
Chef der Zivilverwaltung. 

5. Zu § 39, Abs. 5, 'RJG. Die den bestätig
ten Jagdaufsehern zustehenden Rechte und 
die ihnen obliegenden Pflichten bemessen 
sich nach dem Reichsrecht. 

6. Zu § 53 RJG und der Ausführungsver
ordnung hiezu: Jagdbehörden in den besetz
ten Gebieten von Kärnten und Krain sind: 

a) Der Chef der Zivilverwaltung (Gaujäger
meister), der die Befugnisse ausübt, die 
nach den eingeführten Vorschriften dem 
Reichs-Landes- oder Gaujägermeister zu
stehen. 

b) Die Kreisjägermeister. 

Untere Verwaltungsbehörden und Kreispo
lizeibehörden sind die Landräte. 

7. Zu § 56 des RJG. Die Inhaber der Jah
resjagdscheine werden im Reichsbund Deut
sche Jägerschaft, Untergruppe Oberkrain 
und Mießtal, zusammengefaßt. Die Satzungen 
und die Ehrengerichtsordnung des Reichs
bundes Deutsche Jägerschaft finden Anwen
dung mit der Maßgabe, daß die Untergruppe 
Oberkrain und Mießtal ihre Weisungen über 
den Chef der Zivilverwaltung — Gaujäger
meister — erhält. 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

4 3 . BEKANNTMACHUNG 
BETREFFEND DIE BILDUNG VON AMTSBEZIRKEN MIT 
AMTSKOMMISSAREN IM LANDKREISE KRAINBURG. 

Der Chef der Zivilverwaltung für die be
setzten Gebiete Kärntens und Krains hat auf 
Grund des Artikels II, § 7 der Durchführungs
verordnung zur Verordnung über die Einfüh
rung der DGO in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 26. 10. 1942, Ver
ordnungs- und Amtsblatt Nr. 128, S. 316, 
folgende Gemeinden des Landkreises Krain
burg zu Amtsbezirken mit einenr Amtskom
missar zusammengefaßt: 

A m t s b e z i r k P ö l l a n d , umfassend die 
Gemeinden Pölland, Afriach und Schwarzèn-
b e r g , m i t d e m S i t z i n P ö l l a n d . 

A m t s b e z i r k S a i r a c h , umfassend 
die Gemeinden Sairach,. Oßlitz und Tratten, 
m i t d e m S i t z . i n S a i r a c h . 

A m t s b e z i r k E i s n e r n , umfassend 
die Gemeinden Eisnern, Selzach und Zarz, 
m i t d e m S , i t z i n E i s n e r n . 

3 2 

Soweit sich aus der Anwendung des einge
führten Rechts besondere Schwierigkeiten 
ergeben, behalte ich mir im Einvernehmen 
mit den zuständigen Luftwaffendienststellen 
Ausnahmen von den eingeführten Rechtsvor
schriften vor. 

§ 5. 

Die Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R A I N E R . 

4 1 . VERORDNUNG 
ZUR VERORDNUNG ÜBER DIE BESTELLUNG EINES 
STILLHALTEKOMMISSARS FÜR VEREINE, VERBÄNDE 

UND ORGANISATIONEN., 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich: 

§ 1. 
Der § 4 der Verordnung vom 2. Mai 1941, 

Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 8, wird auf
gehoben. An seine Stelle tritt folgende Be
stimmung: 

„§ 4. Der Stillhaltekommissar ist berechtigt, 
Verfügungen über das Vermögen der von 
ihm aufgelösten Vereine, Organisationen und 
Verbände zu treffen." 

§ 2. 
Die Verordnung wird rückwirkend mit 

2. Mai 1941 in Kraft gesetzt. 

K L A G E N F U R T , den 29. April 1943. 

DER CHEF der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



A m t s b e z i r k L a a k a. d. Z a i e r , um
fassend die Stadt Laak a. d. Z. und die 
Gemeinde Safnitz m i t d e m S i t z in 
L a a k a. d. Z. 

A m t s b e z i r k S t . V e i t a. d. S a v e , 
umfassend die Gemeinden St. Veit a. d. Save 
und Zwischenwässern, m i t d e m S i t z in 
S t. V e i t a. d. S a v e. 

K l a g e n f u r t , den 2. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 

44. Verordnung 
zur Sicherung der Landbewirtschaftung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

J 1. 

Die Landräte — Ernährungsämter — haben 
die Aufgabe, für die ordnungsmäßige Wirt
schaftsführung in den landwirtschaftlichen 
Erzeugerbetrieben Sorge zu tragen. Sie kön
nen zu diesem Zwecke alle Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Anbaues, der Viehhaltung, 
der Ernte und der rechtzeitigen Ablieferung 
von Erzeugnissen, sowie der Bewirtschaf
tung und Verteilung treffen. 

§ 2. . . . < . 

Dem durch die Entscheidung des Land
rates — Ernährungsamtes — Betroffenen 
steht innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
seit Bekanntgabe der Entscheidung die beim 
Landrat einzubringende Beschwerde an den 
Chef der Zivilverwaltung zu. Die Beschwerde 
hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 3. 

Eine Entschädigung für einen Schaden, 
der durch eine nach § 1 getroffene Maß
nahme entsteht, wird nicht gewährt. 

§ 4. 
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnun

gen der Landräte — Ernährungsämter — 
werden mit Geldstrafe, in schweren Fällen 
mit Freiheitsentzug bestraft. 

§ 5. 

Die zur Durchführung dieser Verordnung 
notwendigen Vorschriften werden im Ver
waltungswege erlassen. 

§ 6. 

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

K Ì a g e n f u r t, den 28. Mai 1943. 

45. Viehseuchenpolizeiliche Anordnung 1, 
betreffend die Beibringung von Ursprungs

zeugnissen. 

Im Grund des § 17 des Viehseuchenge
setzes vom 26. Juni 1909 (RGBl. S. 519), das 
mit meiner Verordnung über die Einführung 
reichsrechtlicher Vorschriften über das Vete
rinärwesen vom 5. März 1943 (A. u. Vdgbl. 
S. 15) in Kraft getreten ist, und der §§ 16 
bis 19 AVVG (Ausführungsvorschriften zum 
Viehseuchengesetz) (Gesetzblatt für das Land 
Oesterreich Nr. 1430/1939) ordne ich fol
gendes an: 

§ L 
Ursprungszeugnisse sind beizubringen für 

Einhufer, Rinder, Schafe, Ziegen ' und 
Schweine, die auf Märkte oder öffentliche 
Tierschauen gebracht werden. 

Von dieser Bestimmung ist Schlacht- und 
Stechvieh ausgenommen, das auf Schlacht
viehmärkte oder auf den vom Viehwirt
schaftsverband Kärnten errichteten Viehver
teilungsstellen aufgetrieben wird. v 

Die Gültigkeitsdauer der Ursprungszeug
nisse wird mit 10 Tagen festgesetzt. 

§ 2. 

biese viehseuchenpolizeiliche Anordnung 
tritt mit dem Tage ihrer Verlautbarung in 
Kraft. Gleichzeitig hebe ich meinen Rund
erlaß vom 24. Juli 1941, betreffend Vieh
pässe, auf. 

• § 3. . 
Uebertretungen dieser Bestimmungen wer-, 

den nach den Vorschriften des § 76 des Vieh
seuchengesetzes (RGBl. S. 519) bestraft. 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 

46. Verordnung 
über die Einführung der Verordnung über 

Ausfallsvergütung. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Die Verordnung des Generalbevollmächtig
ten für den Arbeitseinsatz vom 16. 12. 1942, 
RGBl. I, S. 702/42, mit Ausnahme der §§ 12 
und 13 gilt auch in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. 

§ 2. 

An Schutzangehörige wird eine Ausfalls
vergütung nicht gewährt. 

§ 3. 

Wird vom Arbeitsamt die Erstat tung der 
Ausfallsvergütung ganz oder teilweise abge-
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lehnt, so entscheidet über Beschwerden, so
weit diesen nicht der Leiter des Arbeitsamtes 
stattgibt, der Chef der Zivilverwaltung. 

§ 4 . 

Diese Verordnung tritt mit Beginn des 
Lohnabrechnungszeitraumes in Kraft, in den 
der 1. Juni 1943 fällt. Von dem gleichen 
Zeitpunkt an ist die Verordnung über Kurz
arbeiter-Unterstützung vom 29. 8. 1941, Ver
ordnungs- und Amtsblatt Nr. 97, Seite 257. 
bis auf weiteres nicht mehr anzuwenden. An 
Stelle der Kurzarbeiter-Unterstützung tritt 
die Ausfallsvergütung nach den Vorschriften 

- dieser Verordnung. 

K l a g e n f u r t , den 13. Mai 1943. 

Der Chef *der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

4 7 . VERORDNUNG 
ZUR VEREINFACHUNG DER WIRTSCHAFTSSTATISTIK. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ L 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains ist die Verordnung zur Vereinfachung 
der Wirtschaftsstatistik vom 13. Feber 1939, 
RGBl. I, S. 389, anzuwenden. 

§ 2. 
Die Genehmigung wirtschaftsstatistischer 

Erhebungen, die ausschließlich in den besetz-, 
ten Gebieten Kärntens und Krains durchge
führt werden sollen, behalte ich mir vor. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am 15. Juni 1943 

in Kraft. 

K l a g e n f ü r t, den 27. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

4 8 . ' VERORDNUNG 
ÜBER DEN GÜTERFERNVERKEHR MIT KRAFTFAHR
ZEUGEN IN DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS 

UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

Güterbeförderungen über 50 Kilometer 
Luftlinie, gerechnet vom Standort des Kraft
fahrzeuges, gelten als Güterfernverkehr. 

§ 2. 
Die Abwicklung des Güterfernverkehrs Ist 

a) bei Werkfernverkehrsfahrten Aufgabe 
der Unternehmungen, 

b) bei allen übrigen gewerblichen Fernbeför
derungen Aufgabe des Reichs-Kraftwagen-
Betriebsverbandes (RKB). 

§ 3. 
Für alle Beförderungen im Güterfernver

kehr mit Kraftfahrzeugen gilt der Reichs
kraftwagentarif einschließlich des Nebenge
bührentarifs mit den bisher ergangenen und 
noch ergehenden Aenderungen. 

§ 4. 
Dem Reichs-Kraftwagen - Betriebsverband 

obliegt, soweit es sich um Fernbeförderungen 
im Sinne des § 2b handelt, 
a) die Berechnung, Einziehung und Auszah

lung des Beförderungsentgeltes, 
b) die Versicherung der beförderten Güter 

gegen Schaden, 
c) die Abführung der Beförderungssteuer an 

die Finanzbehörden. 

§ 5. 
Jede Fernbeförderung bedarf der Geneh

migung des für den Abgangsort der Sendung 
zuständigen Landrates (Verordnung über den 
Güterverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 
20. Mai 1941, Verordnungs- und Amtsblatt 
Nr. 19/41). Die schriftliche Fernverkehrs
genehmigung ist bei der FAHRTE mitzuführen. 

§ 6 . , 
Bei zeitlich befristeten Fernverkehrsgeneh

migungen für wiederholte' Fahrten muß jede 
eineeine Fahrt vor ihrer Ausführung dem für 
den Abgangsort zuständigen Landrat gemel
det werden. 

§ 7. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verord
nung werden mit Geldstrafen bis zu 3000 RM 
oder Freiheitsstrafen bis zur Dauer von drei 
Monaten bestraft. Geld- und Freiheitsstrafen 
können auch nebeneinander verhängt werden. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1943 

in Kraft. 
K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

4 9 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE EINFÜHRUNG DER REICHSHOMA (VER
ORDNUNG ÜBER DIE AUSFORMUNG, MESSUNG UND 
SORTENBILDUNG VON ROHHOLZ) IN DEN BESETZTEN 

- GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 
^ 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains gilt für die Ausformung, Messung und 
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Sortenbildung des Rohholzes, soweit es zum 
marktmäßigen Absatz gebracht wird, die 
Reichsholzmeßanweisung (Homa) vom 1. 4. 
1936, in der als Anlage zur Verordnung vom 
7. 10. 1938, RGBl. I, S. 1407, beigefügten 
Fassung mit folgender Maßgabe: 

1. Die Ueberschrift zu Punkt 25 lautet 
Nadelholz, 

2. Punkt 27- und 28 fallen aus. 

§ 2. 
Ausnahmen von den Bestimmungen dieser 

Verordnung kann die Abteilung Forsten beim 
Chef der Zivilverwaltung für die besetzten 
Gebiete Kärntens und Krains zulassen. 

§ 3. 
Die Verordnung .tritt mit 1. Juni 1943 

in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai .1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

5 0 . ANORDNUNG 
ÜBER DIE NEUREGELUNG DER HÖCHSTPREISE FÜR 
ROHHOLZ IN DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS 

UND KRAINS. 

Auf Grund des § 24 der Verordnung über 
die Regelung der Höchstpreise für Rohholz, 
Schnittholz und Brennholz vom 12. 6. 1941 
(Verordnungs- und Amtsblatt Seite 118) 
ordne ich in Berücksichtigung der zur Ein
führung gelangten Reichsholzmeßanweisung 
an: 

Abschnitt I und Anlage 1 der Verordnung 
über die Regelung der Höchstpreise für Roh
holz, Schnittholz und Brennholz in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains vom 
12. 6. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
Seite 118) in der Fassung der Verordnung 
über die Regelung der Rohholz- und Schnitt
holzpreise vom 29. 1. 1942 (Verordnungs
und Amtsblatt, Stück 2, Seite 3) erhalten mit 
Wirkung vom 1. April 1943 folgende Fassung: 

§ 1. 
(1) Bei Verkauf von inländischem Nadel

STAMM-, Laubstamm-, Faser- und Gruben
holz dürfen die in der Anlage 1 zu diesler 
Anordnung festgesetzten Höchstpreise nicht 
überschritten werden. 

(2), Die Höchstpreise gelten für bestes Holz 
der Güteklasse B mit Ausnahme des Wert
holzes (§ 5); für Holz geringerer Güte ist 
ein entsprechender Abschlag vorzunehmen. 

Der Abschlag für Holz der Güteklasse C 
muß mindestens 15%, der Güteklasse C-H 
mindestens 25 v. H. betragen. 

(3) Für nicht aufgeführte Langholz- und 
Stärkeklassen sind die Preise in verkehrs

üblichem Verhältnis zu den preislich gere
gelten Klassen zu bemessen. 

(4) Werden Schwellenhölzer als Abschnitte 
in ein- oder mehrfachen Schwellenlängen 
nach den Vorschriften der Holzmeßanwei-

• sung oder nach Weisung des Käufers ver
kauft, so gelten hiefür die Preise des Stamm
holzes der Güteklasse B. Bei Verkäufen von 
Stammholz in ganzer Länge zur Schwellen
aufarbeitung sind die Güteklassen der Holz
meßanweisung auszuscheiden. 

(5) Der Verkauf verschiedener Güte- oder 
Stärkeklassen zu einem Durchschnittspreis 
ist unzulässig. 

§ 2. 
(1) Die festgesetzten Preise gelten frei 

nächstgelegener Bahnablage oder Floßein
bindestelle. Die Preiserstellung frei. Säge ist 
nicht mehr zulässig. 

(2) Die Preise gelten für Rotbuchenfaser-
' holz je rm, für alle übrigen Hölzer je fm, 

und zwar bei Nadelholz für entrindetes und 
bei Laubholz für unentrindetes Holz. Unent-
rindetes Holz ist jedoch mit Ausnahme des 
in Schichtmaß gelieferten Buchenfaserholzes 
ohne Rinde zu messen. 

(3) Wird das Holz vom Käufer am Stock 
erworben und die Fällung, Aufarbeitung und 
Abfuhr zum Bahnablageplatz oder zur Floß
einbindestelle vom Käufer durchgeführt, so 
sind die jeweils zulässigen ortsüblichen 
Schlägerungs- und Abfuhrkosten in Abzug 
zu bringen. Dem Waldbesitzer muß jedoch 
nach Rückrechnung dieser Kosten .ein Min-
deststockzins für Sägerundholz von RM 5.— 
je fm verbleiben. Kosten, die bei der Rück
rechnung diesen Mindeststockzins verringern 
würden, sind in diesem Ausmaß vom Käufer 
zu tragen; 

(4) Die anfallende Rinde verbleibt in je
dem Falle dem Waldbesitzer. 

§ 3. 
(1) Beim Weiterverkauf von Rohholz darf 

nur von dem nach den Bestimmungen dieser 
Anordnung zulässigen Einkaufspreis ausge
gangen werden. 

(2) Nur die Kosten, die durch Sortieren, 
Lagern, Verladen und Verfrachten nachweis
bar entstehen, dürfen in angemessener Höhe 
zugeschlagen werden. 

(3) Der Holzhandel und Sägewerke mit 
Handelsberechtigung dürfen außerdem einen 
Kosten- und Gewinnaufschlag von höchstens 
RM 2.— je fm in Rechnung stellen. 

§ 4. 
Der Verkauf von Rohholz jeder Art nach 

mündlichem oder schriftlichem Meistgebot 
(Versteigerung, Submission, Lizitation, 
Pausch und Bogen oder Ueberhaps) ist un
zulässig. 
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§ 5. 
(1) Ausgesprochenes Wertholz oder Form

wertholz, d. h. Stammholz, das wegen seiner 
hervorragenden Güte, seiner SeltenheU oder 
besonderen Verwendungsmöglichkeit eine 
hochwertige Ausnutzung gewährleistet (z. B. 
Furnier-, Klang-, Holzdraht- oder Schälholz) 
darf freihändig bis zu 50 v. H. über den an
geführten Höchstpreisen verkauft werden. 

(2) Das vorstehend beschriebene Wertholz 
muß folgende Mindestmittendurchmesser 
ohne Rinde gemessen aufweisen: 

Fichte, Tanne 40 cm, 

Kiefer, Lärche und sämtl. Laubholz 30 cm. 

§ 6. 
. Für das in dieser Anordnung nicht ange

führte Rohholz sind die Preise im verkehrs
üblichen Verhältnis zu einer preisgeregelten 
ähnlichen Holzart zu bemessen. 

§ 7. 
Vom Verkäufer ist über jeden Verkauf 

eine Rechnung auszustellen, aus der alle An
gaben zur Preisberechnung nach dieser An
ordnung ersichtlich sind. 

§ 8. 
Die Preise gelten für Verträge, die nach 

dem 31. März 1943 abgeschlossen wurden 
und für laufende Verträge, sofern die Aus
lieferung ganz oder zum Teil nach dem 
31. März 1943 erfolgt. 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

ANLAGE 1 
ZUR ANORDNUNG ÜBER DIE REGELUNG DER 
HÖCHSTPREISE FÜR ROHHOLŽ IN DEN BESETZTEN 

GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

N a d e l s t a m m h o l z : 

Höchstpreise 
Fichten-, Tannen-Stammholz 

20—29 cm Dufchm. o. R. je fm RM 20.— 
30—39 cm Durchm. o. R. je f m RM 24.— 
40 cm aufw. Durchm. o. R. je fm RM 27.— 

Kiefern-Stammholz 
(Sägefundholz) entrindet 

20—29 cm* Durchm. o. R. je fm RM 21.— 
30—39 cm Durchm. o. R. je f m RM 27.— 
40 cm aufw. Durchm. o. R. je fm RM 3 1 . — 

Lärchen-Stammholz 
(Sägerundholz) entrindet 

20—29 cm Durchm. o. R. 
30—39 cm Durchm. o. R. 
40 cm aufw. Durchm. o. R. 

L a u b s t a m m h o l z : 

Rotbuchen-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

20—29 cm Durchm. o.R, 
30—39 cm Durchm. o. R. 
40 cm aufw. Durchm. o. R. 

je fm RM 19. 
je fm RM 24.-
je fm RM 27.r 

je fm RM 25.50 
je fm RM 33.50 
je fm RM 37.50 

. Eichen-, Edelkastanien-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R. je f m RM 23.-
20—29 cm Durchm. o.R. je fm RM 29.-
30—39 cm Durchm. o.R. je fm RM 41.-
40—49 cm Durchm. o. R. je fm RM 59.-
50—59 rtn Durchm. o. R. je fm RM 76.-
60 cm aufw. Durchm. o. R. je fm RM 88.-

Eschen-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm 
20—29 cm 
30—39 cm 
40—49 cm 
50—59 cm 
6Q cm aufw. 

Durchm. o. 
Durchm. o. 
Durchm. o. 
Durchm. o. 
Durchm. o. 

R. 
R. 
R. 
R. 
R. 

Durchm. o. R. 

fm RM 23. 
fm RM 37. 
fm RM 53. 

RM 67. 
RM 82. 

fm 
fm 

e fm RM 98.— 

Bergahorn-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R. 
20—29 cm Durchm. o.R. 
30—39 cm Durchm. o. R. 
40—49 cm Durchm. o. R. 
50^-59. cmj"Durchirr OI.R>. 
60 cm aufw. Durchm. o. R. 

e fm RM 
e fm RM 
e fm RM 
e fm RM 52 
e. fiW'RM 63 
e fm RM 

25. 
29. 
39. 

73.— 

Weißbuchen-, Hainbuchen-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter20cm Durchm. o.R. je fm RM 25. 
20—29 cm Durchm. o.R. je fm RM 32. 
30—39 cm Durchm. o. R. je fm RM 38. 
40—49 cm Durchm. o. R. je fm RM 46. 
50—59 cm Durchm. o. R. je fm RM 54. 
60 cm aufw. Durchm. o. R. je fm RM 63.-

Linden-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm 
20—29 cm 
30—39 cm 
40—49 cm 
50—59 cm 
60 cm aufw. 

Durchm. o. R. 
Durchm. o. R. 
Durchm. 
Durchm. 
Durchm. 
Durchm, 

o. R. 
o. R. 
o. R. 
o. R. 

e fm RM 20. 
e fm RM 25. 
e fm RM 36. 
e fm RM 50. 
e fm RM 65. 
e fm RM 75.-

Rüstern-^Jlmen-), Akazien-, Eisbeeren-, 
Schwarzerlen-, Kirschbaum-, Wildobst-
Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R 
20—29 cm Durchm 

Durchm 30—39 cm 
40—49 cm Durchm. 
50—i59 cm Durchm. 

o. R. 
o. R. 
o. R. 
o. R. 

60 cm aufw. Durchm. o. R. 

fm RM 23. 
fm RM 27. 
fm RM 35. 
fm RM 45. 
fm RM 51. 
fm RM 63. 
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Birken-, Spitzahorn-, Maßholder-, Speierling-
Flatterrüster-, Weißerle-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm 
20—29 cm 
30—39 cm 
40—49 cm 
50—59 cm 
60 cm aufw. 

O. R. 
O.R. 
O. R. 

Durchm 
Durchm. 
Durchm 
Durchm. o. R. 
Durchm. o. R. 
Durchm. o. R. 

ie fm RM 22.-
e fm RM 27.-
IE fm RM 33.-

fm RM 42.-
fm RM 46,-
fm RM 56.-

Graupappel-, Weiden-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter20cm Durčhm. o . R 
20—29 cm Durchm. o. R. 
30—39 cm Durchm. o. R. 
40—49 cm Durchm. o. R. 
50—59 cm Durchm. o. R. 
60 cm aufw. Durchm. o. R. 

ie fm 
fm 

ie fm 
fm 
fm 
fm 

RM 16, 
RM 20, 
RM 24 , 
RM 30 , 
RM 3 5 , 
RM 43> 

Kanadisches Pappel-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R. je 
20—29 cm Durchm. o . R . je 
30—39 cm Durchm. o. R. je 
40—49 cm Durchm. o. R. je 
50—59 cm Durchm. o. R. je 
60 cm aufw. Durchm. o. R. je 

Zerreichen-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R. 
20—29 cm Durchm. o . R . 
30—39 cm Durchm. o . R . 
40—49 cm Durchm. o. R. 
50—59 cm Durchm. o . R . 
60 cm aufw. Durchm. o. R. 

Nußbaum-Stammholz 
(Sägerundholz) unentrindet 

unter 20 cm Durchm. o. R. 

fm RM 2 1 , 
fm RM 26, 
fm RM 3 1 , 
fm RM 39, 
fm RM 48, 
fm RM 57.-

fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 

RM 13, 
RM 14, 
RM 21 , 
RM 29, 
RM 37 
RM 44, 

20—29 cm Durchm. o. R. 
30—39 cm Durchm. o. R. 
40—49 cm Durchm. o. R. 
50—59 cm Durchm. o. R.. 
60 cm aufw. Durchm. o. R. 

fm RM 23 , 
fm RM 29, 

.fm RM 42, 
fm KM 56, 
fm RM 73 , 
fm RM 84.-

F a s e r h o l z j 

Fichten-, Tannen-, Kiefern-Faserholz 
8—19 cm Durchm. o. R. je fm RM 18.— 

Rotbuchen-Faserholz 
8—19 cm Durchm. o. R. 
unentrindet je rm RM 12.— 
8—19 cm Durchm. o. R. 
entrindet je rm RM 13.-7— 

G r u b e n h o l z : 

Nadel-Grubenholz 
8—19 cm Durchm. o. R. 
entrindet . . . . . . je fm RM 18.— 

Laub-Grubenholz 
8—19 cm Durchm. o. R. 
unentrindet je fm RM 14.— 

51. Verordnung 
zur Regelung der Hausbrandversorgung in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 

IM Kohlen WIRTSCHAFTSJAHR 1943/44. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ L 
Die Anordnung H 10b der Reichsstelle für 

Kohle über die Regelung der Hausbrandver
sorgung im Kohlenwirtschaftsjahr 1943/44 
vom 13. 1. 1943 .(abgedruckt in Nr. 20 des 
Deutschen Reichs- und Preußischen Staats
anzeiger vom 26. 1. 1943) ist auch in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains an
zuwenden. 

§ 2. 
Soweit die angeführten Rechtsvorschriften 

nicht unmittelbar angewandt werden können, 
sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. 
Der Chef der Zivilverwaltung kann von den 

eingeführten Rechtsvorschriften Ausnahmen 
verfügen. 

§ 4. 
Die Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
K a i n e r. 

•— 52. Verlautbarung. 

Im Nachstehenden wird die Bekannt
machung des Reichswirtschaftsministers und 
des Reichsbankdirektoriums über die Ab
lieferung von Schuldverschreibungen der 
österreichischen Südbahngesellschaft (Donau-
Save-Adria-Eisenbahn-Gesellschaft) vom 10. 
5. 1943 verlautbart: 

Die 4% auf Mark lautenden Schuldver
schreibungen der Oesterreichischen Südbahn-
Gesellschaft (Donau-Save-Adria - Eisenbahn-
Gesellschaft) von 1885, Serie E, die gemäß 
Runderlaß des Reichswirtschaftsministers 
19./43 D. St./R. St., vom heutigen Tage aus
ländische Wertpapiere im Sinne des Gesetzes 
über die Devisenbewirtschaftung vom 12. 12. 
1938 (RGBl. I, S. 1733) sind und somit der 
Anbietungspflicht unterliegen, werden, so
weit sie 
a) Eigentum von Personen sind, die nach-den 

devisenrechtlichen Bestimmungen Inländer 
sind, 

b) durch Inländer unmittelbar oder mittelbar 
verwahrt werden und Eigentum von Per
sonen sind, die nach den devisenrecht
lichen Bestimmungen Auswanderer sind, 

hiermit auf Grund der Zweiten Durchfüh
rungsverordnung zum Gesetz über die Devi-
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senbewirtschaftung vom lé. März 1939 
(RGBl. I, S. 502) und der §§ 51 und 60 des 
Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung 
zur Einlieferung bei der Deutschen Bank, 
Berlin, sowie ihren Niederlassungen oder bei 
der Creditanstalt-Bankverein, Wien, sowie 
deren Niederlassungen abgefordert. 

Die Stücke sind mit Zinsscheinen 2um 
1. Mai 1919 ff. einzuliefern. Die Einlieferung 
hat bis spätestens 15. Juni 1943 zu erfolgen. 
Soweit die Schuldverschreibungen bei einem 
inländischen Kreditinstitut verwahrt werden, 
hat dieses die Einlieferung vorzunehmen; 
die Eigentümer haben in diesem Falle nichts 
zu veranlassen. Stücke, die sich im Eigenver
wahr der Eigentümer befinden oder von die
sen in einem Schließfach verwahrt werden, 
sind entweder durch Vermittlung einer Devi
senbank oder unmittelbar bei der Deutschen 
Bank oder bei der Creditanstalt-Bankverein 
einzuliefern. 

Lose Zinsscheine, auch solche, die am 
1. Mai 1916 bis einschließlich 1. November 
1918 fällig waren, und lose Talons werden 
zur Einlieferung in gleicher* Weise abge
fordert. 

K l a g e n f u r t , den 27. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
L A . 

, H i e r z e g g e r . 

53. Bekanntmachung 
über die Versteuerung von Kleinpflanzer

tabak. 

Gemäß § 1 der Verordnung über die Ein
führung steuerrechtlicher Vorschriften in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains vom 

(29. Jänner 1942, Verordnungs- und Amts
blatt Nr. 18/42, gelten die im Reichsgau 
Kärnten vom Reich erlassenen Steuergesetze 
und die zu ihrer Durchführung und Ergän
zung ergangenen Verordnungen auch in dert 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. Mit 
Erlaß vom 30. Jänner 1943, V 1552/95 II 
(Reichszollbl. S. 22) hat der Reichsminister 
der Finanzen zwecks steuerlichen und ver
fahrensrechtlichen Erleichterungen die Ver
steuerung von Kleinpflanzertabak neu gere
gelt. Darnach gelten folgende Bestimmungen: 

„ T a b a k k l e i n p f l a n z e r ist jede Per
son, die für den eigenen Bedarf nicht mehr 
als 200 Tabakpflanzen anbaut. 

Der Anbau bis zu 25 Tabakpflanzen ist von 
der Anmeldepflicht und von der Versteue
rungspflicht befreit. 

Der Anbau von mehr als 25 Tabakpflanzen 
ist a n m e l d e p f l i c h t i g u n d z u v e r 
s t e u e r n . 

Die Anmeldung kann mündlich oder 
schriftlich geschehen. Sie muß b i s z u m 

15. J u l i d e s A n b a u j a h r e s beim Bür
germeisteramt der Wohngemeinde des Klein-
pl'lanzers abgegeben werden. Kleinpflanzer, 
die in der Stadtgemeinde Krainburg wohnen, 
haben die Anmeldung beim Hauptzollamt 
Krainburg einzureichen. 

Die Tabaksteuer ist bis zum 1. A u g u s t 
d e s A n b a u j a h r e s an die Zuständige 
Zollstelle (Hauptzollamt, Zollamt) einzuzah
len. Bei .Ueberweisung des Steuerbetrages 
durch die Post ist auf der Rückseite des 
ersten Abschnitts der Postanweisung oder 
Zahlkarte der Zahlungsgrund „Tabaksteuer 
für Kleinpflanzertabak" anzugeben. Die 
Tabaksteuer für Kleinpflanzertabak ist nach 
der Zahl der Pflanzen — ohne Berücksich
tigung des Gewichts — gestaffelt; sie beträgt 

für 26 bis 50 Pflanzen . . . RM 2.— 
„ 51 bis 100 Pflanzen . . . * RM 4.— 
„ 101 bis 200 Pflanzen . . . RM 8.— 

Besondere Steuerbescheide werden an die 
Tabakkleinpflanzer nicht erlassen; für das 
Anbaujahr 1943 gilt vielmehr hiemit der nach 
den oben angeführten Sätzen entfallende 
Betrag als angefordert (Leistungsgebot). 

Der Anbau von mehr als 200 Tabakpflanzen 
ist als gewerblicher Tabakanbau genehmi
gungspflichtig und unterliegt besonderen 
Bestimmungen. 

Verstöße gegen die Bestimmungen über 
die Anmeldung der Tabakpflanzungen' wer
den nach der Reichsabgabeordnung bestraft". 

K I a g e n f u r t, den 26. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
I. .A. 

H i e T<i e g g e r. 

Bekanntmachung des Georg. Graf v. Thurn'-
schen Stahlwerks Streiteben, Aktiengesell

schaft, Gutenstein im Mießtal, Kärnten. 

Gemäß § 17 unserer Satzung werden die 
Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 
Freitag, den 25. Juni 1943, um 12 Uhr 30 Min. 
mittags, im Verwaltungsgebäude unserer 
Gesellschaft in Gutenstein im Mießtal, 
Kärnten, stattfindenden o r d e n t l i c h e n 
H a u p t v e r s a m m l u n g eingeladen. 

T a g e s o r d n u n g : 

1. Teilung des Geschäftsjahres 1941 in zwei 
Geschäftszeiträume vom 1. Jänner bis 
30. Juni und vom 1. Juli bis 31. Dezem
ber. 

2. Vorlage des. Rechnungsabschlusses und 
des Geschäftsberichtes sowie des Berich
tes der Rechnungsprüfer über den Ge
schäftszeitraum vom 1. Jänner bis 
30. Juni 1941. 
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3. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 
und des Vorschlages für die Behandlung 
des Geschäftsergebnisses sowie Entla
stung des Verwaltungsrates und der 
Rechnungsprüfer für den Geschäftszeit
raum vom 1. Jänner bis 30. Juni 1941., 

4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungs
rates sowie des Berichtes der Prüfer über 
die Umstellung. 

5. Beschlußfassung über die Feststellung 
der Reichsmärkeröffnungsbilanz auf den 
1. Juli 1941. 

6. Beschlußfassung über die Umstellung des 
Grundkapitals auf RM 900.000.—. 

7. Vorlage des Rechnungsabschlusses und 
des Geschäftsberichtes über den Ge
schäftszeitraum vom 1. Juli bis 31. De
zember 1941. 

8. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 
und des Vorschlages für die Gewinnver
teilung sowie Entlastung des Verwal
tungsrates für den Geschäftszeitraum 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1941. 

9. Vorlage des Rechnungsabschlusses und 
des Geschäftsberichtes über das Ge
schäftsjahr 1942. 

10. Genehmigung des Geschäftsabschlusses 
und des Vorschlages für die Behandlung 
des Geschäftsergebnisses, sowie Entla
stung des Verwaltungsrates für das Ge
schäftsjahr 1942. 

11. Beschlußfassung über die Erhöhung des 

Grundkapitals von RM 900.000.— um i 
RM 2,100.000.— auf RM 3,000.000.— I 
durch Ausgabe von 2100 Stück neuen 
Inhaberaktien zu je RM 1000.— mit Ge
winnberechtigung ab 1. Januar 1943 un
ter Ausschluß des gesetzlichen Bezugs-' 
rechtes der Aktionäre. '« 

Ermächtigung des Vorstandes, im Ein- \ 
vernehmen mit dem Vorsitzer des Auf- | 
sichtsrates, die Einzelheiten der Kapital- ' [ 
erhöhung festzusetzen. " » 

12. Neufassung der Satzung unter Anpassung • J 
an das Aktiengesetz. 

13. Wahl des Aufsichtsrates. • • { 

14. Wahl der Abschlußprüfer für das Ge- j 
schäftsjahr 1943. } 

15. Verschiedenes. J 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung J 
und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur 
Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis 
spätestens 22. Juni 1943 'bei der Kasse der J 
Gesellschaft in Gutenstein im Mießtale oder | 
bei der Creditanstalt-Bankverein in Wien oder * 
bei der Kreditanstalt für Handel und Indù- { 
strie in Ljubljana (Làibach) hinterlegen und 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung J 
dort belassen. I 

G u t e n s t e i n im Mießtal, 2. Juni 1943. j 
Georg Graf v. Thurn'sches Stahlwerk j 

Streiteben, Aktiengesellschaft. I 

Der Verwaltungsrat (Vorstand). 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tur die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntensoind Krains 

in Klagenfurt, Arnulf platz 1. 
Druck : Jon. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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54. V e r o r d n u n g 
l ü b e r die E i n f ü h r u n g ' de r ; Teichsrecht l ichen 

B e s t i m m u n g e n zur E r r i c h t u n g e iner Volks 
k a r t e i in den bese t z t en Geb ie ten K ä r n t e n s 

und Kra ins . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

(1) Die Verordnung des Reichsministers 
des Innern vom 21. 4. 1939, RGBl. I, S..823, 
über die Errichtung einer Volkskärtei sowie 
die zu ihrer Ergänzung und Durchführung 
erlassenen Bestimmungen werden hiefnit für 
die besetzten Gebiete Kärntens und TCrains 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen in Kraft gesetzt. 

(2) Künftige zur Ergänzung, Aenderung 
oder Durchführung der angeführten Rechts
vorschriften erlassene Bestimmungen treten 
gleichzeitig mit ihrer Wirksamkeit für das 
Reichsgebiet auch in den besetzten Gebiete» 
Kärntens und Krains in Kraft, soferne nichts 
anderes ausdrücklich bestimmt wird. 

§ 2. 

(1) Die Volkskartei hat neben den deut
schen Staatsangehörigen auch die deutschen 
Staatsangehörigen, auf Widerruf zu umfas
sen. Sie hat sich auf alle Geburtsjahrgänge 
zu erstrecken. 

(2) Gleichzeitig mit der erstmaligen Auf
nahme der-Wohnbevölkerung für die Einrich
tung der Volkskartei sind die in den besetz
ten Gebieten Kärnten^ und Krains wohnhaf
ten Schutzangehörigen des Deutschen Reiches, 
Ausländer und Staatenlosen mitzuerfassen. 
Die karteimäßige. Behandlung dieser Perso
nengruppen wird gesondert geregelt.. 

' § 3 . 
(1) Soweit die eingeführten Rechtsvor

schriften nicht unmittelbar angewendet wer
den können, sind sie sinngemäß anzuwenden.^ 

(2) Verweisen diese Vorschriften auf Be
stimmungen, die in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains noch keine Geltung 
haben, so sind die bezogenen Vorschriften 
ebenfalls sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Befugnisse oberster Reichsbehör
den oder von Behörden und öffentlichen Ein
richtungen, die in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains nicht vorhanden sind, 
werden vom Chef der Zivilverwaltung oder 
von den von ihm betrauten Stellen wahr
genommen. 

§ 4. ^ 
Diese. Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K1 a g e n f u r t," den 20. Juni 1943. 
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Der Chef der Zivilverwaltung: 
. R a i n e r . 



55. ANORDNUNG 
BETREFFEND DIE BEZIRKSWEISE ABGRENZUNG DES 

RAUCHFANGKEHRERGEWERBES im LANDKREISE 
STEIN, 

In sinngemäßer Anwendung des im Altgau 
Kärnten geltenden Landesrechts, und zwar 
des $ 42 der österr. Gewerbeordnung 
(OeGewO) über die bezirksweise Abgren
zung für die Ausübung des Rauchfangkehrer
gewerbes wird nachstehendes verfügt: 

Die bisherige Einteilung des Landkreises 
Stein in fünf Kehrbezirke wird aufgehoben 

• und folgende Einteilung des Kreisgebietes in 
vier Kehrbezirke verfügt: 

Kehrbezirk I, umfassend die Gemeinden: 
Stein, Steiher-Feistritz, Sankt 
Martin i. T., Obertuchein, 
Möttnig, Komenda. 

Kehrbezirk II, umfassend die Gemeinden: 
Littai, St. Martin b. L., Tre-
bcleu, Waatsch, Kreßnitz, 
Weintal. 

\ 

Kehrbezirk III, umfassend die Gemeinden: 
Domschale, Jauchen, Lust
tal, Podgoritz, Mannsburg 
mit Tersein, Woditz, Schwar
zendorf. • 

Kehrbezirk IV, -umfassend die Gemeinden: 
Holm-Radomle, Aich, Luko-
witz, Kraxen, Moräutsch, 
Glogowitz. 

Diese Abgrenzung hat so zu erfolgen, daß 
innerhalb jedes Kehrbezirks nur e i n Ge
werbeinhaber (Rauchfangkehrermeister), und 
zwar jener berechtigt und z u g l e i c h v e r 
p f l i c h t e t i s t , Rauchfangkehrerarbeiten 
zu verrichten, dem die im betreffenden Kehr
bezirke bestehende Konzession verliehen 
worden ist. Nur ausnahmsweise kann in Fäl- ' 
len • dringender Not ein Rauchfangkehrer
meister auch außerhalb des Kehrbezirkes zu 
Arbeiten herangezogen werden. 

In jedem Kehrbezirke trägt der zuständige 
Rauchfangkehrer die volle strafrechtliche 
Verantwortung nach § 459 öStG. in der Fas
sung des Art. 'Ì, P.unkt 8 des Gesetzes vom 
2. 8. 1932, BGBl. Nr. 241. Ausgenommen 
von den Bestimmungen und Verpflichtungen 
dieser Kehrbezirkseinteilung ist die Deutsche 
Reichsbahn. 

Die Berechnung der Rauchfangkehrer-
leistungen hat nach einem vom Chef der 
Zivilverwaltung für den ganzen Kehrbezirk 
in sinngemäßer Anwendung des § 51, Ab
satz 2 öGewO.,, genehmigten Höchsttarife 
zu erfolgen. 

Durch diese Anordnung wird einer künf
tigen generellen Regelung der Gewerbe
berechtigungen in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains rncht vorgegriffen. 

K l a g e n fu r t , den 19. Mai 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

56. ANORDNUNG 
ÜBER HÖCHSTURLAUB FÜR DAS URLAUBSJAHR 1 9 4 3 

IN DER PRIVATWIRTSCHAFT. 

§ 1. 

(1) Der Erholungsurlaub für das Urlaubs- , 
jähr 1943 beträgt grundsätzlich höchstens. 
14 Arbeitstage, für Gefolgschaftsmitglieder, 
die vor dem 1. 4. 1894 geboren sind, höchstens 
20 Arbeitstage. Soweit ein Anspruch auf 
einen längeren jährlichen Erholungsurlaub 
besteht, kann dieser von dem Gefolgschafts
mitglied nicht geltend gemacht und auch 
insoweit eine Barabgeltung nicht verlangt 
werden. ; 

' (2) Unberührt bleiben die Vorschriften über 
den Urlaub der Jugendlichen, über. die Er
holungszeit, nach der Entlassung aus dem 

. deutschen, .Wehr» • .oder,. REICHSARBEITSDIENST Ü 

(sogenannter Heimkehrurlaub) und Sonder
regelungen über einen Mindesturlaub bei Ar
beiten mit besonderer gesundheitlicher Ge
fährdung sowie über einen zusätzlichen Ur
laub für Schwerbeschädigte oder Inhaberin
nen des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter. 

(3) Der Beauftragte für Arbeitseinsatz und 
Lohnregelung kann weitere Ausnahmen zu-

• lasseh. 

• § 2 . 

Der Urlaubsbeginn ist während der Zeit 
vom 1. Mai bis 30. September 1943 grund
sätzlich auf die Wochentage-Dienstag bis 
Freitag festzusetzen, es sei denn, daß eine 
Reise nicht beabsichtigt oder sichergestellt 
ist, daß der Antritt der Reise nicht in der 
Zeit von Samstag bis Montag erfolgt. Satz 1 
gilt nicht bei Reisen mit Urlaubersonderzügen. 

K l a g e n f u r t , den 20. Mai 1943. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil
verwaltung für Arbeitseinsatz und 

Lohnregelung: 

4 2 
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ši. Anordnung 
betreffend Prämien für Verbesserungs

vorschläge im Betriebe. 

Zur Förderung des Ausbaues des betrieb
lichen Vorschlagwesens und zur gleichzeiti
gen Veringerung der Verwaltungsarbeiten 
bestimme ich folgendes: 

•1 . Prämien an Gefolgschaftsmitglieder FÜR 
Verbesserurlgsvorschläge im Betriebe unter
liegen grundsätzlich den Vorschriften über 
den allgemeinen Lohnstop und dürfen, mit 
Ausnahme der unter Ziffer 2 aufgeführten 
Fälle, nur nach vorheriger Zustimmung des 
Beauftragten für Arbeitseinsatz und Lohn
regelung ausgezahlt werden. ' , 

. 2. Die Zustimmung .des Beauftragten für 
Arbeitseinsatz und IfOhnregelung zu der ' 
Ausschüttung solcher Prämien braucht der 
Betriebsführer dann nicht einzuholen, wenn: 

a) die Zahl der jährlichen Prämierifälle im 
Betriebe grundsätzlich nicht mehr als 
5 v. H. der Kopfzahl der Gesamtgefolg
schaft beträgt, 

b) die Höhe der Präfnien für Verbesserungs
vorschläge im Betriebe der Betriebsfüh
rer irt Zusammenarbeit mit einigen be
währten., deutschen Gefolgschaftsmitglie-

• dem des Betriebes bestimmt, und 

c) die Namen der ausgezeichneten Gefolg
schaftsmitglieder und die Verbesserungs-
Vorschläge „selbst,, der. Gesamtgef olgschaf i . 
durch Anschlag oder anläßlich eines Be
triebsappells oder in der Werkszeitung 

]- oder in sonstiger Weise b e k a n n t g e g e b e n 
werden. 

Prämien für Verbesserungsvorschläge im 
Betriebe, AUF die diese Bedingungen nicht 
zutreffen, bedürfen immer der VORHERIGEN 
Zustimmung durch den Beauftragten für Ar
beitseinsatz und Lohnregelung. 

3. Der Beauftragte für Arbeitseinsatz und 
Lohnregelung kann von einzelnen Betriebs
führern das Einholen einer vorherigen Zu
stimmung auch dann Verlangen, wenn die 
Bedingungen der Ziffer 2' beachtet werden. 
Dies soll insbesondere dann geschehen, wenn 
das bisherige Verhalten des Betriebsführers 
begründete Zweifel an einer ordnungsge

mäßen Festsetzung der betrieblichen Arbeits
und Lohnbedingungen rechtfertigt.. 

4. Soweit bisher zulässigerweise in den 
Betrieben bei Ausschüttung von Prämien für 
Verbesserungsvorschläge anders verfahren 
ist als nach den Vorschriften dieser Anord
nung, kann es dabei bewenden. 

5. Die nach diesen Grundsätzen deutschen 
Gefolgschaftsmitgliedern gewährten Prämien 
für Verbesserungsvorschläge im Betriebe 
können unter gleichen Voraussetzungen und 
Bedingungen auch ausländischen Arbeits
kräften sowie den Kriegsgefangenen gegeben 
werden. 

6. Diese Regelung bezieht sich nicht auf 
sogenannte patentfähige Erfindungen. Fer- . 
ner gilt sie nicht für Prämien, die im Einzel
fall mehr als RM 500.— betragen. Zur Aus
schüttung Von Prämien über RM 500.'— ist 
in jedem Einzelfalle die vorherige Zustim
mung des Beauftragten für Arbeitseinsatz, und 
Lohnregelung einzuholen. 

K l a g e n f u r t , den 20. Mai 1943. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil
verwaltung für Arbeitseinsatz und 

Lohnregelung. 
Dr. K o h l h a a s e . 

58. A n o r d n u n g 
zur A e n d e r u n g der V e r o r d n u n g ü b e r die 

< Rege lung » der ' D iens t - u n d - Lohnverhä l tn i s se 
für n i c h t b e a m t e t e S t r a ß e n w ä r t e r und S t r a ß e n 

hi l fsarbei te r v o m 17. J u n i 1942. 

§ 1. • -

Mit Rücksicht auf die vom Reichstreuhän
der für den öffentlichen Dienst erlassene 
Dritte Tarifordnung zur Aenderung ,der Ta
rifordnung für die Straßenwärter und Stra
ßenhilfsarbeiter vom 3 0 . 3 . 1943 — Tarif-

. register Nr. 2636/10 — .'(Reichsarbeitsblatt 
Nr. 11 vom 15. 4. 1943, S. IV 243) wird die 
Anlage zur Verordnung über die Regelung,, 
der Dienst: und Lohnverhaltnlsse für nichV-
beamtete Straßenwärter und .Straßenhilfs
arbeiter vom.. 17. Juni 1942 (Verordnungs-

, und Amtsblatt Stück 15 vom 27. Juni 1942, 
Seite 141) durch folgende Anlage ersetzt: 

A n l a g e . 

Bezirks
lohnstaffel 

III 
IV 

Straßenwärter mit 
handwerklicher Aus
bildung nach Able
gung einer Prüfung 

h n g 

B 
u' p p 

Uebrige Straßen
wärter 

62 
59 

C 

Hilfs
arbeiter 

4 3 

73 
70 

56 
54 



Geltungsbereich: 

Bezirkslohnstaffel Illj 

Gemeinden Aßling, Krainburg, Neumarktl, 
Radmannsdorf, Stein, Veldes. 

Bezilkslohnstaffel IV: 

Uebrige Gemeinden der besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains. 

; § 2. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
«lem 1. Juni 1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 4. Juni 1943. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil-
(verwaltung für Arbeitseinsatz und 

r Lohnregelung. 

Dr. K o hl h a a s e . 

59. Anordnung 
über die Gewährung einer Generatorzulage. 

I. G e n e r a t o r z u l a g e . 

(1) Die Generatorzulage darf an Gefolg
schaftsmitglieder gezahlt «werden, die ein 
Fahrzeug (Lastkraftwagen, Kraftomnibus, 
Personenkraftwagen, Zugmaschine, Schlep
per, Schienenfahrzeug) mit Generatorantrieb 
(Holž, Holzkohle, Torf, Anthrazit, Schwel
koks, Braunkohle usw.) führen und warten. 
Die Zulage darf nur solchen Gefolgschafts
mitgliedern gewährt werden, die regelmäßig 
zum Führen des Generatorfahrzeugs heran
gezogen werden und hierzu berechtigt sind. 

(2) Eine höhere Generatorzulage als ins
gesamt RM 1.— täglich darf nicht gewährt 
werden. 

(3) Führen und warten mehrere Gefolg-
schaftsmitglieder (z. B. Fahrer und Beifah
rer) abwechselnd ein Generatorfahrzeug, so 
d^rf die Zulage nur einmal gezahlt werden, 
und, ist angemessen zu verteilen. 

(4) Die Generatorzulage darf nur für die
jenigen Tage gezahlt werden, an denen das 
Generatorfahrzeug ununterbrochen voll be
triebsfähig ist und in Betrieb genommen 
wurde; unverschuldete, geringfügige und 
kurzfristige Störungen des Generators, die 
den täglichen Einsatz äes Fahrzeugs nicht 
beeinträchtigen, bleiben außer Betracht. 

• (5) Eine Generatorzulage darf ferner ge
zahlt we rden an diejenigen Gefolgschafts
mitglieder, die ein Generatorfahrzeug zu 
pflegen und zu w a r t e n haben, ohne das Ce- ^ 
neratorfahrzeug zu führen (Wagenpfleger), ' 
sowie für die Wartung, von ortsgebundenen 
Motoren mit Generatoranlage. Die Genera
torzulage darf jedoch in diesen Fällen einen 
Betrag von RM —.50 täglich -je Gefolg : 

Schaftsmitglied nicht überschreiten.. 

II. S c h l u ß b e s t i m m u n g e n . 

(1) Höhere Generatorzulagen, als dies +n 
Ziffer. I, Absatz 3, bestimmt ist, dürfen nicht 
gewährt werden . Verstöße hiergegen werden 
auf Verlangen des Beauftragten für Arbeits
einsatz und Lohnregelung bes t ra f t . 

(2) Haben Betriebe oder Verwaltungen bis
her höhere Generatorzulagen (z. ß'. 'als Lei-
stungs- oder Schmutzzulagen) gewährt, so 
sind sie unverzüglich auf die zulässige 
Höchstgrenze zurückzuführen. . 

(3) Sonstige Schmutz- oder Leistungszula
gen für die Wartung von Generatoranlagen 
dürfen neben der Generatorzulage nicht ge
währt werden. 

(4) Der Widerruf d ieser eine v>.Ausnahme, 
vom Kriegslohnstop "darstellenden ÀI GENIE I -
nen Ermächtigung zur Zahlung einer Gene
ratorzulage bleibt vorbehalten, sobald die 
technische Entwicklung der Generatoranlagen 
die Gewährung einer Generatorzulage nicht 
mehr rechtfertigt. . . , •• 

(5) Die Anordnung tritt àm T.. Juni 1943 
in Kraft. Sie gilt sowohl für den Bereich der 
privaten Wirtschaft als auch für den öffent-

' liehen Dienst in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains. Zum gleichen Zeitpunkt 
treteji bisher erlassene Bestimmungen ijber 
die Gewährung von Generatorzulagen außer 
Kraft, insbesondere die in der Verordnung 

• zur weiteren Angleichung arbeitsrechtlicher 
Vorschriften in den besetzten Gebieten Kärn-
tens und Krains vom 19. 12. 1941, Anlage 3, 
Abschnitt B, Lohnordnung 10, letzter Ab
satz. (Verordnungs- und Amtsblatt Stück 1 
vom 14. 1. 1943, Seite 19.) 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai 1943. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil-
verwaltung für Arbeitseinsatz und 

Lohnregelung. 
Dr. K o h l h a a s e . 
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60. A n o r d n u n g 
zur Rege lung a rbe i t s rech t l i cher F r a g e n be i 
der H e r a n z i e h u n g von Gefolgschaf t smi tg l ie 
de rn zu Ladea rbe i t en sowie zum Bere i t 
schaf tsdienst für das Be- und En t l aden von 

G ü t e r w a g e n und F a h r z e u g e n . 

,1. 

Heranziehung der Gefolgschaftsmitglieder 
zur Ableistung von Bereitschaftsdienst und 

zu Ladearbeiten. • 

Zur Erfüllung der für das Deutsche Volk 
lebenswichtigen Aufgaben der Wehrmacht 
und der Kriegswirtschaft ist ein schnelles und 
reibungsloses Arbeiten der für den Güter
transpart zur Verfügung stehenden Verkehrs
mittel erforderlich. Alle Gefolgschaftsmit
glieder sind daher verpflichtet, zur Beschleu
nigung des Umlaufs von Güterwagen und 
Fahrzeugen auf Verlangen des Betriebsfüh
rers Be- und Entladearbeiten durchzuführen 
sowie Bereitschaftsdienst für das Be- und 
Entladen 1 zu leisten. • 

II. 
Vergütung des Bereitschaftsdienstes. 

(1) Werden Gefolgschaftsmitglieder von 
ihren Betrieben außerhalb der betrieblichen 
Arbeitszeit zürn Bereitschaftsdienst für das 
Be- und Entladen herangezogen, ohne mit 
Arbeiten beschäftigt zu werden, so erhalten 
sie bei einer Dauer der Dienstleistung von 

. mindestens 'drei Stunden rein Bereitschafts--
geld von RM 1.50. Erfordert die Tätigkeit 
an der Arbeitsstätte (gewöhnliche Arbeitszeit 
und Bereitschaftsdienst) eine zwölf Stunden 
übersteigende ununterbrochene Abwesenheit 
von der Wohnung, so erhöht sich das Bereit
schaftsgeld auf "RM 2.—, bei einer vierund
zwanzig Stunden übersteigenden ununter
brochenen Abwesenheit von der Wohnung 
auf RM 3.—. 

I 
(2) An Sonn- und Feiertagen ist das Be-. 

reitschaftsgeld von RM 1.50 auch bei einer 
Dauer der Dienstleistung von we'niger als 
drei Stunden zu zahlen. Ferner wird ein Zu
schlag von RM —.50 zum Bereitschaftsgeld 
gewährt. 

(3) Das Bereitschaftsgeld ist auch zu zah
len, wenn das Gefolgschaftsmitglied sich le
diglich in der eigenen Wohnung bereit oder 
außerhalb des Betriebes erreichbar zu halten 
hat, sofern die Dauer des Bereitschaftsdien
stes mindestens fünf Stunden beträgt. 

' (4) Bei stärkerer Abnützung der EIGENES» 
Kleidung erhält das Gefolgschaftsmitglied 
eine Kleiderabnützungsentschädigung von 
RM —.50 täglich. Stärkere Abnützung der 
eigenen Kleidung ist nicht anzunehmen, 
wenn .eine Arbeitskleidung zur Verfügung 
gestellt wird, die das Tragen der eigenen 

' Oberkleidung entbehrlich macht. 

(5) Für besondere Auslagen, die dem Ge
folgschaftsmitglied infolge des Bereitschafts
dienstes entstehen (Telefongebühren und 
ähnliches), ist vom Betrieb Ersatz zu leisten. 

(6) Anspruch auf Bereitschaftsgeld besteht 
nicht, wenn an Stelle des Bereitschaftsgeldes 
freie Verpflegung gewährt wird. Der Zu
schlag für Bereitschaftsdienst an Sonn und 
Feiertagen bleibt jedoch unberührt. 

(7) Stehen dem Gefolgschaftsmitglied für 
Ableistung des Bereitschaftsdienstes weiter
gehende Ansprüche auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen, insbesondere nach der Ver
ordnung zur weiteren Angleichung arbeits
rechtlicher Vorschriften in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains vom 19. 12. 
1941 zu, so hat es dabei sein Bewenden. 

III. 

Fahrtkostenerstattung und Wegegeld. 

Für* "zusätzliche Wege, die das Gefolg-
schaftsjnitglied der Ausführung der Be- und 
Entladearbeiten oder zur Ableistung des Be
reitschaftsdienstes zurücklegen muß, sind die 
notwendigen Fahrtkosten zu vergüten. Kann 
der Weg nicht mit öffentlichen Verkehrs
mitteln zurückgelegt werden, so ist für den 
ersten Kilometer keine, für jeden weiteren 
angefangenen Kilometer eine Entschädigung 
von RM —.10 zu zahlen. 

IV. 

Entlohnung der Ladearbeiten. . 

(1) Für das Be- und Entladen ist den Ge
folgschaftsmitgliedern der im Betrieb für 
Ladearbeiten gültige Lohn zu zahlen, gleich
gültig, mit welchen Arbeiten die Gefolg
schaftsmitglieder sonst beschäftigt sind. Fehlt 
ein betrieblicher Lohn, so ist der für Lade
arbeiten ortsübliche Lohn zugrunde zu legen. 
Der Beauftragte für Arbeitseinsatz und Lohn
regelung kann bestimmen, welcher Lohn als 
ortsüblich anzusehen ist. | 

(2) Erfolgt das Be- und Entladen während 
der Arbeitszeit, und ist der dem Gefolg
schaftsmitglied sonst gezahlte regelmäßige 
Arbeitsverdienst höher als der für Lade
arbeiten in Betracht kommende Lohn; so ist 
dem Gefolgschaftsmitglied der regelmäßige 
Arbeitsverdienst zu zahlen. ' 

(3) Bildet die Ladearbeit zugleich Mehr-, 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, so sind 
Zuschläge zu gewähren, soweit sie auf Grund 
der für den Betrieb geltenden Bestimmungen 
für Ladearbeiten in Betracht kommen/ Wird 
für an Sonn- oder Feiertagen geleistete 
Ladearbeiten entsprechende Freizeit :an Wo
chentagen gewährt, so entfällt die Zahlung 
des Zuschlags. 
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V. 

61. , Verlautbarung. 

Der Beauftragte für den Vierjahresplan, 
der- Generalbevollmächtigte für die Regelung 
der Bauwirtschaft.Reichsmiinister Speer, hat 
am 30. April 1943 folgende Anordnung er
lassen: 

A n o r d n u n g 
zur Aendcrung der 31. Anordnung des Gene
ralbevollmächtigten für die Regelung der 
Bauwirtschaft vom 15. 1. 1943, betreffend 

Bauverbot: 

In Abänderung meiner 31. Anordnung 
ordne ich an: 

I. 

§ 2, Ziffer 1 der 31. Anordnung erhält fol
gende Fassung: 

„Ausgenommen vom Bauverbot sind: 

1. lebensnotwendige Unterhaltungs- und In
standsetzungsarbeiten, wenn sie nicht bau
polizeilich (gewerbe-, wasser- oder berg
polizeilich) genehmigungspflichtig sirid, 
die Gesamtbausumme den Betrag von 
RM 500.— nicht übersteigt und die be
nötigten bewirtschafteten Baustoffe zur 
Verfügung stehen." 

II. 

Diese Anordnung tritt am 1. Juni 1943 in 
Kraft. Für alle Unterhaltungs- und Instand
setzungsarbeiten mit einer Gesamtbausumme 
über RM 500..— ist für die Weiterführung 
über den 1. Juni 1943 eine Ausnahmebewilli
gung nach der 31. Anordnung erforderlich. 

K1 a g e n f u r t.^den 20.. Juni 1943. 

Der Chef tler Zivilverwa'tuii£: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, ArnulTplatz l . 
Druck : Job. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. » 

Ausfallende Arbeitszeit. 

Soweit infolge von Bereitschaftsdienst oder 
Ladearbeiten anschließende Arbeitsstunden 
ausfallen müssen, deren .Nachholung im Rah
men der geltenden Arbeitszeitvorschriften 
nicht vorgenommen werden kann, ist für 
diese Stunden der regelmäßige Arbeitsver
dienst zu zahlen. 

VI. 

Fremdvölkische. 

Soweit besondere Vorschriften für Fremd
völkische bestehen, bleiben diese unberührt. 

VII. 

Schlußbestimmung. 

Die Anordnung tritt mit 1. Juni 1943 in 
Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 31. Mai 1943r » 

Der Beauftragte des Chefs der Ziyil-
verwaltung für Arbeitseinsatz und 

J Lohnregelung. 

Dr. K o h l h a a s e . 
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v ^ 2 - . ^ . . . . ^„.„VERORDNUNG-
ÜBER DIE EINFÜHRUNG REICHSRECHTLICHER EISEN
BAHNVORSCHRIFTEN IN DEN BESETZTEN GEBIETEN 

KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund 'der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 

In den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains gelten folgende reichsrechtliche Eisen
bahnvorschriften in der gegenwärtigen Fas
sung: ' 

V 1. Das Gesetz über die Deutsche Reichs
bahn (Reichsbahngesetz vom 4. Juli 1939 — 
Reichsgesetzbl. I, S. 1205 —) unbeschadet 
der gesonderten Regelung des Beamten
rechts, I. ! 

2. die Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über die* Deutsche Reichsbahn vom 
5. Juli 1939 — (RGBl. I, S. 1213), 

3. das Gesetz über Kreuzungen von Eisen
bahnen und Straßen vom 4. Juli 1939 — 

^RGBl. I, S./1211 — unbeschadet von Sonder
regelungen für die durch diesen Krieg zer
störten oder beschädigten Kreuzungsbau
werke, 

. 4, die Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen 
und Straßen v. 5. Juli 1939, RGBl. I, S. 1215, 

„„JS-^die„.zweite. Verordnung-..zur .Durchfüh
rung des Gesetzes über Kreuzungen von 
Eisenbahnen und Straßen vom 30. Aug. 1941, 
5TGBL. I, S. 546, 

6. die'Eisenbahnbau- und Betriebsordnung 
vom 17. Juli 1928, RGBl. II, .S. 541, in der 
Fassung der Verordnung vom 4. 2. 1943, 
RGBl. II, S. 17, 

7. die Eisenbahnsignalordnung vom 28. De
zember 1934, RGBl. 11—1935, S. 67, in der 
Fassung der Verordnung vom ' 18. 3. 1941, 
RGBl. II, S. 77, 

8. die Eisenbahn-Verkehrsordnung vom 
8. September 1938 — RGBl. II, S. 663 —, 

9. die Verordnung zur Bekämpfung von 
Notständen im Verkehr vom 19. September 
1939 — RGBl. I, S. 1851 —, 

10. Verordnung zur Durchführung der 
Verordnung zur Bekämpfung von Notstän
den im Verkehr vom 5. 11. 1940, RGBl. I, 
S. -1473, 

11. die zweite Verordnung zur Durchfüh
rung der Verordnung zur Bekämpfung von 
Notständen im Verkehr (Verordnung über 
die Entladung und Abfuhr von Waren) vom 
30. Dezember 1940, RGBl. I, 1941, S. l6, 

12. die Verordnung gegen die mißbräuch
liche Inanspruchnahme der Eisenbahn vom 
8. April 1940 — RGBl. I, S. 624 —, 
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13. die Wehrmacht-Eisenbahn-Ordnung v.-!* 
17. Dezember 1931 — RGBl. II, S. 565 —, f 

14. die Ve/ordnung über die Durchführung/ 
kriegswichtiger Bauvorhaben der Deutschen' 
Reichsbahn vom 23. April 1940 — RGBl. I, 
5. 731 —, 

15. die Verordnung über die Uebertragung 
der Befugnis des Reichsverkehrsministers 
zur Inbesitznahme von Grundstücken auf die 
bauausführenden Reichsbahndirektionen vom 
6. Mai 1940 — RGBl. I, S. 742 —, 

i 
16. die Anordnung über die Genehmigung , 

und technische Ueberwachung von Lokomo-
tivdamofkesseln vom 26. November 1940 — 
Min.-Bl. -d. Reichswirtsch.-Min., 1941, Nr. 1 —, 

17. die Verordnung zur Einführung neuer 
Bestimmungen über die Befähigung der 
Eisenbahn-Betriebs- und Polizeibeamten (Be
fähigungsvorschriften, abgekürzt BV) vom 
30. Oktober 1930 — RGBl. II, S. 1253 — und 
die durch sie in Kraft gesetzten Befähigungs
vorschriften — RGBl. 1930, II, S. 1254 —, 

18. Gesetz über die Eisenbahnunternehmen 
in den Alpen- und Donau-Reichsgauen und 
im Reichsgau Sudetenland (Eisenbahngesetz) 
vom 30. 4 . 1943, RGBl. II, S. 138. 

§ 2. 
Soweit die bestehenden baulichen Anlagen 

und die vorhandenen Fahrzeuge von den Be
stimmungen der Eisenbahn-Bau- und Be
triebsordnung oder der Wehrmacht-Eisen
bahn-Ordnung abweichen, l d i e . Innehaltung 
der 'EišenbahH-Bau- und' Betriebsordnung 
über den Bahnbetrieb nicht gestatten oder 
von den Bestimmungen der Eisenbahn-Signal
ordnung abweichende Signale und Kennzew-
chen erforderlich machen, werden die Ab
weichungen bis auf weiteres als Ausnahme 
zugelassen. Soweit im übrigen die angeführ
ten Vorschriften nicht unmittelbar angewen
det werden können, gelten sie sinngemäß. 

§ • 3 . 

Die Eisenbahn-Verkehrsordnung gilt mit 
der Maßgabe, daß die §§ 7 (1), 95 (9) und 
(10) und 98 (3) und (4) der früheren öster
reichischen Eisenbahn-Verkehrsordnung — 
BGBl. 129/1928—, die bis auf weiteres in den 
Alpen- und Donau-Reichsgauen in Kraft blei
ben, auch in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains anzuwenden sind. 

§ 4 . 

Soweit das in Kraft tretende Recht auf 
Vorschriften verweist, die in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains nicht gelten, 
ist die in Bezug genommene Vorschrift des 
Deutschen Rechts sinngemäß anzuwenden. 

§ 5 . 
Recrits- und Verwaltungsvorschriften, die 

für das Deutsche Reich zur Ergänzung, Aen

derung und Durchführung der im § 1 bezeich
neten Bestimmungen bisher erlassen worden 
sind oder künftig ergehen, sind auch in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains an
zuwenden, soweit nicht im Einzelfall etwas 
anderes bestimmt wird. 

K l a g e n f u r t , den 17. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

6 3 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE EINFÜHRUNG DES DEUTSCHEN POST- UND 
FERNMELDERECHTS IN DEN BESETZTEN GEBIETEN 

KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
Ordne ich an: ' 

§ 1. 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

NKrains wird das im Reichsgau Kärnten gel
tende deutsche Post- und Fernmelderecht in 
Kraft gesetzt. Aenderungen und Ergänzun
gen des deutschen Post- und Fernmelderechts 
gelten künftig auch in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krains. 

Im Postdienst der besetzten Gebiete' Kärn
tens und Krains mit dem Auslande gelten die : 

selben Gebühren"" und ' Bcnutziingsbediiigun-
gen wie im Postdienst des Reiches (Reichgau 
Kärnten) mit dem Auslande, 

§ 3-

Vorschriften, die durch diese Verordnung' 
eingeführt und nicht unmittelbar angewendet 
werden können, sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 4 . 

Soweit die durch diese Verordnung einge
führten Vorschriften auf reichs- oder landes
rechtliche Vorschriften verweisen, .die in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains nicht 
gelten, sind die im Reichsgau Kärnten geltea-
ten Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

§ 5. 
Diese Verordnung tri t t rückwirkend mit 

1. Juli 1943 I n Kraft. Frühere Vorschriften, 
insbesondere die der vormaligen jugoslawi
schen Verwaltung, treten mit dem gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 17. Juli 1943. 
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6 4 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE REGELUNG DES HEBAMMENWESENS JN 
DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains wird das Hebammenwesen sinngemäß 
nach den im Reichsgau Kärnten geltenden 
Bestimmungen, insbesondere dem Hebam
mengesetze vom 21. Dez. 1938, RGBl. I, 
S. 1893, mit folgender Maßgabe geregelt: 

Die für die Erfüllung der Gewährleistung 
(§§ 10,14 und 24 des Hebammengesetzes) er.-
forderlithen Mittel werden vom Chef der 
Zivilverwaltung beigestellt. 

Die Anerkennung als. Hebamme und die 
Niederlassungserlaubnis für eine Hebamme 
können jederzeit ohne Angabe von Gründen 
vom Chef der Zivilverwaltung zurückgenom
men werden". 

§ 2. 
Aenderungen und Ergänzungen der im 

Reichsgau Kärnten für das Hebammenwesen 
geltenden Rechtsvorschriften sowie die zu ' 
ihrer Durchführung erlassenen Verwaltungs* 
Vorschrif ten treten mit de|m gleichen Tage 
auch in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains in Kraft,* mit dem sie s im Reichsgau 
Kärnten wirksam, werden, soferne nichts an
deres, .ausdrücklich bestimmt wird. 

§ 3 . 
Können Vorschriften, die durch diese Ver

ordnung in .den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains eingeführt werden, nicht unmit
telbar angewendet werden, so sind sie sinn
gemäß anzuwenden. Sind zur Handhabung 
der eingeführten Rechtsvorschriften Behör
den oder ' andere öffentliche Einrichtungen 
berufen, die in den besetzten Gebieten Kärn
tens und Krains nicht vorhanden sind, so 
nimmt diese Befugnis der Chef der Zivilver
waltung oder die von ihm beauftragte Stelle 
wahr. \ 

§ 4. 
Soweit Vorschriften, die durch diese Ver

ordnung eingeführt werden, auf reichsrecht
liche Bestimmungen verweisen, die in den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains. 
noch nicht gelten, so treten die an . ihrer 
Stelle in diesen Gebieten geltenden Vor
schriften. Besteht hiefür keine Regelung, so 
sind die angezogenen reichsrechtlichen Be
stimmungen sinngemäß anzuwenden. 

§ 5. 
Diese Verordnung tri t t rückwirkend mit 

1. Juli 1943 in Kraft. 

K L A G E N F U R T , den 17. Juli 1943. 

65. Verordnung 
zur Durchführung der Anordnung des Vier
jahresplanes über die Erfassung von Nicht
eisenmetallen in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: v

 v . 

1. Die in Glocken aus Bronze und Ge
bäudeteilen aus Kupfer enthaltenen Metall
mengen sind zu - erfassen und unverzüglich 
der deutschen Rüstungsreserve dienstbar zu 
machen. 

2. Die Glocken aus Bronze sind anzumel
den und abzuliefern. Gebäudeteile aus Kup
fer sind zunächst nur anzumelden. Die Fest
setzung des Zeitpunktes der Ablieferung 
bleibt vorbehalten. Ueber die anzumeldenden 
Gegenstände darf ohne besondere Anwei
sung nicht verfügt werden. 

3. Ausbau und Abtransport der Glocken 
erfolgen auf Kosten des. Reichs., Die Gewäh
rung von Ersatzmetalr und eine angemessene 
Entschädigung des Wertes der Glocken nach 
Kriegsende wird zugesichert. Die Ersatzbe
schaffung und Kostenerstattung für auszu
bauende Gebäudeteile aus Kupfer wird von 
Fall zu Fall geregelt. 

4. Der Chef der Zivilverwaltüng trifft die 
zur Durchführung dieser Anordnung erfor
derlichen Bestimmungen. Er kann Ausnah
men"; von : der Ablieferungspflicht'-zulassen., 

K l a g e n f u r t , den 14. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

66. Durchführungsbestimmungen 
zur Verordnung über die Erfassung von 

Nichteisenmetallen. 

Zur Durchführung der Verordnung vom 
14. Juli 1943, betreffend die Erfassung von 
Nichteisenmetallen, bestimme ich: 

Die in den besetztes Gebieten Kärntens 
und Krains vorhandenen Glocken aus Bronze 
jeder Art und Zweckbestimmung fauch un
benutzte oder zum Verkauf, bzw. zur Liefe
rung bestimmte Glocken) sind zu melden, 
zur Verfügung der Reichsstelle für Metalle 
zu halten und nach deren Weisungen abzu
liefern. 

§ 2. 

Von der im § 1 getroffenen Regelung sind 
bis auf weiteres ausgenommen: 

a) Glocken, deren Stückgewicht weniger als; 
10 kg beträgt, ' ' R A I N E R . 

DER Chef der Zivilverwaltung: 
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b) Glocken FÜR Signalzwecke, die sich im 
Schienenfahrzeugverkehr befinden und 
Glocken zum Alarm bei Bränden und 
sonstigen Katastrophen, wenn vom Land
rat aus sicherheitspolizeUichen Gründen 
die Unentbehrlichkeit bescheinigt wird, 

c) schadhafte oder sonst nicht mehr zur Be
nutzung geeignete odet bestimmte Glok-
ken, die als Abfallmaterial (Altjmetall) 
sich bereits zum Zwecke der Metallverwer
tung bei Betrieben des Altmetallhandels 
oder Betrieben der Metallgewinnung be
finden, 

d) Glocken, die wegen ihres Kunst- oder Ge
schichtswertes in öffentlichen Sammlun
gen (Museen) verwahrt werden. 

§ 3. 

• (1) Die ablieferungspflichtigen Glocken 
sind von dem Besitzer anzumelden. Die 
Meldepflicht des Besitzers erstreckt sich 
auch auf diejenigen Glocken, an denen einem 
anderen das Eigentums- oder Verfügungs
recht zusteht. • 

(2) Die Anmeldung hat bei der zuständigen 
Gemeinde mit dem vorgeschriebenen Melde
bogen in drei Gleichstücken zu erfolgen. 
Von den drei Gleichstücken verbleibt eines 
beim Meldepflichtigen, die beiden anderen 
sind an den für die Gemeinde zuständigen 
Landrat bis zum 20. August 1943 weiterzu
leiten,., '. • . ' • ..' . 

(3) Auf Grund der von den Gemeinden 
übersandten Meldungen ist dem Chef der 
Zivilverwaltung vdm Landrat bis zum 30. 8. 
1943 eine zusammenfassende Meldung zu 
erstatten, in der die Stückzahl und das ge
samte Gewicht der Glocken angegeben wird. 

Beim Landrat werden die von den Bürger
meistern eingesandten Meldungen getrennt 
nach Gemeinden aufbewahrt und zur Abgabe 
an jene Stellen bereitgehalten, die die Reichs
stelle für Metalle mit dem Abtransport der 
Glocken beauftragt. 

§ 4 . 
I 

Die •ablieferungspflichtigen Glocken dürfen 
ohne schriftliche Genehmigung ODER Anwei
sung der Reicisjtelle für Metalle nicht in 
ihrer Beschaffenheit verändert oder vom bis
herigen Unterbringungsort entfernt werden. 
Entgegenstehende rechtsgeschäftliche Ver> 
fügungen vsihd nichtig» 

(1) Die ablieferungspflichtigen Glocken 
sind nach den Anweisungen der Reichsstelle 
für Metalle vom Besitzer abzuliefern. Die 
Anweisungen zur Ablieferung können den 
einzelnen Ablieferungspflichtigen durch Son
derbescheid zugestellt oder durch eine An
ordnung der Reichsstelle.veröffentlicht oder 
ortsüblich bekanntgemacht werden. 

(2) Die Durchführung der Ablieferung er
folgt auf Kosten des Reiches durch Beauf
tragte der Reichsstelle. Der Besitzer oder 
Eigentümer oder sonst Verfügungsberech-, 
tigte hat dabei jede erforderliche Hilfelei
stung zu gewähren. 

(3) Der Ablieferer erhält bei Ablieferung 
eine Empfangsbescheinigung über Stückzahl 
und Gewicht der abgelieferten Glocken. Ist 
er nicht selbst Eigentümer der Glocken, so 
hat er die Empfangsbescheinigung demEigen-
tüimer auszuhändigen. Voraussetzung für die 
Gewährung von Ersatzmetall und die Ent
schädigung des Wertes der Glocken ist die 
Vorlage der Empfangsbescheinigung über die 
abgelieferten Glocken. 

§ 6. 

(1) Für Glocken von außergewöhnlichem 
geschichtlichen, künstlerischen oder musika
lischen Wert kann in einer Anlage* zum 
Meldebogen Befreiung von der 'Ablieferung 
beim Chef der Zivilverwaltung beantragt 
werden. Solche Anträge sind mit einer aus
führlichen Beschreibung (allenfalls Lichtbild
aufnahmen oder Zeichnungen, Abklatsche 
usw.) zu belegen und auch sonst beweiskräf
tig zu begründen. 

(2) Die Stellung und auch die etwaige Ge
nehmigung eines Antrages befreit nicht von 
der Meldepflicht nach § 3 oder von der Ver-
fügungsbeschränkung nach. .§..4-.., .< .<> .. 

(3) Ueber die Befreiung von der Abliefe
rung entscheidet der Chef der Zivilverwal
tung. 

§ 7 . 

Jeder Eigentümer, Verwalter, Pächter oder 
Alleinmieter, von privaten oder öffentlichen 
Gebäuden jeder Art hat bis zum 30. August 
1943 dem zuständigen Bürgermeister anzu
zeigen, in welcher Form und in welchen Tei
len des Gebäudes Kupfer zu Bedachungen, 
Abdeckungen, Verkleidungen oder Einfas
sungen, zu Aufsätzen, Verzierungen, Dach
rinnen oder Regenfallrohren verwendet ist. 
Auf das weitere Verfahren findet § 3 ent
sprechende Anwendung. 

Die von der Meldepflicht betroffenen Ge
bäudeteile aus Kupfer unterliegen der Verfü
gungsbeschränkung. 

§ 8. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Anord
nung werden bestraft. 

K i a g e n f u r t , den 14. Juli 1943. 
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6 7 . BEKANNTMACHUNG 
DES GETREIDEWIRTSCHAFTSVERBANDES ALPEN — 

DONAULAND. F 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 
14. Oktober 1941 (Verordnungs- und Amts
blatt des Chefs der Zivilverwaltung jn den 
besetzten Gebieten Kärntens und Krains, 
Stück 25) gebe ich im Einvernehmen mit 
dem Chef der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains folgendes 
bekannt: , 

1. Mit sofortiger Wirksamkeit treten in 
Kraft: 

(1) Verordnung zur Regelung des Getrei
depreises im Wirtschaftsjahr 1943/44 vom 
22. 6. 1943 (erschienen im RNVB1. Nr. 41 
vom 28. 6. 1943), ; 

(2) Anordnung der Hauptvereinigung der 
deutschen Getreide- und Futtermittelwirt
schaft, betreffend Bestimmungen für das. 
Getreidewirtschaftsjahr 1943/44 vom -1. 7. 
1943 (erschienen im RNYBl. Nr. 42 vom 
1. 7. 1943), • 

(3) Beitragsordnung der Hauptvereini
gung der deutschen Getreide- und! Futter
mittelwirtschaft für das Rechnungsjahr 1943 
vom 30. 6. 1943 (erschienen im RNVBL Nr. 42 
vom 1. 7. 1943), 

(4) Bekanntmachung der Reichsstelle für 
Getreide* Futtermittel- und' sonstige land
wirtschaftliche Erzeugnisse — .Geschäftsab
teilung — vom 4. 6. 1943, über die Regelung 
des Absatzes von Inlandsmais für das Ge
treidewirtschaftsjahr 1943/44 (erschienen in 
„Die Landware", Mitteilungsblatt der wirt
schaftlichen Zusammenschlüsse Nr. 96 vom 
8. 6. 1943), 

(5) Bekanntmachung der Reichsstelle.für 
Getreide, Futtermittel- und sonstige land
wirtschaftliche Erzeugnisse — Geschäfts
abteilung — vom 1. 7. 1943, über den Ver
kehr mit inländischer Gerste (erschienen in 
„Die Landware", Mitteilungsblatt der wirt
schaftlichen Zusammenschlüsse Nr. 107 vom 
3. 7. 1943), 

(6) Verordnung zur Aenderung der Ver
ordnung zur Sicherstellung des Brotgetreide
bedarfs vom 22. 6. 1943 (erschienen im 
RNVBl. Nr. 43 vom 5. 7. 1943). 

2. (1) In den besetzten Gebieten von Kärn
ten und Krain gelten folgende Festpreis-
gebiete: 

Roggen: R XX, 
Weizen: W XXI, * 
Hafer H XIV. 

(2) Aenderungen Und Ergänzungen der in 
Absatz 1 genannten An-, bzw. Verordnun

gen gelten auch in den besetzten Gebieten 
Kärntens.und Krains. 

3. (1) An-, bzw._ Verordnungen, die den 
in Absatz 1 genannten An-, bzw. Verord-' 
nungen entgegenstehen, treten außer Kraft. 

(2) Soweit die angeführten Bestimmungen 
nicht unmittelbar angewendet werden kön
nen, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

K l a g e n f ü r t, den 14. Juli 1943. 

Der Vorsitzende 
des Getreidewirtschaftsverbandes 

Alpen- und Donauland 
L ö h r e. h. 

6 8 . ANORDNUNG 
ÜBER DIE ERRICHTUNG VON EINLAßSTELLEN FÜR 
DAS IN DIE BESETZTEN GEBIETE KÄRNTENS UND 

KRAINS EINGEHENDE AUSLÄNDISCHE FLEISCH. 

Auf Grund i meiner Verordnung v. 5.'März* 
1943 (V.- u. A.-Bl. Nr. 17/43, S., 15) ordne 
Seh an: 

Die Einfuhr ausländischen Fleisches in die 
besetzten Gebiete Kärntens und krains ist 
nur über DIE Grenzzollstellen Laas (Sawe), 
St. Veit-Weichseldorf und Feistritz-Wochei
nersee gestattet. 

Untersuchungspflichtige Fleischsendungen, 
die in den besetzten Gebieten verbleiben, 
sind beim Eingang über die Grenzzollstelle 
Laas (Sawe) an die Auslandsfleischbeschau"-
stelle Graz und beim Eingang über die übri
gen Zollstellen an die Auslandsfleischbe
schaustelle Klagenfurt zu überweisen. 

K 1 a g e n f u,r t, den 20. Juli 1943. 

Der Beauftragte des Chefs der Zivil-
verwaltung für das Veterinärwesen: 

Dr. S c h E I C H e r e. h. 

6 9 . BEKANNTMACHUNG 
ÜBER DIE ERNENNUNG DES STILLHALTEKOMMISSARS. 

Der Chef der Zivilverwaltung hat den 
Gauschatzmeister der NSDAP Gust. S t r u t Z 
in Klagenfurt mit Wirkung vom 10. März 
1942 zum Stillhailtekommissar für Vereine, 
Organisationen, Verbände, Stiftungen und 
Fonds in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ernannt. 

K l a g e n f u r t , den 20. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
• Im Auftrage: 

H I E R Z E G G E R . 
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* 0 . VERLAUTBARUNG. 

Im -nachstehenden wird die Bekanntma
chung des Herrn Reichsministefs der Finan
zen vom 9. Juli 1943 samt Anlage verlaut-
bart : 

BEKANNTMACHUNG. 

ENTSCHÄDIGUNG DER DEUTSCHEN EIGENTÜMER 
VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN DES EHEMALIGEN 

POLNISCHEN STAATES. 

Der polnische Staat hat aufgehört zu be
stehen. Er ist dadurch auch als Schuldner der 
von ihm ausgegebenen Schuldverschreibun
gen weggefallen. Das Deutsche Reich und 
das Generalgouvernement sind nicht seine 
Rechtsnachfolger. 

Die Reichsregierung hat sich aber ent
schlossen, zur Vermeidung unbilliger Härten 
ohne. jede. Anerkennung eines Rechtsan
spruchs den Eigentümern polnischer Staats
schuldverschreibungen, die deutsche Staats
angehörige ode r . ihnen gleichgestellte Per
sonen sind, eine angemessene Entschädigung 
zu gewähren. ' 

Soweit sich Schuldverschreibungen des 
ehem. polnischen Staates im Besitz von Devi
seninländern befinden, die nicht deutsche 
Staatsangehörige oder ihnen gleichgestellte 
Personen und auch nicht Schutzangehörige 
sind, bleibt die Regelung einer Entschädi
gung vorbehalten. . 

Ich bestimme'-dazuudas-,Folgende» ... 

I. P e r s o n e n k r e i s . 

Eigentümer von Schuldverschreibungen, 
des ehemaligen polnischen Staates erhalten 
eine Entschädigung, werin sie deutsche 
Staatsangehörige deutscher Volkszugehörig
keit sind. Die folgenden Personen werden 
dabei den deutschen Staatsangehörigen deut
scher Volkszugehörigkeit' gleichgestellt: 
a) Deutsche Staatsangehörige a u f W . i d e r - ^ 

r u f im Sinne des § 5 der. Verordnung 
vom 4. März 1941 — RGBl. I, S. 118 »— 
in der Fassung der Verordnung v. 31. JäfT-
ner 1942 — RGBl. I, S. 51 — (Angehörige 

: der Abteilung, 3 der Deutschen VolksJiste 
in den eingegliederten Ostgebieten), im ' 
Sinne des § 2 der Verordnung v. 23. Sep
tember 1941 — RGBl. I, S. 584 — (Eupen, 

' Malmedy und Moresnet), im Sinne des 
§ 2 der Verordnung vom 14. Oktober 
1941 — RGBl. I-, S. 648 — (Untersteier
mark, Kärnten und Krain), im Sinne des 
§ 3 der Verordnung vom.23. August 1942, 
RGB,1. I, S." 533 <— (Elsaß, Lothringen und 
Luxemburg) . und im Sinne des § 2 der 
Verordnung vom 19. Mai 1943 — RGBl. I, 
S. 321 — (Angehörige der 4Abteilung 3 der 

' " Deutschen Volksliste der Ukraine), 
b) Angehörige des Protektorats Böhmen und 

Mähren, 

c) Gemeinden und Gemeirideverbände, 

d) andere juristische Personen des öffent
lichen Rechts, soweit . ihre Forderungen 
nicht auf Grund der Verordnung über die 
Abwicklung der Forderungen und Schul
den polnischer Vermögen (Schuldenab
wicklungsverordnung vom 15. Aug. 1941 

. — RGBl. I, S. 516) erloschen sind, 

e) juristische Personen des privaten Rechts, 
Gesellschaften und andere Personenver
einigungen, wenn die Mehrheit der An
teile oder Beteiligungen am 1. September 
1939 Personen gehörte, die deutsche 
Staatsangehörige deutscher Volkszuge
hörigkeit oder nach den Buchstaben a) 
bis d) den deutschen Staatsangehörigen 
deutscher Volkszugehörigkeit gleichge
stellt sind. Weitere Voraussetzung isti 
daß die satzungsmäßige Verwaltung am 
1. September 1939 von Personen, auf die 
die angegebenen Merkmale zutreffen, 
maßgebend beeinflußt war. 

Voraussetzung für die Gleichstellung der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
die in den Buch|faben c) und d) bezeichnet 
sind; mit deutscnen Staatsangehörigen deut
scher Volkszugehörigkeit ist es, daß diese 
juristischen Personen ihren Sitz im'Deutschen 
Reich (einschließlich des Protektorats Böh
men und Mähren), im Elsaß, in Lothringen, 
in Luxemburg, in der Untersteiermark, in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krains 
oder im Bezirk Bialystok"h*aben. — 

Deutsche Staatsangehörige und iihnen 
gleichgestellte Personen, die am 1.. Septem
ber 1939 ihren Wohnsitz (Sitz) im jetzigen 
Gebiet des Generalgouvernements hatten, 
fallen nicht unter diese Bekanntmachung. 
Ihre Entschädigung bleibt der Regierung des 
Generalgouvernements vorbehalten. 

Juden (§ 5 der Ersten Verordnung zum 
Reithsbürgergesetz v. 14. 11. 1935 —RGBl. I, 
S., 1333 —) und Zigeuner erhalten keine Ent
schädigung. , 

II. V o r a u s s e t z u n g d e r E n t 
s c h ä d i g u n g . 

Die Entschädigung wird nur gewährt, wenn 
sich die Schuldverschreibungen des ehemal. 
polnischen Staates nachweislich schon am 
1. September 1939 im Besitz der Personen 
befanden, die Abschnitt I gemäß für eine 
Entschädigung in Betracht kommen. Hat das 
Eigentum an den Schuldverschreibungen in 
der Zeit 'nach dem 1. September 1939 ge
wechselt, so wird eine Entschädigung nur 
gewährt, wenn der gegenwärtige Eigentü
mer und alle Rechtsvfcrgänger bis zu demje
nigen, der am 1. September 1939 Eigentümer 
der Schuldverschreibungen war, zu den Per
sonen gehören; die Abschnitt I gemäß für 
eine Entschädigung in Betracht kommen. 
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III. E n t s c h ä d i g u n g . 

Eine Entschädigung wird RLUR für die 
Schuldverschreibungen des ehemaligen pol
nischen Staates gewährt, die in der Anlage 
zu dieser Bekanntmachung bezeichnet sind. 
Die Höhe der Entschädigung ist aus dieser 
Anlage ersichtlich. Die dort vorgesehene Ent
schädigung erhöht sich zur Abgeltung der 
Zinsen für die Zeit nach dem 1. September 
1939 vum 12 v. H 

Die Entschädigung wird durch Hingabe 
von 3*4)% Schatzanweisungen des Deutschen 
Reichs von 1943, Folge II, mit Zinsenlauf ab 
16. Oktober 1943 gewährt. Die Reichsschatz
anweisungen werden dabei zum Nennbetrag 
angerechnet. 

Der geringste Nennbetrag der auszuge
benden Reichsschatzanweisungen ist 100 RM/ 
Ist die Entschädigung für einen Gläubiger' 
Weiner als 100 RM oder verbleibt bei einem 
Gläubiger nach Ausgabe der Reichsschatzan
weisungen eine Spitze von weniger als 100 
Reichsmark, so wird der Gläubiger insoweit 
in bar abgefunden. 

Den Erwerbern der Reichsschatzanweisun
gen wiird empfohlen, die Sammelverwahrung 
oder die Eintragung in das Reichsschuldbuch 
s ta t t der Aushändigung von Stqcken zu be
antragen« 

IV. V e r f a h r e n . 

Die Schuldverschreibungen, die in der An
lage zu dieser Bekanntmachung bezeichnet 
sind, sind in .der.Zeit vom 15. August 1943 
bis 15. November 1943 durch Vermittlung 
eines Kreditinstituts bei der Deutschen 
Rejchsbank, Zeichnungsabt., in Berlin C 111, 
unter Verwendung von Formblättern einzu
reichen. Die Formblätter sind bei den Kredit
instituten erhältlich. 

Soweit die Schuldverschreibungen solchen 
unter Ziffer I genannten Personen oder Per
sonenvereinigungen gehören, die ihren 
Wohnsitz. (Sitz) oder dauernden Aufenthalt 
im Gebiet des Protektorats Böhmen und Mäh
ren haben; sind sie in der Zeit vom 15. August 
1943 bis 15. November 1943 durch ^Vermitt
lung eines Kreditinstituts bei der National
bank für Böhmen und Mähren (an den Schal
tern der Prager Verrechnungsbank, Prag I, 
Zeltnergasse 33) unter Verwendung von 
Formblättern einzureichen. Die Formblätter 
sind bei der Prager Verrechnungsbank er
hältlich. 

Die Schuldverschreibungen sind dabei mit 
allen Zinsscheinen, die ab dem 1. September 
1939 fällig geworden sind oder noch fällig 
•werden, und mit etwaigen Emeuerungs- oder 
Prämienscheinen, nach Schuldgattungen und 
Nummern geordnet, einzureichen. Fehlende 
Zinsscheine, die am 1.«September 1939 fällig 
-wurden, werden in Höhe des Nennbetrages 
von der in der Anlage angegebenen Entschä
digung abgesetzt. Dabei wird der auf Zloty 
lautende Nennbetrag der Zinsscheine im Ver

hältnis von 2 zu 1 auf Reichsmark umgerech
net. Bei den unter L, III und VI der Anlage 
aufgeführten Anleihen ist ein Abzug für 
einen etwa fehlenden Zinsschein mit der Fäl
ligkeit vom 1. September 1939 n i c h t vor
zunehmen. 

Der Eigentümer hat dem vermittelnden 
Kreditinstitut auf Verlangen nachzuweisen, 
daß die Schuldverschreibungen schon am 
1. September 1939 ihm gehörten. Hat das 
Eigentum an den Schuldverschreibungen in 
der Zeit nach dem 1. September 1939 ge
wechselt, so hat der gegenwärtige Eigen
tümer nachzuweisen, daß er selbst und .alle 
seine Rechtsvorgänger bis zu, demjenigen, 
der am 1. September 1939 Eigentümer der 
Schuldverschreibungen war, zu den Personen 
gehören, die Abschnitt I gemäß für eine Ent
schädigung in Betracht kommen. Die Zuge
hörigkeit ' zu den entschädigungsberechtigten 
Personen (Abschnitt I) kann z. B. durch Vor
lage eines Reisepasses, Staatsangehörigkeits
ausweises, einer Kennkarte oder eines Aus
weises der Deutschen Volksliste und — bei 
juristischen Personen des privaten Rechts — 
durch eine Bescheinigung der zuständigen 
Gauwirtschaftskammer (Wirtschaftskammer) 
geführt werden. Im Elsaß, in Lothringen, in 
Luxemburg, in der Untersteiermark und in 
den besetzten Gebieten Kärntens und Krams 
kann der Nachweis auch durch Bescheinigun
gen erbracht werden, die nach Maßgabe der 
von den Chefs der Zivilverwaltungen dieser 
Gebiete erlassenen oder zu erlassenden Be

kanntmachungen ausgestellt' werden. ; 

Können Schuldverschreibungen des ehema
ligen polnischen Staates, die in der Anlege 
zu dieser Bekanntmachung bezeichnet sind, 
von dem Eigentümer nicht eingereicht wer
den, weil sie infolge der Kriegsereignisse ver
nichtet oder .verschleppt worden sind, so 
kann im Einzelfall eine Entschädigung ge- , 
währt werden, wenn der Antragsteller glaub
haft macht, daß er (sein Rechtsvorgänger) 
am 1. September 1939 Eigentümer dieser 
Schuldverschreibungen gewesen ist. Der An
tragsteller muß außerdem die Vernichtung 
(Verschleppung) der Schuldverschreibungen 
glaubhaft machen. 

V. S t e u e r - u n d G e b ü h r e n f r e i h e i t . 

Börsenumsatzsteuer (im Protektorat Böh
men und Mähren: Effektenumsatzsteuer) ist 
für die Einreichung der Schuldverschreibun
gen des ehemaligen polnischen Staates und 
für die Ausgabe der Reichsschatzanweisun-
«gen nicht zu entrichten. 

Die I£inreichung der Schuldverschreibun
gen des "ehemaligen polnischeri Staates. tmd 
die Ausgabe der Reichsschatzanweisungen 
sind für .die Gläubiger gebührenfrei. 

" Berlin, 9. Juli 1943. 

Der' Reichsminister der Finanzen: 

. Graf Schwerin von Krosigk. 
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Anlage 

Lfd. 
Nr. 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN DES EHEMALIGEN POLNISCHEN STAATES. 

Bezeichnung der Anleihe Entschädigung 

1 
2 
3 
4 

I. A u f p o l n i s c h e M a r k l a u t e n d e A n l e i h e n 

4% Staats-Prämien-Anleihe von 1920 
5% kurzfristige staatliche Innenanleihe von 1920 
5 % langfristige staatliche Innenanleihe von 1920 
5% polnische Staatslose von 1920 

RM 3.— . 
für 4000 
poln.. Mark 

II. A u f Z l o t y l a u t e n d e . A n l e i h e n 

a) N a t i o n a l a n l e i h e n 

5 6% Staatsanleihe von 1933 
6 6% Innere Anleihe ( = Nationalanleihe = Volksanleihe) von, 1934 
7 ' 6% Staatsanleihe von 1935 
8 3 % Innere Anleihe ( = Volksanleihe) von 1935 
9 4 1 / 2 7 0 Staatliche Innenanleihe von 1937 

10 6% Polnische Staatsanleihe von 1937 
11 6% Staatsanleihe von 1939 

12 4% Coldrente des Staates yon 1936, Serie I 
13 4 % Goldrente des Staates von 1937, Serie II 
14 4fo Goldrente des Staates von 1938, Serie III 

15 8% Staatliche Renten-Anleihe von 1922, 

RM 30.— 
für 100 Zloty 

RM 40.— 
für 100 Zloty 

RM 50.— 
für 100 Zloty 

16 

17 
18 
19 

b) G r u n d r e n t e n , B o d e n r e n t e n 

3 % Staatliche Grundrente (Bodenrente) von 1936, Serie II 

3 % Staatliche Grundrente (Bodenrente) vonT932, Serie I 
3 % Staatliche Bodenrente von 1933 
3 % Staatliche Bodenrente von 1939 

20 5% Staatliche Bodenrente von 1927, Serie I 

21 5 Y 2 % Staatliche Bodenbankrente 

RM 20.— '-
für 100 Zloty 

RM 25.— 
für 100 Zloty 

RM 30-.— 
für 100 Zloty 

RM' 40.— 
für 100 Zloty 

c) I n v e s t i t i o n s a n l e i h e n , B a u a n l e i h e n 

22 4fc Prämien-Investitionsanleihe von i 928 
23 3 % Prämien-Bauahleihe von 1930, Serie I 
24 51 /2% Bauahleihe von 1934, Serie II 
25 6% Inyestitionsanleihe yon 1935 
26 41/2,% Investitiqnsanleihe von 1937 * 

27 3 % Prämien-Investitionsanleihe von 1935, Serie I 
27a desgl., Einzelstücke 
28 3 % Prämien-Investitionsanleihe yon 1935, Serie II 
28a desgl., Einzelstücke 
29 3 % Investitioosanleihe von 1937 
30 5 % Prämien-Investitionsanleihe von 1939 
31 Bons vom Investitionsfonds vom 1. 12. 1933 

RM 30.— 
für 100 Zloty 

RM 35.— 
für 100 Zloty 
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* 

Lfd. Bezeichnung der Anleihe 
Nr. 

d) K o n v e r s i o n s - 7 u n d K o n s o l i d i e r u j i g s a n l e i h e n 

32 5% Staats-Konversionsanleihe von 1924 
33 4Vó,%' Konsolidierungsanleihe des polnischen Staates 
34 4% Konsolidierungsanleihe von 1926 
35 6% Konversionsanleihe von 1928 
36 6% Konversionsanleihe von 1934 
37 6% Konversionsanleihe von 1935 
38 4%. Konsok'dierungsanleihe von 1936 
39 4%. Konsolidierungsanleihe von 1937 

.Entschädigung 

RM 3 0 , -
f ü r 100 Zloty 

e) E i s e n b a h n a n l e i h e n u n d E i s e n b a h n - K*o n v e r s i o n s 
a n 1 e i h e n 

40 107C .Eisenbahnanleihe von 1924 , 
41 4%. Eisenbahnkonversionsanleihe von 1933 . 
41a \fc Lodzer Fabrikseisenbahn, III. Emission, von 190J 

I 

42 5 % Eisenbahn-Konversionsanleihe von 1926 

43 7% Eisenbahnanleihe von 1930 x 

Ì RM 20.— 
für 100 Zloty 

RM 30.— 
für 100 Zloty 

RM 40.— 
für 100 Zloty 

44 

44a 

^ f) S c h a t z s c h e i n e 

6%, 7% und 8% Schatzscheine aus d*en Jahren 1923—1927, Serie 
IA—XV, Laufzeit 3, 6, 9 oder 12 Monate 

3 % Schatzscheine von 1938 
44b 5% Schatzscheine 

RM 45.— 
für 100 Zloty 

g) L u f t s c h u t z a n l e i h e v o n 1 9 3 9 1 

45 3 % Bons 
45a 4%, Obligationen 
45b 5%: Obligationen 
45c 6% Obligationen 

RM 45.— . 
für 100 Zloty 

I I I . A u f VM a r k u n d a u f f r a n z . F r a n k e n l a u t e n d e 
E i s e n b a h n a n l e i h e n 

( p o l n i s c h e r A n t e i l ) 

46 4% Russische Südwestbahn-Prior, von 1885 

W a r s c h a u - W i e n e r E i s e n b a h n g e s e l l s c h a f t 

47 3% Obligationen, Serie I, von 1860 

48 4%, Obligationen, Serie II-+-VI, von 1890 ' 
49 4% Obligationen, Serie VII, von 1890 
50 4% Obligationen, Serie VIII, von 1894 
51 , 4% Obligationen, Serie IX, von 1894 
52 4% Obligationen, Serie X, von 1901 
53 4%. Obligationen, Serie XI, von 1901 

I w a n g o r o d - D o m b r o w o - E i s ' e n - b a h n g e S e i l s c h a f t 

54 4y2.% Anleihe von 1881/82 
55 4y a %, Anleihe von 1887/88 

RM 1.50 
für 100 Mark 

RM —.50 
für lOOffrcs. 

RM 10.— 
für 100 Mark 

1 RM 10.— 
j für 100 Mark 

1 Behördliche Bescheinigungen über die Zeichnung (Stücke sind nicht ausgegeben). » 
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Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der Anleihe Entschädigung 

* IV. A u f P f u n d - S t e r l i n g - l a u t e n d e A n l e i h e n / 

56 7c/r ( i y 2 % ) Stabilisierungsanleihe vo,n 1927 

V. A u f U S A - D o l l a r l a u t e n d e A n l e i h e n 

57 3 % Staatsschatzscheine von 1937 — Funding-Bonds (fällig 1956) 
57a desgl. Teilgutscheine 

58 4Vs%. Poland-Bonds Ext.-Loan 1. 4. }958 

59 4 1 4 % . Rep. of Poland Zloty-Bonds 2. 1. 1958 

60 . 6% {4V2%) Dollaranleihe von 1920 

61 7%. (4y 2 %) Stabilisierungsanleihe von 1927 
62 6% Dollaranleihe von 1929 

' » * ' • : • 

63 87C ( 4y a %) Auslands-Dollaranleihe von 1925 (Dilloh-Anleihe) 

64 5% Prämien-Dolfaranleihe von 1926, Serie II 

65 4% Prämien-Dollaranleihe von 1931, Serie III 

RM 390.— 
für 100 Pfund 

. Sterling 

RM 50.— 
für 100 Dollar 
RM 55.— 
für 100 Dollar 
RM 70.— 
für 100 Dollar 

RM 80 . -T-

für 100 Dollar 

RM 85.— 
für 100 Dollar 

RM 100.— 
für 100 pol lar 

VI. P o l n i s c h e r A n t e i l a n e h e m a l i g e n ö s t e r r e i c h i s c h e n 
A n l e i h e n 

66 4% Oesterr. Goldrente (polnisch abgestempelt) 

67 4y 2,% Oesterr. steuerfreie amort. Staatsschatzanweisungen von 
1914 (polnisch abgestempelt) 

68 4y2% Oesterr. amort. Staatsanleihe für Eisenbahnzwecke vom 
Jahre 1913 2 

(polnischer Schuldanteil 22,969%, d. i. Zinsschein Nr. 129) 1 

RM 20.— 
für 100 Gold
gulden 
RM 10.— 
für 100 Kronen 

RM 1.— 
für 100, Mark 

E r z h e r z o g - A l b r e c h t - B a h n 2 

69 5%, Schuldverschreibungen von 1872 
70 4% Schuldverschreibungen von 1890 
71 4% Schuldverschreibungen von 1893/4 

72 5% Schuldverschreibungen von 1877 

RM 3.— 
für 50 Gulden 
oder 
}00 Kronen ' 
RM 10.— 
für 100 Mark 

73 
74 

G a l i z i s c h e C a r l - L u d w i g r B a h n 2 

47,5 Prioritätsobligationen von 1890 
4%> Staatsschuldverschreibungen von 1902 

L e m b e r g - C z e r n o w i t z - J a s s y - E i s e n b a h n 2 

(polnischer Schuldarfteil 6^,906%, rL/i'. Žmsschein Nr. 80) 

75 . 4 % Prioritätsobligationen von 1894, III. Emission 

RM 3.— 
für 50 Gulden 
oder 
100 Kronen^ 

.RM 2.— . 
für 100 Kronen 

* Stücke, oder Bescheinigungen der ehemaligen. Staatszentralkasse in Wjen. 
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Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der Anleihe Entschädigung 

76 
76a 
77 
77a 
78 
78a 
79 
79A 
80 
80a 
8 1 
81a 
82 
82a 
83 
83a 
84 
84a 

85 
85a 
86 
86a 

•87 .« 
87a 
88 
88a 
89 
89a 
90 
90a 

91 

92 

K a i s e r - F e r d i n a n d - N o r d b a h n 2 

(polnischer Schuldanteil rund '23%) 

5% Prioritätsobligationen v. 1. 11. 1872 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
5 % Prioritätsobligationen v. 1. 1. 1871 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4% Prioritätsobligationen v. 1. 3. 1886 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4%H Prioritätsobligationen v. 1. 1. 1887* 
desgt tschechoslov. Zertifikate 
4% Prioritätsobligajionen v. 1. 1. 1887, garant. 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4]% Prioritätsobligationen v. 1. 12. 1888 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4% Prioritätsobligationen v. 1. 7. 1891 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4% Prioritätsobligationen v. 28. 2. 1898 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
4>%. Prioritätsobligationen v. 1. 8. 1904 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 

l 
U n g a r i s c h - g a l i z i s c h e E i s e n b a h n 3 

(polnischer Anteil 65,1105%) 

5 % Prioritätsobligationen v. 1870, I. Emission 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
5 % Prioritätsiobligationen v. 1878^ II. Emission 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 

"4%* ; Prioritätsobligationen-v. 1887, 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
3 y 2 % Prioritätsobligationen, I. Emission, konvert. 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
3V£% Prioritätsobligationen, II. Emission, konvert. 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 
3 y 2 % Prioritätsobligationen von 1903 
desgl. tschechoslov. Zertifikate 

RM —.70 
für 50 Gulden 
oder . 
100 Kronen 

RM 2.— 
für 50 Guldèn 
oder 
100 Kronen 

93 

94 

4% Galizische 
(4% Galizische 

%•• Galizische 
v 4% Galizische 
4% Galizische 
(4% Galizische 
4% Galizische 
(4% Galizische 

Landesanleihe von 1893 
stfr. Grundentiastungsschuld von 1893) 

Landesanleihe von 1907 
stfr. 'Grundentlastungsschuld Von 1907) 

Landesanleihe von 1908 
stfr. (grundentiastungsschuld von 1908) 

Landesanleihe von 1913 
stfr. Grundentlastungsschuld von 1913) 

95 4y^% Galizische Landesanleihe von 1914 

RM 3.— , 
für 100 Kronen 

RM 7,50 
für 100 Kronen 

2 Stücke oder Bescheinigungen der ehemaligen Staatszentralkasse in Wien. 

Gemäß Absatz 4 des Abschnittes IV der 
Bekanntmachung kann der Nachweis der Zu
gehörigkeit zu den entschädigungsberech
tigten Personen auch durch Vorlage" der 
Mitgliedskarte des Kärntner Volksbundes ge
führt werden. >v •. , 

K l a g e n f u r t , den 22. Jul i 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

Im Auftrage: 

H i e r z e g g e r . 
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7 1 . Ankündigung. 

Für die Nationalpolitische Erziehungsan
stalt St. Veit wird mit Beginn des neuen 
Schuljahres- ein Aufbauzug (entsprechend 
der 3. Klasse der Deutschen Oberschule, je
doch ohne Voraussetzung der Vorkennt
nisse von Klasse 1 und 2 der Oberschule) zu
sammengestellt. Aufgenommen werden Jun
gen *us dem abgelaufenen 6. Schuljahr, im 
allgemeinen also Zwölfjährige, die jetzt in 
die 7. Klasse Volksschule, bzw. 3. Klasse 
Hauptschule versetzt sind. Die Anwärter 
müssen den besonderen Bedingungen, die* 
für die Aufnahme in eine NPEA vorausge
setzt werden, entsprechen, d. h. sie müssen 
rassisch und charakterlich einwandfrei, gei

stig und körperlich gut veranlagt sein. 
Kriegsbedingte Unterschiede in der schuli
schen Vorbildung werden berücksichtigt. 

Die .Jungmannen des Aufbauzuges werden 
ein Jahr lang an einer ostmärkischen NPEA 
ausgebildet und kommen voraussichtlich im 
Herbst 1944 an die Nationalpolitlische Erzie
hungsanstalt St. Veit. 

Die NPEA St. Veit soll in besonderem 
Maße den deutschen Einsatzkräften Ober-
krains für die . Ausbildung ihrer Söhne zur' 
Verfügung stehen. Anmeldungen von Jun
gen, die den obigen Bedingungen entspre
chen, sind an den Leiter der NPEA St. Veit/ 
Sawe zu richten. * 

Der Leiter der Anstalt. 

\ 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der.Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplau 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse 17. 
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72. Bekanntmachung 
über die Erfassung und Musterung des weib
lichen Geburtsjahrganges 1926 für den Reichs
arbeitsdienst in den besetzten Gebieten 

Kärntens und Krains. 

\ V 
Auf Grund des § 2, Absatz 1 der Verord

nung über die Einführung des Wehrrechtes 
und des' Arbeitsdienstrechtes in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 7. Juli 
1942 (Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 16, 
S. 146) ordne ich im Benehmen mit dem 
Oberkommando der Wehrmacht und dem 
Reichsminister des Innern an: 

In der Zeit vom 1. bis 20. September 1943 
ist der weibliche Geburtsjahrgang 1926 in 
Oberkrain (Kreise Krainburg, Radmannsdorf 
und Stein) zu erfassen. Stichtag ist der 1. Sep
tember 1943. 

Für die Musterung ist die Zeit vom 1. bis 
23. Oktober.1943 vorgesehen. 

K l a g e n f u r t , den 13. August 1943. 

73. Verordnung 
über den Grundstückverkehr in den besetz

ten Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

§ 1. 
Alle Verfügungen und Rechtsgeschäfte 

über unbewegliches Vermögen und dessen 
Zubehör (Kauf, Tausch, Schenkung, Verer
bung, Erwerb im Zwangsversteigerungsver
fahren, Verpfändung, Verpachtung usw.)_be;_ 
dürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung 
durch den örtlich ZUSTÄNDIGEH~Lä'ridfatT 

§ 2. 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verord

nung werden im Verwaltungswege bestraft. 

§ 3. 
Gegen die' Entscheidung des Landrates 

kann binnen zwei Wochen nach Zustellung 
des Bescheides die beim Landrat einzubrin
gende Beschwerde an den Chef der Zivilver
waltung erhoben werden. 

§ 4 . 
Aufgehoben werden 
1. § 4 der Verordnung vom 24. 4. 1941, 

Verordnungs- und Amtsblatt Nr. «2, in der 
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Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



Fassung des § 17 der Verordnung vom 24. 4. 
1942, Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 68, 

2. § 3 der Verordnung vom 19. 10. 1941, 
Verordnungs- und Amtsblatt Nr. 119. 

§ 5 . 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1943 
in Kraft *~ ' 

K l ä g e n f u r t , den 23. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

7 4 . ANORDNUNG 
BETREFFEND DIE ERRICHTUNG DES BAUSTABES 

„LUFTSCHUTZ". 

1. Mit sofortiger Wirkung ordne ich die 
Errichtung eines Baustabes „Luftschutz" für 
die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 
an. 

2. Mit der Leitung des Baustabes „L" be
auftrage ich den Regierungsbaurat Dipl.-Ing. 
S c h a d e r der Abteilung V. 

3. Die Aufgaben des Baustabes „L" sind 
die Planung, Durchführung und . ständige 
Kontrolle aller Baumaßnahmen, die dem 
Schutz der Bevölkerung gegen feindliche 
Luftangriffe dienen. Diese Maßnahmen sind: 

1. der Bau VON öffentlichen Luftschutzräu-
>men, 

2. die Errichtung von Luftschutzräumen durch 
den - Ausbau der Keller in den Wohnhäu
sern, 

3. der Bau von Deckungsgräben, 
4. der Bau von Stollen, 
5. der Bau von Kellerblenden, 
6. die Anlage von Löschwasserteichen. 

4. Die Durchführung dieser -Maßnahmen 
hat im engsten Einvernehmen mit den ört
lich zuständigen Dienststellen der NSDAP, 
den örtlichen Luftschutzleitern- und dem 
Reichsluftschutzbund zu erfolgen. ' 

5. Der Leiter des Baustabes „L" bedient 
sich meiner Behörde, sowie der nachgeord
neten Baubehörden in den Landkreisen und 
Städten. ' . 

6. Der Baustab „L" ist dem Luftschutzgau
einsatzstab eingegliedert und untersteht 
direkt dem Führer des LS-Gau-Einsatzstabes. 

K l a g e n f u r t , den 13. August) 1943. 
t 

75.. BEKANNTMACHUNG 
DES CHEFS DER ZIVILVERWALTUNG BETREFFEND 
NAMENSÄNDERUNG DER GEMEINDE BRESNITZ 

(LANDKREIS RADMANNSDORF). 

Auf Grund des § 10 DGO. wird mit Ent
scheidung vom 29. Juli 1943, ZI. I, Qem. 1584, 
der Name der .Gemeinde Bresnitz im Land
kreis Radmanhsdorf in „S c h e r a u n i t z" 
geändert. 

K 1 a g e n f u R t, den 29. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

7 6 . VERORDNUNG 
ÜBER EINHEITS- UND GRUPPENPREISE IN DEN BE

SETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS. 
\ 

Beim Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition ist ein Arbeitsstab gebildet, der 
Einheits- und Gruppenpreise beschließt. Die 
Einheits- und Gruppenpreise werden durch 
diese Verordnung auch im besetzten Gebiet 
Kärntens und Krains als Lieferpreise in Gel
tung gesetzt. Die Uebernahme des Einheits-, 
bzw. des Gruppenpreises I (niedrigsten Grup
penpreises) bietet dem Unternehmer Vorteile 
hinsfchtlich der Belassung des dabei erzielten 
Gewinns (§ 11). Lieferungen, auch zu höheren 
Gruppenpreisen sind von einer Ruckzahlungs^"*-
pflicht auf Grund von Betriebsergebnisprü
fungen befreit. Unternehmen, die nicht zum 
Einheitspreis oder Gruppenpreis I liefern, 
müssen damit rechnen, daß sie Von den zu
ständigen Stellen bei der Vergebung von 
Aufträgen und der Zuweisung von Hilfsmit
teln (Arbeitskräften, Rohstoffen, Betriebsmit
teln) benachteiligt werden. 

Ich verordne daher auf Grund der mir er
teilten Ermächtigung: 

' § 1. 
Die Einheits- und Gruppenpreise, die der 

Arbeitsstab beim Reichsminister für -Bewaff
nung und Munition beschließt,* gelten auch 
für Unternehmen mit dem Sitz im besetzten 
Gebiet Kärntens und Krains als Lieferpreise 
für alle unmittelbaren und mittelbaren Lie
ferungen an öffentliche Auftraggeber sowie 
für diejenigen Lieferungen, die der Arbeits-

, stab Desonders bezeichnet. 

§ 2. 

(1) Einheits- und Gruppenpreise sind 
Höchstpreise. Sie dürfen unterschritten wer
den. Eine Pflicht sie zu unterschreiten be
steht nur dann, wenn sich die Kosten eines 
Erzeugnisses, für das Einheits- oder Grup
penpreise festgesetzt sind, durch behördliche 
Anordnung (Preissenkung, Lohnsenkung 

i ü e r Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

60 . 



usw.) oder durch Maßnahmen der Wirtschafts
verbände (Senkung der Verbandpreise usw.) 
ermäßigen und der Arbeitsstab anordnet, daß 
diese Ersparnis vom Einheits- öder Gruppen
preis abzusetzen ist. 

(2) Eine Ersparnis, die durch die] Festset
zung von Einheits- und Gruppenpreisen auf 
der Vorstufe eintritt, ist in Form einer Preis
senkung im Ausmaße dieser Ersparnis weiter
zugeben, soweit auf der eigenen Stufe keine 
Einheits- oder Gruppenpreise bestehen. 

§ 3. 

Der Einheits- und Gruppenpreis tritt bei 
laufenden Verträgen für die bei Inkrafttreten 
des Einheits- und Gruppenpreises noch aus
stehenden Lieferungen an die Stelle des ver
einbarten Preises. • 

§ 4. 
Wegen, der Festsetzung eines Einheits

oder Gruppenpreises oder der Senkung eines 
Preises für eine Unterlieferung (§ 13) darf 
ein Auftrag nicht zurückgegeben, die An
nahme eines Antrages nicht verweigert, und 
die Durchführung eines übernommenen Auf
trages nicht verzögert werden. ^ \ 

Dies gilt auch SANN, wenn ein Ausnahme
antrag gernäß § 8 oder § 9 gestellt wird. 

• § 5. 
(1) Sofern mehrere t Gruppenpreise gebil

det sind, entscheidet der Arbeitsstab über die 
Einstufung der Unternehmer..Soweit der Ar
beitsstab die Einstufung nicht selbst vorge
nommen hat," entscheidet der öffentliche 
Auftraggeber, beim Oberkommando der 
Wehrmacht das Wehrwirtschaftsamt, Abtei
lung Vertrags- und Preiswesen, über die Ein
stufung. Der Arbeitsstab kann die Befugnis 
anderen Stellen übertragen. 

(2) Es steht den UNTERNEHMERN frei, zu er
klären, daß sie zu einem niedrigeren Grup
penpreis und dessen Bedingungen liefern 
wollen. 

Sie erhalten dann dessen Vorteile. 
(3) Unternehmen können bei laufenden und 

bei bereits beiderseitig erfüllten Verträgen 
rückwirkend bis zum 1. Jänner 1943 IN den 
Einheits- oder Gruppenpreise I eintreten, 
wenn dieser nicht höher ist als der bisherige 
Preis des Unternehmens. 

§ 6 . 

(1) Wird ein Unternehmer von einem öf
fentlichen Auftraggeber zu einer Fertigung 
veranlaßt, die eine wesentliche Umstellung 
des Betriebes bedingt, oder ein neu errich
tetes Unternehmen mit Aufträgen belegt, so 
können Umstellungs- und Anlaufkosten in 
folgender Weise .abgegolten werden: 

a) Der Arbeitsstab kann Umstellungs- und 
Anlauf kosten allgemein festsetzen; ' der 
Abgellungsbetrag ist ein Bestandteil des 
Einheits- oder .Gruppenpreises. 

b) Der öffentliche Auftraggeber kann Um
stellungs- und Anlaufkosten im Einzelfalle 
neben dem Einheits- oder Gruppenpreis 
abgelten. 

c) Der öffentliche Auftraggeber kann in 
Ausnahmefällen Umstellungs- und Anlauf
kosten durch zeit- oder mengenbegrenzte 
Umstufung des Auftragnehmers , in eine 
höhere JPreisgruppe abgelten, als sie sonst 
den Verhältnissen entspräche. 

d) Der Anlaufantrag kann auch auf Grund 
genauer Kalkulation abgerechnet werden. 

(2) Betriebsmittel, die zu Lasten des öffent
lichen Auftraggebers angeschafft werden, 
können ."in folgender Weise bezahlt werden: 

a) Sie können in einem Betriebsmittelauftrag 
bezahlt werden. 

b) Sofern die Abgeltung durch einen Be
triebsmittelauftrag nicht möglich ist, kann 
der öffentliche Auftraggeber Betr iebsmit
tel durch zeit- oder mengenbegrenzte Um
stufung des Auftragnehmers in eirt^ hö
here Preisgruppe bezahlen, als sie sonst 
den Verhältnissen entspräche. 

(3) Soweit nicht der .Arbeitsstab entschei
det, bestimmt der öffentliche Auftraggeber, 
in welcher Weise Umstellungs- und Anlauf
kosten abgegolten oder Betriebsmittel, die 
zu seinen Lasten angeschafft werden, bezahlt 
werden. 

(4) Ein Unternehmen, dem die Mehrkosten 
vergütet werden, hat nicht die Vorteile des 
Einheitspreises oder Gruppenpreises I, wenn 
nicht die Mehrkosten durch den Arbeitsstab 
allgemein festgesetzt sind. 

§ 7. -

(1) Fertigen Unternehmen bei der Herstel
lung eines Erzeugnisses, für das Einheits
oder Gruppenpreise festgesetzt sind, mit 
reichseigenen Maschinen, Einrichtungen und 
Anlagen oder mit Anlagen, für die zinslose 
Haushaltsdarlehen öder Beihilfen gewährt 
worden sind, so gilt folgendes: 

a) Für reichseigene Maschinen, Einrichtun
gen und Anlagen und für aus Beihilfen 
erstellte aktivierbare Werte sind ver
brauchsbedingte Abschreibungen zu . er
rechnen. 

b) Für zinslose Haushaltsdarlehen, für den 
Vermögenswert der reichseigenen Ma
schinen usw. und für aus Beihilfen er-, 
stellte aktivierbare Werte sind angemes
sene Zinsen zu ermitteln. 
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•) Soweit in Verträgen vorgesehen ist, dali 
im Falle der Verwendung solcher Maschi
nen und Anlagen für Aufträge Dritter 
eine angemessene Vergütung zu bezahlen 
ist, ist deren Hphe für' die Errechnung 
der ZinSen und Abschreibungen maßge
bend. 

(2) Den Beihilfen werden Sonderabschrei-
'bungen aus Mehrerlösen und vereinbarungs
gemäß in Lieferpreisen vergütefe Sonderab-
schreiburigen gleichgestellt. 

(3) Die ermittelten Beträge sind jeweils der 
Stelle zu überweisen-, die von dem öffentli
chen Auftraggeber »benannt wird, der die 
Finanzierung übernommen hat. 

§ 8. 

(1) Unternehmer, denen nach ihren Kosten 
und ihrer wirtschaftlichen Gesarffllage die 
Lieferung zu dem für sie festgelegten Grup
penpreis nicht zuzumuten ist, können bei der 
Stelle, die sie eingestuft hat (§ 5), die Umstu
fung in einen höheren Gruppenpreis bean
tragen, falls ein solcher vom Arbeitsstab fest
gesetzt worden ist. Eine Abschrift dieses An
trages ist dem Chef der Zivilverwaltung zu 
übersenden.. 

§ 9 . 

(1) Unternehmer, denen nach ihren Kosten 
und ihrer wirtschaftlichen Gesamtlage die 
Lieferung zum Einheits- oder höchsten Grup
penpreis nicht zuzumuten ist, können beim 
Chef der Zivilverwaltung unter Beachtung der 
Grundsätze einer kriegsverpflichteten Preis
bildung einen Antrag auf Bewilligung eines 
Ausnahmepreises stellen.- Dem Antrag sind 
genaue Preiskalkulationen, die Handels- und 
Steuerbilanzen und die Gewinn- und Verlust
rechnungen der letzten zwei Jahre, Geschäfts
berichte und Treuhandberichte beizufügen. 

(2) Drei Abschriften des Antrages nach Ab
satz (1) (miit Kalkulationsunterlagen, aber 
ohne Bilanzen usw.) sind dem Arbeitsstab zu
zuleiten. 

" § IO. 

Wenn die Prüfung der Kostenlage eines 
Unternehmers, der einen Antrag auf Umstu
fung (§ 8) oder auf Bewilligung eines Aus
nahmepreises (§ 9) gestellt hat, ergibt, daß er 
zu einem niedrigeren Preis liefern kann, 
bleibt die Festsetzung eines niedrigeren Prei
ses für ihn vorbehalten. 

• § 1 1 . 

• (1) Lieferungen zu Einheitspreisen und zu 
Gruppenpreisen I finden bei der Durchfüh
rung der Maßnahmen der kriegsverpflichte
ten Preisbildung besondere Berücksichti
gung. Gewinne aus solchen Lieferungen ver
bleiben in jedem Fall dem Unternehmer. 

(2) Soweit ein Unternehmer, der für ein 
Erzeugnis einen Antrag auf Umstufung (§ 8) 
oder auf Bewilligung, eines Ausnahmepreises 
gestellt hat, andere Erzeugnisse zum Einheits
oder Gruppenpreis 1 liefert, werden die Ge
winne aus diesen Lieferungen bei der Ent
scheidung über den Antrag nicht herange
zogen. 

§ 12. 

(1) Soweit Umstufungen gemäß § 8 oder 
Ausnahmepreise gemäß § 9 mit der Begrün
dung beantragt werden, infolge einer Auf
tragsverlagerung in andere besetzte Gebiete 
oder das sonstige Ausland oder infolge einer" 
von dem öffentlichen Auftraggeber angeord
neten, zusätzlichen Beschäftigung von Unter-
lieferern seien Mehrkosten entstanden, 
braucht die wirtschaftliche Gesamtlage des 
Unternehmers nicht berücksichtigt zu werden. 

(2) Das Gleiche gilt, wenn Umstufungen 
oder Ausnahmepreise mit der Begründung 
beantragt werden, eine von dem öffentlichen 
Auftraggeber anerkannte Entwicklungsarbeit 
verursache Mehrkosten bei der laufenden 
Fertigung. 

• (3) Ausnahmeanträgen, die " ausschließlich 
auf solche Gründe ges tük t werden, brauchen 
Handels- und Steuerbilanzen, die Gewinn-
und Veflustrechnungen der LETZTEN zwei Jahre, 
Geschäftsberichte und Treuhandberichte nicht 
beigefügt zu werden. 

§ 13. 

(1) Bedeutet die Festsetzung^ eines Einheits
oder Grüppenpreises für das Unternehmen 
eine Preissenkung, só kann es von den Unter-
lieferern, die für das von der Preisfestset
zung betroffene Erzeugnis arbeiten, für die 
zukünftigen Lieferungen eine angemessene 
Preissenkung verlangen. Als Richtlinie gilt 
eine Preissenkung von 10 v. H. Sofern die 
Beteiligten sich nicht . auf diesen oder auf 
einen anderen Satz einigen, ist eine Entschei
dung des Arbeitsstabes herbeizuführen. 

(2) Eine Preisfestsetzung kann nicht ver
langt werden, soweit für die Unterlieferun
gen Preise durch den Arbeitsstab, die öffent
lichen Auftraggeber, oder im Zusammenhang 
mit den Einheits- und Gruppenpreisen durch 
den Chef der Zivilverwaltung gebildet wor
den sind, oder insoweit gebundene Preise 
(Kartellpreise) bestehen. 

(3) Als Preis der im Sinne des Abs, (2) 
durch den Chef der Zivilverwaltung festge
setzt worden ist, ist auch ein Preis anzusehen, 
der nach Ermächtigung oder mit Zustim
mung des Chefs der Zivilverwaltung allge
mein festgesetzt worden ist. Die Bestätigung 
des öffentlichen Auftraggebers, daß der Preis 
eines Unterlieferers angemessen ist, schließt 
die Pflicht zur Preissenkung gemäß Abs. (1) 

62 



nur dann aus, wenn sie schriftlich vorliegt 
und nicht älter als ein Jahr ist. Eine Bestäti
gung, daß die Preise des Unterlieferers dau
ernd überprüft werden oder .daß, gegen den 
Preis keine ^-Bedenken'bestehen, genügt zum 
Nachweis der Angemessenheit nicht. 

§ 14. 
(1) Unterlieferungen im Sinne des § 13 sind 

Lieferungen von Werkstoffen und Zuliefertei
len, die Bestandteile des FertJgerzeugnisses 
werden, sowie Verarbeitungsleistungen (Lohn
arbeiten), die sich auf die Herstellung des 
Fertigerzeugnisses beziehen. 

(2) Sind die Einheits- oder Gruppenpreise 
nur für eine Verarbeitungsleistung festge
setzt, so gilt die Lieferung des. Werkstoffs 
nicht als Unterlieferung im Sinne des § 13, 
wenn der Preis des Werkstoffs nicht in den 
Kosten enthalten ist, die durch den Preis für 
die Verarbeitungsleistung abgegolten werden. 

' § 15. 
(1) Wenn ein Hauptlieferer gemäß § 13, 

Abs. (1) eine Preissenkung des Unterlieferers 
verlangt, so hat dieser den Preis für alle Lie
ferungen zu senken, die er nach dem Zeit
punkt ausführt, in dem \ihm das Verlangen 
des Hauptlieferers zugeht. 

(2) Bei seiner Preissenkung darf der Unter-
lieferer Beträge anrechnen, um die er den 
Preis seit dem 1. Jänner 1943 freiwillig be
reits gesenkt hat. 

(3) Wird ein für den Hauptlieferer festge
setzter Einheits- oder Gruppenpreis gesenkt, 
so kann eine abermalige Preissenkung von 
dem Unterlieferer höchstens in demselben 
Verhältnis verlangt werden, in dem der neue^ 
Einheits- oder Gruppenpreis niedriger ist als 
der bisherige. Auf seine Preissenkung darf 
der Unterlieferer Beträge anrechnen, um die 
er den Preis seit der ersten Preissenkung 

. weiter gesenkt hat. » 

. (4) Ordnet der Arbeitsstab gemäß § 2, 
Abs. (1) an, daß eine Ersparnis von Einheits
oder Gruppenpreisen abzusetzen ist, so kann 
der- Hauptlieferer vpn dem Unterlieferer-
keine Preissenkung verlangen. 

(1) Hat der Arbeitsstab Einheits- oder 
Gruppenpreise für Ünterlieferungen gebildet, 
so gilt, sofern der Arbeitsstab keine andere 
Regelung trifft, für die Einstufung in die 
Preisgruppen und Benachrichtigung der Un
terlieferer von der Festsetzung des Preises 
folgendes: 

Der Hauptlieferer wird von dem öffent
lichen Auftraggeber über die für seine Unter
lieferer geltende Preisfestsetzung unterrich
tet. Der Hauptlieferer übersendet den Unter-
lieferern eine Abschrift der Preisfestsetzung. 

Die Unterlieferer stufen sich durch Erklä
rung gegenüber dem öffentlichen Auftrag
geber in-die jeweils niedrigste Preisstufe 
ein, die für sie nach ihrer wirtschaftlichen 
Grundlage unter Berücksichtigung der Grund
sätze der kriegsverpflichteten Volkswirt
schaft TRAGBAR ist. Sie teilen ferner die Ein
stufung dem Hauptlieferer mit. Der öffent
liche Auftraggeber kann von Amts wegen 
oder auf Antrag seines Hauptlieferers die 
Unterlieferer' in eine niedrigere Preisstufe 
umstufen. 

(2) Wenn Umstufungen gemäß § 8 oder 
Ausnahmspreise gemäß § 9 beantragt wer
den, ist anzugeben, ob und wie der Antrag
steller eine Möglichkeit, von Unterlieferern 
eine -Preissenkung zu verlangen, ausgenützt« 
hat. 

§ 17. 
• Wird jemand von dem öffentlichen Auf
traggeber damit beauftragt, andere Unter
nehmen zu betreuen und die von diesen aus
zuführenden Lieferungen in seinem Namen 
als Sammelauftrag zu erledigen — General
unternehmen —, so kann ihm, wenn die Ein
schaltung volkswirtschaftlich gerechtfertigt 
ist und keine volkswirtschaftliche ungerecht
fertigte Verteuerung mit steh bringt,, hierfür 
ein angemessenes Entgelt gezahlt werden. 
Die Höhe ist nach Umfang und Bedeutung 
der Betreuung sowie nach den Kosten des 
Generalunternehmens zu bemessen. 

.§ 18. 
. Die festgesetzten Einheits- und Gruppen
preise gelten auch nach Ablauf der vorgese
henen Gültigkeitsdauer, bis ein neuer Preis 
festgesetzt wird. 

§ 19. . . 

Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, 
gelten bei Einheits- und Gruppenpreisen die
selben Zahlungs- und Lieferungsbedingun
gen weiter, die bei den bisherigen Preisen 
galten, mit. der Maßgabe, daß« auf den Ein
heits- oder Gruppenpreis Rabatte nicht 
mehr gewährt zu werden brauchen. 

§ 20. 

Der Chef der Zivilverwaltung behält sich 
vor, Ausnahmen von den Bestimmungen die
ser Verordnung zuzulassen oder anzuordnen. 
Er erläßt die zur Durchführung der Verord
nung notwendigen Vorschriften. 

§ 21. 

Uebertretungen der Bestimmungen dieser 
Verordnung werden nach der Sechsten Ver
ordnung des Chefs der Zivilverwaltung in 
den besetzten Gebieten Kärntens *und Krains 
vom 2. Mai 4941 bestraft. 
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V 

§ 2 2 . ' 
Diese Verordnung gilt auch für die vom 

.Arbeitsstab bereits beschlossenen Einheits
und Gruppenpreise. 

§•23. 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1943 

in Kraft. 

K ^ a g e n f u r t , am 28. August 1943. 

. Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

mungen nicht unmittelbar angewandt werden 
können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. .. 
V 

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 
1. Juni 1943 in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 2. August 1943. 

Der Chef der Zivijverwaltung: 

' . R a i n e r . 

7 7 . VERORDNUNG 
ÜBER DAS KREDITABKOMMEN MIT AUSLÄNDISCHEN 

BANKENAUSSCHÜSSEN (STILLHALTEABKOMMEN). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich AN: 

§ L 
In den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains ist die Durchführungsverordnung über 
Kreditabkommen mit ausländischen Banken
ausschüssen vom 30. 6. 1943, RGBl. I, S. 371, 
anzuwenden. 

§ 2. % • v ' 
Soweit die yi Kraft getretenen Bestim-

, 7 8 . . - ANORDNUNG 
ZUR AENDERUNG DER ANORDNUNG ÜBER VERBRAU-
CHERHÖCHSTPREISE FÜR HÜHNER- UND ENTENEIER 
IN DEN BESETZTEN GEBIETEN KÄRNTENS U. KRAINS. 

Auf Grund des § 5 der Sechsten Verord
nung vom 2. Mai 1941 (Verordnungs- und. 
Amtsblatt, Stück 2) wird mit sofortiger Wir
kung angeordnet: 

Der Punkt V — Auslandseier — der Anord
nung über Verbraucherhöchstpreise für Hüh
ner- und Enteneier in den besetzten Gebieten 
Kärntens Und Krains vom 17: Februar 1942 
(Verordnungs- • und Amtsblatt, Seite 59/42) 
erhält folgende Fassung: 

V. Auslandseier (bei einer Größe — einem 
Gewicht — entsprechend den unter I genannten 

Klassen): 

S (Sonderklasse) 
A (Große, Eier) 
B (Mittelgroße Eier) 
C (Gewöhnliche Eier) 
D (Kleine Eier) 
„Original"-Eier 

Gewicht des 
einzelnen 

Eies in Gramm 

über 65 
60 bis 65 
55 bis 60 

, 50 bis*55 
45 bis 50 

Stückpreis in Rpf 
für die "Zeit vom 

1. 2. bis 15. 11. 

13 
12y 2  

12 
N Y 4 

IOY, 
• 12 " 

16. 11. bis 31. 1. 
1 15 

14l/> 
I 4 R 

\ 13i/4. 
12 J/2 
14 

K1 A g e n f u r t, , den 29. Juli 1943. DER Chef DER ZIVILVERWALTUNGI 

R A I N E R . 

7 9 . BEKANNTMACHUNG 
DES GETREIDEWIRTSCHAFTSVERBANDES ALPEN-

DONAULAND. 

Auf Grund des § 2 der 110. Verordnung, 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains vom 14. 10. 
1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des Chefs 
der Zivilverwaltung in den besetzten Gebie
ten Kärntens und Krafns, Stück 25) gebe ich 
im Einvernehmen mit dem Chef der Zivilver
waltung in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains folgendes bekannt: 

I. 

Mit sofortiger WirksamkeiUtritt in Krafjt: 

1. Die Anordnung des Getreidewirtschafts
verbandes Alpen- und" Donaüland vom 1. 7. 
1943, betreffend Bestimmungen für das Ge
treidewirtschaftsjahr 1943/44. (Erschienen im 
RNVB1. Nr. 46 vom 20..7. 1943, Seite 305); 
-. 2. Die Anordnung der Hauptvereinigung 
der deutschen Getreide- und Futtermittelwirt
schaft, betreffend Lagerhaltung der Brother
stellenden Betriebe vom 5. 8. 1943 (Erschie
nen im RNVB1. Nr. 50 v. 10. 8. 1943, S. 341). 

3. Die Anordnung der Hauptvereinigung 
der deutschen Getreide- und Futtermittelwirt-
schaft, betreffend Bezugsregelung — Aende
rung der Mehl- und Backwaren-Marktord
nung — vom 12. 8. 1943 (Erschienen im 
RNVB1. Nr. 52 vom 17. 8. 1943, Seite 349). 
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Ii-
Anordnungen, die den unter I. 1.—3. ge

nannten Anordnungen entgegenstehen, treten 
außer Kraft. 

K l a g e n f ü r t, den 28. August 1943. 

Der Vorsitzende 
des \3etreidewirtschaftsverbandes  

Alpen-D o n a u 1 a n d : 
L o h r : 

8 0 . VERFÜGUNG. • * 

. Die Kollektivverträge über die Gründung 
eines Besonderen Pensionsfonds der Arbei
terschaft der Krainischen Industriegesellschaft 
vorn 12. Oktober 1937, 28. Jänner 1938 und 
21. Dezember 1939, sowie die dazugehörigen 
Satzungen mit den Zusätzen I und II verlie
ren mit 31. Dezember 1942 ihre Wirksamkeit. 

Der Besondere Pensionsfonds wird mit 
31. Dezember 1942 aufgelöst. Das gesamte 
am Tag der Auflösung vorhandene Vermö
gen des Besonderen Pensionsfonds geht auf 
die Altersversorgungskasse der Krainischen 
Industriegesellschaft über. 

Eine Liquidation findet nicht statt. 

Die erworbenen Rechte auf Abfertigungen 
aus dem Besonderen Pensionsfonds der Ar
beiterschaft der Krainischen Industriegesell
schaft, und zwar der bis 31. Dezember. 1942 
ausgetretenen Mitglieder bleiben mit der 
Maßgabe aufrecht, daß die Abfertigungsan
sprüche bis 31. Dezember 1943 geltend ge
macht werden. Diesbezüglich ist durch eine 

entsprechende Verlautbarung in der landes
üblichen Tageszeitung, bzw. im Karawanken
boten zur Geltendmachung der Ansprüche in
nerhalb der vorgesehenen Frist aufzufordern. 
Nach Ablauf dieser Frist sind die noch allen
falls verbliebenen Abfertigungsbeträge der 
Altersversorgungskasse zu überweisen. 

K 1 a g e n f u r t, den 20. Juli 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

8 1 . ANORDNUNG 
DES BEAUFTRAGTEN FÜR ERNÄHRUNG UND LAND
WIRTSCHAFT BETREFFEND DIE OBERKRAINER BEI
LAGE ZUM WOCHENBLATT DER LANDESBAUERN

SCHAFT KÄRNTEN. 

Anordnungen ernährungswirtschaftlicher 
Art, die nur für Oberkrain bestimmt sind, 
werden ab September 1943 in der „Oberkrai
ner Beilage" zum Wochenblatte der Landes
bauernschaft Kärnten veröffentlicht. 

Die „Oberkrainer Beilage" zum Wochen
blatte der Landesbauernschaft Kärnten ist 
damit nicht nur amtliches Organ des Reichs
nährstandes und des Gauamtes für das Land
volk, sondern auch amtliches Organ des Be : 

auftragten für Ernährung und Landwirtschaft 
beim Chef der Zivilverwaltung. 

K l a g e n f u r t , den 2. August 1943. " 

Der Beauftragte für Ernährung 
und Landwirtschaft: 

H U B E R . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

; in Klagenfurt, Arnulfplau 1. 
Druck : Joh. Leon sen;, Klagenfurt, Domgasse 17. 
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82. Verordnung 
über den Aufbau der Organisation der ge
werblichen Wirtschaft in den „besetzten 

Gebieten Kärntens und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
verordne ich im Einvernehmen mit dem 
Reichswirtschaftsminister und mit dem 
Reichsverkehrsminister: 

§ L 
Die Organisation der"gewerblichen" Wirt- ' 

schaft in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains ist nach den Grundsätzen des 
Reiches aufzubauen. 

Hierbei haben sinngemäß Anwendung zu 
finden: 

1. Das Gesetz über den vorläufigen Auf
bau des deutschen Handwerks vom 29. 11. 
1933, RGBl. I, S. 1015. 

2. Das Gesetz zur Vorbereitung des orga
nischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft 
vom 27. 2. 1934, RGBl. I, S. 185. 

3. Die Verordnung über den organischen 
Aufbau des Verkehrs v. 25. 9. 1935, RGBl. I, 
S. 1169. « 

4. Die Verordnung über die Vereinfachung 
und Vereinheitlichung der Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft vom 20. 4. 1942, 
RGBl. I, S. 189, , 

und dte zu diesen Gesetzen und Verordnungen 
zur Durchführung und Ergänzung erlasse
nen Vorschriften, insbesondere auch die An
ordnungen des Reichswirtschaftsministers 
und des Reichsverkehrsministers über die 
Anerkennung von Gruppen der gewerblichen 
Wirtschaft und des Verkehrs über die Zuge
hörigkeit der Betriebe zu einzelnen Grup
pen und über deren gegenseitige Abgren
zung. 

§ 2. , 
» 

(1) Die nach den angeführten Rechtsvo 
Schriften Obersten Reichsbehörden zustehei 
den Befugnisse -werden vom Chef der Zivi. 
Verwal tung wahrgenommen. 

(2) Soweit sich Organisationen der ge
werblichen Wirtschaft im Reich auf den ge
samten Reichsgau Kärnten oder darüber hin
aus erstrecken, erfüllen diese Organisatio
nen ihre Aufgaben im Auftrage des Chefs 
der Zivilverwaltung auch in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains. 

§ 3. 

Verweisen die angeführten* Rechtsvor
schriften auf gesetzliche Bestimmungen, die 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains noch keine Geltung haben, so sind die 
bezogenen Vorschriften sinngemäß anzu
wenden. 

§ 4. 
Der Chef der Zivilverwaltung kann im ein

zelnen abweichende Regelungen treffen. 

§ 5. 

Die Verordnung tritt sofort in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 3. September 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

83. Verordnung 
über die Regelung des Warenverkehrs in den 

besetzten Gebieten Kärntens-und Krains. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
Verordne ich im Einvernehmen mit dem 
Reichswirtschaftsminister: 
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< -Der VERKEHR mit Waren in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains unterliegt den 
gleichen Bestimmungen und Anordnungen, 
wie er im Reichsgebiet auf Grund der Ver
ordnung über den Warenverkehr in der Fas
sung vom 11. Dezember 1942 (Reichsgesetz
blatt I, S. 686) in Verbindung mit der Be
kanntmachung über die Reichsstellen zur 
Ueberwachung und Regelung des Warenver-, 
kehrs v. 18. August 1939 (Deutscher Reichs-
mz. u. Preuß. Staatsanz. Nr. 192 v. 21. August 
1939) jeweils geregelt erscheint. 

§ 2. 

(1) Die Obersten Reichsbehörden auf 
Grund der angeführten Rechtsvorschriften 
zustehenden Befugnisse werden vom Chef 
der Zivilverwaltung wahrgenommen. 

(2) Sofern im Reichsgebiet Oberste Reichs
behörden ihre auf dem Gebiet des Waren
verkehrs zustehenden Befugnisse gemäß § 3 
der Verordnung über den Warenverkehr an
deren Stellen (Reichsstellen, Reichsbeauf
tragten usw.) übertragen, sind diese Stellen 
zur Regelung und Ueberwachung des Waren
verkehrs im Rahmen der ihnen übertragenen 
Befugnisse auch für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains berufen. 

. (3) Die auf Ground von § 3, Abs. 2 der Ver
ordnung über den Warenverkehr im Reichs
gebiet eingesetzten Bewirtschaftungsstellen 
üben im Rahmen der ihnen übertragenen. 
Aufgaben ihre Befugnisse auch in dèh besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains aus. 

§ 3.. 
(1) SoWeft die durch § 1 dieser Verord

nung in Kraft gesetzten Rechtsvorschriften 
nicht unmittelbar angewandt werden können, 
sind sie sinngemäß anzuwenden. 

(2) Verweisen die angeführten Rechtsvor
schriften auf gesetzliche Bestimmungen, die 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains noch keine Geltung haben, so sind, die 
bezogenen Vorschriften sinngemäß anzu
wenden. 

(3) Der Chef der Zivilverwaltung kann von 
den angeführten Rechtsvorschriften Ausnah
men verfügen. Insbesondere kann er erfor
derlichenfalls Uebergangsmaßnahmen treffen. 

§ 4. 
(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Ver

lautbarung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle bisher vom 
Chef der Zivilverwaltung erlassenen Anord

nungen über die Regelung des Warenver
kehrs in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains außer Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 3. September 1943. 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

84. Ergänzung 
der Anordnung über die Mietzinsregelung 
in den besetzten Gebieten Kärntens und 

Krains. 

In § 1, Ziffer 3"der Anordnung über die 
Mietzinsregelung in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains vom 26. 11. 1941 (Ver
ordnungs- und "Amtsblatt, Seite 362, Aus
gabe Unterdrauburg, Seite 175) ist bestimmt, 
daß unter den Richtsatzmieten liegende 
Mietzinse bis zu einen1! vom Chef« der Zivil
verwaltung zu bestimmenden Zeitpunkt nicht 
mehr als 20 v. FL des zum Zeitpunkt <les In
krafttretens der Anordnung zulässigen Mie t 
zinses, höchstens jedoch bis . zur Richtsatz?-
miete erhöht werden dürfen. 

Diese Einschränkung der Anwendung von 
Richtsatzmieten wird ab 1. Juli 1943 aufge
hoben. 

Alle übrigen Bestimmungen der genannten 
Anordnung bleiben unberührt. 

K l ä g e n f u r t , den 3. September 1943. 

Der Chef der Zivilvarwaltung: 

R,a i il e r. 

85. i Bekanntmachung 
des Chefs der Zivilverwaltung in den besetz
ten Gebieten Kärntens und Krains, betreffend 

Gemeindegebietsänderung. 

Auf Grund des § 15 DGO hat der Chef der 
Zivilverwaltung für , die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains mit dem Erlaß vom 

' 2 1 . August 1943, ZI. I, Gem. (1633 die Einglie-
• derung der Katastralgem^inde Hart, Ge
meinde Göriach (Landkreis Radmannsdorf) 
in die Stadt Aßling (Landkreis Radmanns
dorf) mit Wirkung vom 1. 10. 1943'ausge
sprochen. 

K l a g e n f u r t , den 21. August 1943. 

Der Chef der Zollverwaltung": 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der 'Zivilverwalturig tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplati 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klägenfurt, Domgasse 17. 
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8 6 . VERORDNUNG 
ÜBET DIE WIEDEREINFÜHRUNG DER NORMALZEIT IM 

WINTER 1 9 4 3 / 4 4 . 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung ver
ordne, ich: 

Die Verordnung des Ministerrates für die 
Reichsverteidigung vom 2 0 . September 1 9 4 3 , be
treffend die Wiedereinführung der Normalzeit im 
Winter 1 9 4 3 / 4 4 gilt auch in den besetzten Ge
bieten Kärntens und Krains. : 

K l a g e n f u r t , den 2 2 . September 1 9 4 3 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

VERORDNUNG 
ÜBER, DIE WIEDEREINFÜHRUNG DER NORMALZEIT IM 
IM WINTER 1 9 4 3 / 4 4 VOM 2 0 . SEPTEMBER 1 9 4 3 . 

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung ver
ordnet mit Gesetzeskraft: 

§ 1. 

(1) Die durch § 1 der Verordnung über die Ein
führung der Sommerzeit vom 2 3 . Jänner 1 9 4 0 
(Reichsgesetzblatt I,'S. 232 ) bestimmte Zeitrech
nung endet am 4 . Oktober 1943 vormittags um 
3 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden die öffent
lichen Uhren um eine Stunde, das heißt von 3 Uhr 
auf 2 Uhr, zurückgestellt. 

(2) Von der am 4 . Oktober 1943 doppelt er
scheinenden Stunde von 2 bis 3 Uhr vormittags 
wird die erste Stunde als 2 A, 2 A 1 Minute usw. 
bis 2 A 59 Minuten, die zweite als 2 B, 2 B 
1 Minute usw. bis 2 B 59 Minuten bezeichnet. 

§ 2 . 

Am 3 . April 1 9 4 4 vormittags 2 Uhr beginnt 
wieder die Zeitrechnung gemäß § 1 der Verord
nung über die Einführung der Sommerzeit vom 

2 3 . Jänner 1 9 4 0 (RGBl. I, S. 2 3 2 ) . Zu diesem Zeit
punkt werden die öffentlichen Uhren um eine 
Stunde, das heißt von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. 

§ 3 . 

(1) Diese Verordnung gilt auch in den einge
gliederten Ostgebieten, im Protektorat Böhmen 
und Mähren und im Generalgouvernement. 

(2) Der Reichsminister des Innern erläßt die zur 
Durchführung dieser Verordnung erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

B e r l i n , den 2 0 . September 1 9 4 3 . 

Der Vorsitzende des Ministerrats FÜR die REICHS

verteidigung: 
G ö r i n g, Reichsmarschall. 

Der Generalbevollmächtigte für DIE R*ICHS-
' Verwaltung: 

H. H i m m l e r . 
Der Reichsminister und Chef der Reichskanlei: 

Dr. L a M M E R S. 

87 . VERORDNUNG 
ÜBER das VERBOT VON BERGWANDERUNGEN DURCH 

BERGUNERFAHRENE. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

' § 1. 

Es ist verboten, als Bergunerfahrener führerlos 
oder ungenügend ausgerüstet, eine die eigene Lei
stungsfähigkeit übersteigende Bergwanderung zu 
unternehmen. 

». , § 2 . 

Wer der Vorschrift des § 1 zuwiderhandelt, 
wird von der Verwaltungsbehörde an Geld bis zu 
ÌIM 1 0 0 0 . — oder Haft bis zu 4 Wochen bestraft. 
Bei erschwerenden Umständen können Geld- und 
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Haftstrafen nebeneinander verhängt werden. ALS 
erschwerend gilt, wenn andere Personen zur Ber
gung oder sonstigen Hilfeleistung eingeschritten 
sind. 

§ 3 . 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung 
in' Kraft. 

I 

K l a g e n f u r t , den 17. September 1 9 4 3 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 
8 8 . VERORDNUNG, 

ÜBER DAS VERMESSUNGSWESENJN TEN__BESETZTEN 
GEBFETEN KARNTENSUND"KRAINS. °~ 

Auf Grund 
ordne ich an: 

der mir erteilten Ermächtigung 

' § 1 . 
Die im Reichsgau Kärnten geltenden Vorschrif

ten über das Vermessungswesen treten in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains in Kraft. 
Soweit sie nicht unmittelbar angewendet werden 
können, sind sie sinngemäß anzuwenden. 

Dtese^ej^jujr i2_t t iJ i j rn_l^Q 
Kraft." 

K l a g e n f u r t , den 14 . September 1 9 4 3 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: J 

, , R A I N FI T «. 

8 9 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE ERSTATTUNG VON LOHNAUSFÄLLEN INFOLGE 
FLIEGERALARMS UND BESCHÄDIGUNG VON BETRIEBEN 

DURCH LUFTANGRIFFE. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung ver
ordne ich: 

§ 1. 

Die im Deutschen Reich geltenden Vorschriften 
über die Erstattung von Lohnausfällen bei Flieger- ' 
alarm und bei Beschädigung der Betriebe durch 
Luftangriffe sowie die hierzu ergangenen und noch 
ergehenden Durchführungs- und Ausführungsvor
schriften sind in den besetzten Gebieten Kärntens 
und Krains sinngemäß anzuwenden. 

Die Erstattung der Beträge ist bei dem 'Arbeits
amt zu beantragen, in dessen Bezirk der Betrieb 
liegt. Für die Anträge sind die bei dem Arbeits
amt erhältlichen Muster-zu verwenden. \ 

§ 2 . 

Pie Erstattung"*3er Vergütungen erfolgt aus den 
Beifragseinnahmen für Aufgaben des Arbeitsein- x 

satzes und der Arbeitslosenhilfe. 

§ 3. 

9 0 . . ANORDNUNG 
ÜBER DIE REICHSVEREINIGUNG EISEN. V 

Auf Grund der mir; erteilten Ermächtigung 
ordne ich an: 

Die Anordnung des Reichswirtschaftsministers 
über die Reichsvereinigung Eisen vom 2 9 . 5. 1942 
und die Satzung der Reichsvereinigung Eisen vom 
2 9 . 5. 1 9 4 2 (Reichs- und Staatsanzeiger Nr. 125 
vom 1. 6. 1942) treten in den besetzten Gebieten 
Kärntens und Krains mit Wirkung vom 1. Mai 
1943 in KRAFT. 

* 
K L A G E N F U R T , den 14. September 1 9 4 3 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

9 1 . ANORDNUNG 
ZUR AENDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER HÖCHST
PREISE FÜR ROHHOLZ, SCHNITTHOLZ, IN DEN BESETZTEN 
GEBIETEN KÄRNTENS UND KRAINS VOM 12. JUNI 1 9 4 3 . 

Auf Grund des § 2 4 der Verordnung über 
Höchstpreise FÜR Rohholz, Schnittholz, Brennholz 
in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains' 
vom 12. Juni 1941 (Verordnung^- und Amtsblatt, 
Seite 121) wird bestimmt: \ 

§ 7 der oben genannten Verordnung, bzw. 
Abs. 1 der Anlage 2 der Verordnung über die 
Regelung der Rohholz- und Schnittholzpreise vom 
2 9 . 1. 1942 (Verordnungs- und Amtsblatt, S. 3) 
erhält folgende Fassung: 

Das Sägewerk hat die Wahl, seine Ware ent
weder sägefallend zu den Preisen der Anlage 2 
oder sortiert zu Preisen- entsprechend der\ Ver-' 
Ordnung des Reichskommissars für die Preis
bildung für inländisches Nadelschnittholz vom 
10. Juli 1943 (RGBl. I, S. 4 0 1 ) , Preisgebiet XXIX, 
zu verkaufen. 

K l a g e n f u r t , den 6. September .1943.^ 

Der Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 

Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt. 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplat» 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klagenfurt, Domgasse'17. 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffent
lichung in Kraft. 

K l a g e n f u r t , den 2 4 . September 1943 . 

Der Chef der Zivilverwaltung 
in den besetzten Gebieten 

• Kärntens und Krains 

R a i n e r . 
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97 . VERORDNUNG 
ÜBER DIE ERHEBUNG DER GEWERBESTEUER IN VEREIN-

FADIRER FORM. 

Auf vGrund der mir 'erteilten Ermächtigung 
ordne Idi an: ' . ' 

§ 1. 

(1) Die Bestimmungen der Verordnung über die 
Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form 
(GewStVV) v. 3 1 . März 1943 (Reichsgesetzbl.T, 
S„ 2 3 7 ) sind ab 1. Jänner 1 9 4 4 in den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains anzuwenden. 

(2) Die Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 
ist ab diesem Zeitpunkt von den Finanzämtern zu 
erheben. 

§ V 2 . 

(1) Soweit die inkraftgetretenen Bestimmungen 
nicht unmittelbar artgewendet werden können, 
sind sie sinngemäß anzuwenden. 

( 2 ) Der Chef der Zivilverwaltung in den be
setzten Gebieten Kärntens und Krains, erläßt die 
zur Durchführung dieser Verordnung erforder

lichen Rechts- tmd Verwaltungsvorschriften. Er 
kann dabei vom geltenden Recht abweichen. 

K 1 A g E n fu R T, deh. 13 . Dezember 1 9 4 3 . 

/ Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . -

9 8 . VERORDNUNG ' _ . S 

ZUR REGELUNG DER ZUCKER- UND SÜßWARENWIRTSCHAFT. 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung • 
ordne ich an : 

r § 1 . 

Folgende Vorschriften sind auf dem Gebiete der 
Zucker- und Süßwarenwirtschaft IN den besetzten 
Gebieten Kärntens und Krains anzuwenden: 

1. Die Verordnung über die öffentliche Bewirt
schaftung von Zuckerrüben, Zucker und sonstigen 
Erzeugnissen aus Zuckerrüben vom 7. 9. 1939 
(RGBl. I, S. 1 7 2 8 ) . 

2. Die Verordnung über die öffentliche Bewirt
schaftung von Rohkakao und Süßwaren vom 
7. 9. 1939 "(RGBl. I, S. 1735) . 
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3. Die Verordnung über den Zusammenschluß 
der deutschen Zucker- und Süßwarenwirtschaft 
vom 7. 1. 1943 (RGB). I, S. 2 2 ) . 

4. Die Satzung der Hauptvereinigung der deut
schen Zucker-, und Süßwarenwirtschaft und die 
Satzung der Zuckerwirtschaftsverbände v. 5. April 
1943 (RNVB1. Nr. 24 , ,S . 142 aus 1943) . 

5. Die Verordnung betreffend Bewirtschaftung 
von Zuckerrüben, Zucker- und sonstigen Erzeug
nissen, sowie von Rohkakao und Süßwaren vom 
16. 2 . 1943 (RNVB1. Nr. 14 , S. 77 aus 1943) . 

6. Die Anordnung Nr. 6 4 vom 2 8 . - 5 . 1 9 4 0 der 
ehemaligen Hauptvereinigung der deutschen Zuk-
kerwirtschaft, betrifft Einführung des Ruckgabe
verkehrs für Zuckersäcjce (RNVB1. Nr. 4 0 , S. 2 3 4 ) . 

7. Alle zu den unter Punkt 1 bis 6 aufgezählten 
Verordnungen und Anordnungen ergangenen Aus
führungsbestimmungen, wozu die Bestimmungen 
über den Uebergang der Befugnisse der Haupt
vereinigung der deutschen Zuckerwirtschaft und 
der wirtschaftlichen Vereinigung der deutschen 
Süßwarenwirtschaft auf die Hauptvereinigung der 

«deutschen Zucker- und Süßwarenwirtschaft ge
hören. 

8. Alle auf dem Gebiete der Zucker- und Süß-. 
Warenwirtschaft notwendigen weiteren Anordnun
gen werden vom Zuckerwirtschaftverband Alpen-
und Donauland, im Einvernehmen mit dem Chef 
der Zivilverwaltung, erlassen. 

§ 2 . 

1. Soweit die im § 1 bezeichneten Vorschriften 
hn besetzten Gebiete nicht unmittelbar angewen» 
det werden können, sind sie sinngemäß anzu
wenden. , ! 

2. Die in den bezeichneten Vorschriften genann
ten Aufgaben und Befugnisse des Landesernäh
rungsamtes . stehen dem Chef der Zivilverwal
tung zu. 

§ 3 . 

DER VOLLSTÄNDIGKEIT WEGEN WERDEN HIERMIT NACHTRÄGLICH AUCH DIE ERSTE BIS DRITTE DURCHFÜHRUNGS
BESTIMMUNG DEI BEAUFTRAGTEN FÜR SOZIALVERSICHERUNG ZUR VERORDNUNG DES CHEFS DER ZIVILVERWALTUNG 
ÜBER DIE NEUREGELUNG DER SOZIALVERSICHERUNG VOM 6. 12 . 1 9 4 2 — V . - W A . - B L STÜCK 2 6 , S. 2 3 3 — 

* VERÖFFENTLICHT: 

1 0 0 . ERSTE DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG DET BEAUF
TRAGTEN FÜR SOZIALVERSICHERUNG ZUR VERORDNUNG DES 
CHEFS DER, ZIVILVERWALTUNG ÜBER DIE NEUREGELUNG 
DER SOZIALVERSICHERUNG VOM 6. 1 2 . 1 9 4 2 ( V . - U. 
A.-BL. VOM 1 8 . 12 . 1942 , , ST. 2 6 ) ; HIER: SEKTION 

KNAPPSCHAFT. 

Gemäß § 21 der bezogenen Verordnung be
stimme ich: 

§ 1. 

Die bisherige Revierbruderlade Mieß wird in 
eine knappschaftliche Sektion der Sozialversiche
rungskasse umgebildet. Sie führt die Bezeichnung: 
„Sektion Knappschaft der Sozialversicherungskasse 
für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains". . 
Die Dienststelle der Sektion befindet sich in Mieß 
bei Prä vali. 

§ 2 . 

Das von der Revierbruderlade Mieß einge
brachte Vermögen wird gesondert von dem übri
gen Vermögen der Sozialversicherungskasse ver
waltet. 

Der Sektion Knappschaft werden als Einnahmen 
die Beiträge jener Versicherten und deren Arbeit
geber (für die sie zuständig ist), die Beiträge jener 
freiwillig versicherten Mitglieder und jene der 
Rentner, für die sie zuständig ist, und die Erträg
nisse aus dem von der Revierbruderlade ^Mieß ein
gebrachten Vermögen, als Ausgaben die Leistun
gen für die angeführten Personenkreise und die 
Kosten der Verwaltung zugewiesen. 

Die Sektion Knappschaft hat eine eigene Rech
nungsführung. 
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Zuwiderhandlungen gegen die im § 1 ange
führten Vorschriften und gegen die auf Crund 
dieser Vorschriften erlassenen Durchführungsbe
stimmungen werden nach den im Reichsgau Kärn
ten geltenden Bestimmungen der Markt- und Be
wirtschaftungsordnung bestraft. 

K L A G E N F U R T , 13 . Dezember 1943 . 

Der Chef der Zivilverwaltung: 
R a i n e r . 

9 9 . VERORDNUNG 
ZUR REGELUNG DER ARBEITSVERHÄLTNISSE IM BAU
GEWERBE BEI UNGÜNSTIGER WITTERUNG IM WINTER 

1 9 4 3 / 4 4 (SCHEDITWCTTERREGELUNG). 

Auf Grund der mir erteilten Ermächtigung ver
ordne ich folgendes: 

§ 1. • 

Die Verordnung zur Regelung der Arbeitsver
hältnisse Im Baugewerbe bei ungünstiger Witte
rung im Winter 1 9 4 2 / 4 3 (Schlechtwetterregelung) 
vom 2 9 . Oktober 1 9 4 2 , Verordnungs- und Amts
blatt, Stück 2 3 vom 6. November 1 9 4 2 , findet BE
züglich der §§ 1 bis 4 für den Winter 1 9 4 3 / 4 4 
Anwendung. 

Der § 5 der Verordnung vom 2 9 . Oktober 1942 
erhält folgende Fassung: „Die Verordnung TRITT 
rückwirkend mit der Lohnwoche IN KRAFT, IN die 
der 2 5 . Oktober 1943 fällt. Ihre Geltungsdauer 
endet mit der Lohnwoche, IN die der 3 1 . März 1 9 4 4 
fällt." 

K L A G E N F U R T , den 18 . November 1 9 4 3 . 

DER Chef der Zivilverwaltung: 

R a i n e r . 



§ 3. 

§ 4. 

Die Sektion Knappschaft wird von einem von 
mir bestellten bevollmächtigten Vorstand verant
wortlich geleitet. Er erhält seine Weisungen, so
weit sie verwaltungsmäßiger Natur sind, vom Lei
ter der Sozialversicherungskasse, im übrigen vom 
Beauftragten für Sozialversicherung. 

I 
§ 5 . 

.Der Vorstand der Sektion Knappschaft ist nebst 
seinen allgemeinen Befugnissen insbesondere be
vollmächtigt, die Leistungen und Ansprüche der 
Versicherten festzustellen und im Rahmen des 
Notwendigen und Zweckmäßigen alle Verwal
tungsausgaben anzuweisen. Er haftet für getreue 
Geschäftsverwalrung wie ein Vormund seinem 
Mündel.' Der Sektionsvorstand kann sich zu seiner 
Beratung und Unterstützung des Beirates bedie
nen, der zuletzt bei der bisherigen Revierbruder
lade eingesetzt war. Die Berufung neuer sowie die 
Abberufung bisheriger Beiratsmitglieder bedarf 
meiner Zustimmung. » 

§ 6. , 

Beschwerden in allen Versicherungsangelegen
heiten sind vom Sektionsvorstand entgegenzuneh
men, bzw. bei ihm einzubringen. Hinsichtlich der 
Rechtsmittelfristen gelten die einschlägigen Be
stimmungen des Reichsknappschaftsgesetzes sowie 
der allgemeinen. Verwaltungs- und Verfahrensbe
stimmungen sinngemäß. < 

Der Sektionsvorstand legt diesbezügliche Ein
gaben , unter Anschluß aller auf den Streitfall be
zughabenden Vorgänge nebst seiner Stellungnahme 

, mir zwecks Weiterleitung an den zur Entschei
dung zuständigen Chef der Zivilverwaltung vor. 

• : 1 
Diese Durchführungsbestimmungen treten mit 

1. Jänner 1943 in Kraft. Weitere Bestimmungen 
bleiben vorbehalten. 

K1 a g|e-n f u r t, den 4. Jänner 1 9 4 3 . 

Anton T r o p p e r, 
. I Verwaltungsdirektor. 

101 , Zweite Durchführungsbestimmung de« Beauf
tragten für Sozialversicherung zur Verordnung de« 
Chefs der Zivilverwaltung über die Neuregelung 
der Sozialversicherung vom 6 . 12 . 1 9 4 2 (V.- u. 
A.-Bf. vom 18 . 12 . 1 9 4 2 , St. 2 6 ) ; hier: Sektion 

Landwirtschaft. 

Gemäß § 21 der. bezogenen Verordnung be 
stimme ich: 

§ 1 . * 

• Die in landwirtschaftlichen Betrieben beschäf
tigten 'Versicherten werden innerhalb der Sozial
versicherungskasse in eine besondere Sektion zu
sammengefaßt (§ 5, Abs. 2 , der Verordnung vom 
6. 12. 1942) . Dieser Sektion werden als Einnah
men1 die Beiträge der Versicherten und deren Ar
beitgeber, für die sie zuständig ist, die Beiträge 
der freiwillig versicherten Mitglieder und die Er
trägnisse aus dem Vermögen, als Ausgaben die 
Leistungen für die angeführten Personenkreise 
und die Kosten der Verwaltung zugewiesen. Die 
Kosten der Verwaltung werden nach einem von 
mir aufzustellenden Schlüssel bestimmt. Das Ver
mögen der Sektion wird zusammen mit dem übri
gen Vermögen der Sozialversicherungskasse Ver
waltet; an den Vermögenserträgnissen ist die Sek
tion Landwirtschaft entsprechend ihrem Vermögen 
zu beteiligen. 

, § 2 . 

Mit den Aufgaben eines bevollmächtigten Vor
standes der Sektion Landwirtschaft wird der 
Hauptreferent für Fragen der Landarbeiterver
sicherung beim Beauftragten für Sozialversicherung 
betraut. 

§ 3 . 

Die laufenden Verwaltungsgeschäfie (Buch- und 
Rechnungsführung) sind im Benehmen mit dem 
Vorstand der Sektion Landwirtschaft yon den 
Dienststellen der Sozialversicherungskasse für die 
besetzten Gebiete Kärntens und Krains, die Ge
SCHÄFTE der Krankenversicherung und des Heilver
fahrens in der Unfallversicherung sowie die Ent
gegennahme und Prüfung der Meldungen auch von 
den Außendienststellen (Verwaltungsstellen) die
ser Kasse wahrzunehmen. 

Die Buch- und Rechnungsführung hat unter b e 
sonderer Kennzeichnung der die Sektion betref
fenden Belege zu erfolgen. 

§ 4 . 

Ueber die Gebarungsverhältnisse der Sektion 
Landwirtschaft hat die Sozialversicherungskasse 
(Hauptbuchhaltung) allmonatlich in Verbindung 
mit den aufzustellenden Rechnungsergebnissen, 
getrennt nach einzelnen Versicherungszweigen 
(aufgeteilt auf die einzelnen Kapitel) einen Be
richt vorzulegen. In den wöchentlichen Uebersich-
ten über den Mitglieder- und Krankenstand sind 
die Standes- und Bewegungsziffern für die Sektion-
Landwirtschaft getrennt anzuführen, 

Je eine Ausfertigung der Rechnungsergebnisse 
und der Uebersichten über den Mitglieder- und 
Krankenstand ist auch dem Vorstand DER Sektion 
zu übermitteln. 
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Die Sektion Knappschaft hat der Sozialversiche
rungskasse allmonatlich die Rechnungsergebnisse, 
getrennt nach den einzelnen Versicherungszweigen 
(aufgeteilt nach Kapiteln), allwöchentlich eine 
Uebersicht über den Mitglieder- und Kranken
stand und über die Veränderungen im Stande der 
Unfall- und. Knappschaftsrentner (entsprechend 
zergliedert) in je zweifacher Ausfertigung? vorzu
legen. Eine Ausfertigung ist dem Leiter der So
zialversicherungskasse unmittelbar zu übersenden., 



§ 5 . meldevordruck entfallen. Ist ein Lehrling Gehilfe 
geworden und scheidet dieser aus dem Beschäfti
gungsverhältnis aus, so kann die Angabe des auf 
die Lehrlingszeit entfallenden Gesamtarbeitsver
dienstes ebenfalls entfallen. 

§ 4 . 

Die Sozialversicherungskasse hat die Meldungen 
der Betriebsführer (Arbeitgeber) auf der Versiche-
rungs- und Leistungskarte, die für jedes gemeldete 
Mitglied angelegt ist, aufzutragen. 

§ 5. 

Unvollständige Meidungen der Betriebsführer 
(Arbeitgeber) sind zurückzuweisen. Betriebsführer 
(Arbeitgeber), die dieser Bestimmung zuwiderhan
deln, machen sich wegen Uebertretung der Melde
vorschriften strafbar. 

. ' § 6 . 

Ueber die am Schlüsse jedes Kalenderjahres zu 
erstattenden einmaligen Meldungen über die 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und das er
haltene Gesamtentgelt ' bleiben noch besondere 
Durchführungsbestimmungen vorbehalten.. 

§ 7. 

Die näheren Anweisungen über die Durchfüh
rung dieser Bestimmungen erläßt der Leiter der 
Sozialversicherungskasse. 

K l a g e n f u r t , den'6. Jänner 1 9 4 3 . 

Anton T r o p p e r, 

Verwaltungsdirektor. 

1 0 3 . Siebente Durchführungsbestimmung des Be
auftragten für Sozialversicherung zur Verordnung 
des Chefs der Zivilverwaltung über die Neurege
lung der Sozialversicherung v. 6 . 12 . 1 9 4 2 (V.- u. 
A.-BI. vom 18 . 12 . 1 9 4 2 , St. 2 6 ) ; hier: Festset
zung der Beiträge zur Unfallversicherung für land
wirtschaftliche Unternehmer, deren Ehegatten und 

sonstigen Familienangehörige. 

Gemäß §§ 8 uad 21 der bezogenen Verordnung 
bestimme ich: 

Artikel I. 

Die Beiträge zur Unfallversicherung für die 
landwirtschaftlichen Unternehmer, deren Ehegatten 
und sonstige Familienangehörige mit Ausnahme 
der krankenversicherungspflichtigen Angehörigen 
werden wie folgt festgesetzt: ~^-s 

für den Unternehmer . . 4 Reichsmark^ jährlich 
für den Ehegatten . . . 2 Reichsmark jährlich 
für jedes Im Betriebe beschäftigte 
Familienmitglied . . . 2 Reichsmark jährlich 
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Beschwerden in allen Versicherungsangelegen
heiten sind dem Sektionsvorstand vorzulegen. Er 
legt diesbezügliche Eingaben unter Anschluß%aller 
auf den Streifall bezughabenden Vorgänge nebst 
seiner Stelungnahme zwecks Weiterleitung an den 
zur Entscheidung zuständigen Chef der Zivilver
waltung mir VOR. 

§ 6 . 

• Diese Durchführungsbestimmungen tretet mit 
L- Jänner 1 9 4 3 IN Kraft. Weitere Bestimmungen 
bleiben vorbehalten. 1 

K l a g e n f u r t , den 6. Jänner 1943.. 

Anton T r o p p e ; , 

Verwaltungsdirektor. • 

I 0 2 . DRITTE DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG DES BEAUF
TRAGTEN FÜR SOZIALVERSICHERUNG ZUR VERORDNUNG DES 
CHEFS DER ZIVILVERWALTUNG ÜBER DIE NEUREGELUNG 
DER SOZIALVERSICHERUNG VOM -6. 1 2 . 1 9 4 2 ( V . - U. 
A.-BL. VOM 1 8 . 1 2 . 1 9 4 2 , ST. 2 6 ) ; HIER: RENTEN
VERSICHERUNG; MELDUNG DER BESCHÄFTIGUNGSZEITEN 

UND GESAMTARBEITSENTGELTE. 

§ 1 . 

Um die Ausstellung und Ausgabe von Versiche-
rungs- bzw. Quittungskarten für die Zwecke der 
Rentenversicherung der Sozialversicherungskasse 
und den Betriebsführern (Arbeitgebern) die Füh
rung derselben bis auf weiteres zu ersparen, hat 
jeder Betriebsführer (Arbeitgeber) ab sofort bei 
jeder Abmeldung, die er FÜR eine Zeit nach dem 
1. Jänner 1 9 4 3 erstattet, 

a) die kalendermäßige Dauer, IN der ER den Ver
sicherten beschäftigt hat (frühestens ab 1. Iän-
ner 1943 ) , 

b)'das Gesamtentgelt, das der Versicherte in 
dieser Zeit von ihm erhalten hat, 
anzugeben. 

Zu diesem Zwecke ist — bis zur Ausgabe ent
sprechend geänderter Meldevordrucke — die Spalte 
II'des bei der Sozialversicherungskasse derzeit in 
Verwendung stehenden Abmeldevordrucks zu be
nutzen. 

; § 2 . 

Sachbezüge . sind mit dem Werte, der für sie 
durch den Chef der Zivilverwaltung festgesetzt 
worden ist (siehe Verordnungs- und Amtsblatt 
des Chefs der Zivil Verwaltung vom 22 . 1-1. 1 9 4 1 , 
Stück 32 , S. 351) , zum Barlohn hinzuzurechnen. 

§ 3 . 

Bei der ABMELDUNG von Lehrlingen kann die An
gabe des Gesamtarbeitsverdienstes aus dem Ab



Artikel II. 
Der Beitrag für das Jahr 1943 ist von den land-# 

wirtschaftlichen Unternehmern (Besitzern oder 
Pächtern) bis längstens 31 . Dezember 1943 an die 
Sozialversicherungskasse für die besetzten Gebiete 
Kärntens und Krains in Krainburg zu entrichten. 

Die Berechnung des Beitrags obliegt den Unter
nehmern. 

Artikel III. 
Die Beitragszahlung durch den Unternehmer 

kommt einet Anmeldung der Unfallversicherungs-
pflichtigen Personen gleich. Die Nichtzahlung der 
Beiträge zieht neben den Straffolgen die Zwangs-
einhebüng nach sich. Außerdem wird der An
spruch auf die Versicherungsleistungen gefährdet. 

K 1 a g e n f u r t. den 23. November 1943. 

Anton T r o p p e r, 
Verwaltungsdirektor1. 

Berichtigung zur 4., 5. und 6. Durchführungs
bestimmung zur Verordnung des Chefs der Zivil
verwaltung über die Neuregelung der Sozialver
sicherung vom 6. Dezember 1942. (Verordnungs
und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung vom 
22. November 1943, St. 12): \ 

In der vierten Durchführungsbestimmung soll 
es im § 4, S. 71 , statt „Arbeiterstock" richtig: 
„Arbeitsstock", auf S. 72, anstatt „Sechste Durch

führungsverordnung" richtig: „sechste Durchfüh
rungsbestimmung", in Artikel IV, Absatz 1, Zeile 6 
auf Seite 73, anstatt „angeglichen" richtig: „ange
glichenen" und im Absatz 2 desselben Artikels, 

" Zeile 3, anstatt „gelten die als ». . usw.", richtig: 
„gelten sie als . . . usw." — heißen. 

1 : 7 
Herausgegeben vom Chef der Zivilverwaltung tür die besetzten Gebiete Kärntens und Krains in Klagenfurt 
Bestellungen sind zu richten an den Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete Kärntens und Krains 

in Klagenfurt, Arnulfplatz 1. 
Druck: Joh. Leon sen., Klägenfurt, Domgasse \1. 
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